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Vorbemerkung:

Grundlage dieses Einführungserlasses ist der Mustereinfüh-
rungserlass der Fachkommission Städtebau der ARGEBAU
(http://www.is-argebau.de/Dokumente/4233856.pdf).

Der Mustereinführungserlass wurde am 1. Juli 2004 durch die
Fachkommission Städtebau beschlossen. Die Kenntnisnahme
durch den Ausschuss für Bauwesen und Städtebau erfolgte am
21./22. Oktober 2004.

Paragraphen ohne Gesetzesangabe beziehen sich auf die Neube-
kanntmachung des Baugesetzbuchs - BauGB - vom 23. September
2004 (BGBl. I S. 2414) nach den Änderungen durch das EAG Bau.
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1 Überblick

1.1 Allgemeines

Das Gesetz zur Anpassung des Baugesetzbuches an EU-
Richtlinien (Europarechtsanpassungsgesetz Bau - EAG
Bau) vom 24. Juni 2004 ist im Bundesgesetzblatt Teil I auf
Seite 1359 verkündet worden. Es trat am 20. Juli 2004 in
Kraft. Infolge der umfangreichen Änderungen ist eine
Neubekanntmachung des Baugesetzbuchs erfolgt (Neu-
bekanntmachung vom 23. September 2004, BGBl. I
S. 2414). Wesentlicher Anlass für das Gesetzgebungsver-
fahren war die Richtlinie 2001/42/EG des Europäischen
Parlamentes und des Rates vom 27. Juni 2001 über die
Prüfung der Umweltauswirkungen bestimmter Pläne und
Programme (ABl. EG Nr. L 197 S. 30), die so genannte
Plan-UP-Richtlinie. Außerdem sind Rechtsgrundlagen
für den Stadtumbau und Maßnahmen der Sozialen Stadt
geschaffen sowie weitere aktuelle städtebauliche Fragen,
auch zur Vereinfachung des Gesetzes, einer Lösung zuge-
führt worden.

1.2 Überblick über das EAG Bau

Artikel 1 ändert das Baugesetzbuch. Die wesentlichen
Regelungen im Städtebaurecht sind: 

- §§ 1, 1a (Grundsätze der Bauleitplanung): 

Der Katalog der in der Abwägung zu berücksichti-
genden Belange ist unter Nachhaltigkeitsgesichts-
punkten fortentwickelt und dabei neu geordnet 
worden.

- §§ 2 bis 4c (Aufstellung der Bauleitpläne):

Die Vorschriften über die Aufstellung der Bauleit-
pläne sind unter Beibehaltung der bisherigen Ele-
mente (Bürgerbeteiligung, Beteiligung der Träger
öffentlicher Belange) in den §§ 2 bis 4c neu gefasst
worden.

- § 2 Abs. 4 Satz 1, § 2a (Umweltprüfung):

Für die Belange des Umweltschutzes ist grundsätz-
lich für alle Bauleitplanverfahren eine förmliche
Umweltprüfung eingeführt worden. Hierzu ist ein
Umweltbericht zu erstellen. Einzelheiten zur Auf-
stellung des Umweltberichtes enthält die Anlage zu
§ 2 Abs. 4 und § 2a.

- § 2 Abs. 4 Satz 5 BauGB/§ 17 des Gesetzes über die
Umweltverträglichkeitsprüfung - UVPG (Abschich-
tungsregelung):

Doppelprüfungen auf den verschiedenen Planungs-
ebenen (Raumordnungs-, Flächennutzungs- oder
Bebauungspläne) und bei der Vorhabengenehmi-
gung werden vermieden. Ist eine Umweltprüfung
auf einer Planungsebene durchgeführt worden, wird
die Umweltprüfung und/oder Umweltverträglich-
keitsprüfung in einem zeitlich nachfolgenden oder

sonst darauf aufbauenden Plan- und Genehmi-
gungsverfahren auf zusätzliche oder andere erhebli-
che Umweltauswirkungen beschränkt. 

- § 2 Abs. 4 Satz 2, § 4 Abs. 1, § 4c (Scoping, Moni-
toring):

Die gemeinschaftsrechtlichen Verfahrensvorgaben
für die Umweltprüfung, wie zum Beispiel Scoping
(Klärung von Umfang und Detaillierungsgrad der
Umweltprüfung) oder Monitoring (Überwachung
der Auswirkungen von Bauleitplänen), sind in die
Verfahrensvorschriften zur Aufstellung von Bauleit-
plänen integriert worden.

- §§ 214, 215 (Planerhaltungsvorschriften):

Die europarechtlich gebotenen formalen Verfah-
rensanforderungen sind mit den Regelungen zur Be-
standskraft der Bauleitpläne verknüpft worden. Es
besteht somit eine einheitliche Frist von zwei Jahren
für die Geltendmachung der Verletzung von Vor-
schriften im Sinne des § 214 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1
bis 3, Abs. 2 und 3 Satz 2.

- § 244 (Überleitungsvorschriften):

Die Änderungen sind jedenfalls dann auf bis zum
20. Juli 2004 (Tag des Inkrafttretens des EAG Bau)
bereits eingeleitete Bauleitplanverfahren anzuwen-
den, wenn diese Verfahren nicht bis zum 20. Juli
2006 abgeschlossen sind.

- § 9 (Befristete, bedingte Festsetzungsmöglichkeiten):

Durch die Einräumung befristeter und/oder beding-
ter Festsetzungsmöglichkeiten in städtebaulichen
Sondersituationen werden die Möglichkeiten der
Bebauungsplanung erweitert.

- § 19 (Umgestaltung der Vorschriften über die
Grundstücksteilung):

Der behördliche Genehmigungsvorbehalt für die
Grundstücksteilung (Teilungsgenehmigung) ent-
fällt. Grundstücksteilungen müssen aber auch künf-
tig mit den Festsetzungen des Bebauungsplans ver-
einbar sein.

- § 34 (Regelung zum nicht beplanten Innenbereich):

- Bei Vorhaben im nicht beplanten Innenbereich
sind künftig ihre schädlichen Auswirkungen auf
zentrale Versorgungsbereiche auch außerhalb
der näheren Umgebung zu beachten.

- Nach § 34 Abs. 3a kann vom Erfordernis des
Einfügens in die Eigenart der näheren Umge-
bung zugunsten vorhandener Handwerks- und
Gewerbebetriebe abgesehen werden.

- Die Innenbereichssatzungen wurden ohne Ver-
pflichtung zur Durchführung einer förmlichen
Umweltprüfung nach § 2 Abs. 4 Satz 1 beibe-
halten.
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- §§ 5, 15, 35, 201 (Regelungen zum Außenbereich/
zur Landwirtschaft):

- In Anpassung an die geänderten Produktionsbe-
dingungen ist der Begriff der Landwirtschaft in
§ 201 angepasst worden.

- Zur Steuerung von nach dem neuen § 35 Abs. 1
Nr. 2 bis 6 privilegierten Vorhaben im Außenbe-
reich erhalten die Gemeinden die Möglichkeit,
auch Teilflächennutzungspläne aufzustellen.

- Wenn eine Gemeinde beschlossen hat, einen
(Teil-)Flächennutzungsplan aufzustellen, zu än-
dern oder zu ergänzen, mit dem zur Steuerung
von privilegierten Vorhaben nach dem neuen
§ 35 Abs. 1 Nr. 2 bis 6 die Rechtswirkungen des
§ 35 Abs. 3 Satz 3 erreicht werden sollen, und zu
befürchten ist, dass die Durchführung der Pla-
nung durch Vorhaben unmöglich gemacht oder
wesentlich erschwert würde, besteht die Mög-
lichkeit, Baugesuche bis zu einem Jahr zurück-
zustellen.

- Biomasseanlagen werden im Außenbereich un-
ter bestimmten Voraussetzungen privilegiert.

- Für bestimmte Außenbereichsvorhaben ist als 
Zulässigkeitsvoraussetzung eine ausdrückliche
Rückbauverpflichtung zu beachten.

- Die Außenbereichssatzung wurde ohne Verpflich-
tung zur Durchführung einer förmlichen Umwelt-
prüfung nach § 2 Abs. 4 Satz 1 beibehalten.

- §§ 45 ff. (Bodenordnung):

Die Änderungen dienen einer anwenderfreund-
lichen und klaren Strukturierung des Umlegungs-
rechts; das betrifft insbesondere die unterschied-
lichen Voraussetzungen und Rechtsfolgen der Um-
legung im Geltungsbereich von Bebauungsplänen
auf der einen Seite und der im Zusammenhang 
bebauten Ortsteile auf der anderen Seite. Ein
Schwerpunkt liegt weiter in der Fortentwicklung des
Grenzregelungsverfahrens zu dem „Vereinfachten
Umlegungsverfahren“ (§§ 80 ff.) mit dem Ziel einer
erhöhten Praxistauglichkeit und eines vergrößerten
Anwendungsbereichs.

- §§ 171a ff. (Stadtumbau):

Den Gemeinden wird - in Reaktion auf die Struktur-
veränderung vor allem in Demografie und Wirt-
schaft - für die Durchführung von Stadtumbaumaß-
nahmen ein rechtlicher Rahmen zur Verfügung ge-
stellt, bei dem insbesondere die konzeptionelle und
konsensuale Vorgehensweise im Vordergrund steht.

- § 171e (Soziale Stadt):

Mit § 171e ist bezweckt, die Programmziele des im
Jahre 1999 eingeleiteten Bund-Länder-Programms
Soziale Stadt wirkungsvoll zu unterstützen und da-
bei insbesondere geeignete Beteiligungs- und vor al-
lem Mitwirkungsmöglichkeiten zu verankern und
die Bündelung des Mitteleinsatzes zu verbessern.

Artikel 2 (Raumordnungsgesetz - ROG):

Im Raumordnungsrecht verfügt der Bund nur über eine
rahmenrechtliche Kompetenz. In diesem Umfang ist 
eine Umsetzung der Plan-UP-Richtlinie erfolgt; weitere
Regelungsmöglichkeiten sind den Ländern überlassen
worden. 

Durch § 18a ROG wird der Anwendungsbereich des
Raumordnungsgesetzes auf die deutsche ausschließ-
liche Wirtschaftszone (AWZ) ausgedehnt. 

Die Artikel 3 bis 7 enthalten vor allem Anpassungen und
Folgeänderungen. Hingewiesen wird dabei insbesonde-
re auf die Neufassung von § 17 UVPG und die Ände-
rung der Anlage 1 zum UVPG. 

2 Umweltprüfung

2.1 Allgemeines

Mit der Einführung einer generellen Umweltprüfung
(UP) als regelmäßigem Bestandteil des Aufstellungsver-
fahrens wird die Vorgehensweise zur Zusammenstel-
lung des umweltrelevanten Abwägungsmaterials in der
Bauleitplanung nunmehr einheitlich und vollständig im
Baugesetzbuch geregelt. Die Umweltprüfung entspricht
im Wesentlichen dem, was bereits nach geltender
Rechtslage für eine systematische und rechtssichere Er-
fassung der Umweltbelange in der Bauleitplanung vor-
zunehmen ist, um die Grundlage für eine sachgerechte
Abwägung vorzubereiten. Die voraussichtlichen erheb-
lichen Umweltauswirkungen der Planung sind zu ermit-
teln und in einem als Umweltbericht bezeichneten Teil
der Begründung zu beschreiben und zu bewerten; die
Öffentlichkeit und die Behörden werden im Rahmen des
Aufstellungsverfahrens für den Bauleitplan beteiligt
und die Ergebnisse der Beteiligung in der Abwägung be-
rücksichtigt. Da damit der Umweltbericht an allen we-
sentlichen Abschnitten des Bauleitplanverfahrens teil-
zunehmen hat, wird er sinnvollerweise nach Abschluss
des Scopings nach § 4 Abs. 1 zu erstellen beziehungs-
weise in Auftrag zu geben sein.

Im Rahmen der Bauleitplanung wird das Konzept der
Umweltprüfung als Verfahrensbestandteil in das Gesetz
aufgenommen. Die EU-rechtlichen Vorgaben fügen sich
so in das Aufstellungsverfahren ein, dass sie im Wesent-
lichen eine gesetzliche Konkretisierung der praktischen
Anforderungen an die Umweltprüfung in der Bauleit-
planung darstellen. Bei richtigem Verständnis der neuen
Vorschriften sollte die Umweltprüfung daher nicht zu 
einem erhöhten Verfahrensaufwand führen; falls in ge-
wissem Maße zusätzlicher Aufwand entsteht, wird die-
ser im Wesentlichen formaler Art sein. Eine Verände-
rung des materiellen Gewichts der Umweltbelange für
die Abwägungsentscheidung ist mit der Umweltprüfung
nicht verbunden; die Umweltprüfung enthält keine in-
haltlichen Vorgaben, sie stellt ein Verfahrenselement
dar. Die ausführlichere Regelung der Verfahrensanfor-
derungen im Hinblick auf die Umweltbelange gegen-



über den sozialen und wirtschaftlichen Belangen soll
dazu beitragen, dass auch in dieser Hinsicht die Abwä-
gungsentscheidung auf einer ausreichenden Informa-
tionsgrundlage erfolgt und Ermittlungsdefiziten vorge-
beugt wird. 

Die neuen gesetzlichen Regelungen knüpfen an die Um-
weltverträglichkeitsprüfung (UVP) an, die für bestimmte
Vorhaben bereits nach bisherigem Recht auf der Ebene
der Bebauungsplanung durchgeführt wird. Durch das Ge-
setz zur Umsetzung der UVP-Änderungsrichtlinie, der
IVU-Richtlinie1 und weiterer EG-Richtlinien zum Um-
weltschutz vom 27. Juli 2001 (BGBl. I S. 1950), das so
genannte Artikelgesetz, wurde der Katalog der UVP-
pflichtigen bauplanungsrechtlichen Vorhaben in Anlage 1
zum UVPG insbesondere auch auf Städtebauprojekte und
Industriezonen ausgeweitet und die Verfahrensanforde-
rungen der Umweltverträglichkeitsprüfung in das Bauge-
setzbuch übernommen. Strukturell entsprechen sich die
bereits auf der Ebene der Bebauungsplanung für be-
stimmte Projekte durchgeführte UVP und die nunmehr
als Regelverfahren für die Bauleitplanung eingeführte
Umweltprüfung; die UVP war nach dem in Deutschland
gewählten Umsetzungskonzept die Vorwegnahme der
Umweltprüfung in einzelnen Teilbereichen. 

Der Grundgedanke, der in der Vorbemerkung des Mus-
tereinführungserlasses zur Umweltverträglichkeitsprü-
fung in der Bebauungsplanung vom 26. September 2001
ausgeführt wurde, hat daher auch für die Umweltprü-
fung Gültigkeit:

„Bei der Umweltverträglichkeitsprüfung nach der
neuen gesetzlichen Regelung handelt es sich nicht
um etwas grundsätzlich Neues, welches weit über
die bisherige Praxis hinausgeht und etwa zusätz-
liche Arbeiten und in der Regel auch kostenträchti-
gen Prüfaufwand erfordert. Daher soll vorab darauf
hingewiesen werden, dass es sich bei einer Umwelt-
verträglichkeitsprüfung dem Grunde nach um die
formale Zusammenfassung dessen, was bei einer
ordnungsgemäßen Planung ohnehin geleistet wer-
den muss, nämlich die sachgerechte Aufbereitung
und Bewertung des umweltrelevanten Abwägungs-
materials, handelt.“

Durch die Ausgestaltung der landesrechtlichen Regelun-
gen zur Landschaftsplanung bilden die Landschaftspläne
in Brandenburg bereits eine weitreichende Grundlage für
die Umweltprüfung. Die Landschaftspläne erfassen na-
hezu alle erforderlichen Daten für die einzelnen Schutz-
güter der Umweltprüfung einschließlich ihrer Wechsel-
wirkungen untereinander. Indem sie ohne Abwägung mit
anderen Belangen die Ziele zur Entwicklung dieser
Schutzgüter darstellen, stellen sie den Maßstab für die
Umweltverträglichkeit anderer Pläne dar.

1 Richtlinie 96/61/EG vom 24. September 1996 über die integrierte Vermeidung
und Verminderung der Umweltverschmutzung - „IVU-Richtlinie“ (ABl. EG
Nr. L 257 S. 26)

2.2 Überblick über die wesentlichen gesetzlichen Ände-
rungen zur Prüfung von Umweltbelangen

Die europarechtliche Verpflichtung zur Durchführung
einer Umweltprüfung betrifft nicht nur die Bauleitpla-
nung. Sie wird für den Bereich der anderen Fachplanun-
gen durch das Gesetz zur Einführung einer Strategischen
Umweltprüfung und zur Umsetzung der Richtlinie
2001/42/EG (SUPG) umgesetzt. (Ein entsprechender
Gesetzentwurf wurde am 1. Juli 2004 in den Bundestag
eingebracht.)

Für den Bereich der Bauleitplanung enthält das Bauge-
setzbuch durch das EAG Bau eine gesonderte Umset-
zung des EU-Rechts, mit dem die Durchführung der
Umweltprüfung hier abschließend geregelt wird.

Hierzu ist in dem Katalog der abwägungserheblichen
Belange die Zusammenstellung der Umweltbelange in
§ 1 Abs. 6 Nr. 7 präzisiert worden, um den Überblick
über die wesentlichen in der Umweltprüfung zu be-
trachtenden Umweltauswirkungen zu erleichtern. § 1a
enthält ergänzende Vorschriften zum Umweltschutz, die
insbesondere nach Ermittlung des einschlägigen Mate-
rials in der Umweltprüfung zu beachten sind. Der neue
§ 2 Abs. 4 stellt die Grundnorm für das Verfahren der
Umweltprüfung dar. In dieser Vorschrift wird die Um-
weltprüfung in den zentralen Arbeitsschritten Ermitt-
lung, Beschreibung und Bewertung definiert, wobei ent-
sprechend der Systematik der Richtlinie für Einzelhei-
ten auf die Anlage zum Baugesetzbuch verwiesen wird;
bereits in der Grundsatznorm sind jedoch die gesetz-
lichen Vorgaben enthalten, die dazu beitragen sollen,
den Verfahrensaufwand auf das zu begrenzen, was zur
Vorbereitung der sachgerechten Abwägungsentschei-
dung erforderlich ist.

§ 2a ist zu einer allgemeinen Vorschrift über die Begrün-
dung von Bauleitplänen ausgestaltet worden, in der ver-
deutlicht wird, dass der Umweltbericht einen Bestandteil
der Begründung bildet, in dem die Ergebnisse der Er-
mittlung und Bewertung in einem eigenen Abschnitt dar-
gestellt werden. Die einzelnen in den Umweltbericht auf-
zunehmenden Angaben ergeben sich aus der Anlage zum
Baugesetzbuch, die ähnlich dem bisherigen § 2a BauGB
für Aufbau und Gliederung des Umweltberichts eine
Orientierung bilden. Im Übrigen sind im Hinblick auf die
Beteiligungsvorschriften Änderungen vorgesehen, die
der Harmonisierung mit den europarechtlichen Vorgaben
dienen (siehe hierzu Nummer 3.4).

2.3 Anwendungsbereich (Umweltprüfung als Regelver-
fahren)

Die Umweltprüfung ist durch die neuen Vorschriften als
Regelverfahren für grundsätzlich alle Bauleitpläne 
eingeführt worden. Sie ist hierdurch zu einem selbstver-
ständlichen Bestandteil des Planungsprozesses ausge-
staltet worden, der in das Aufstellungsverfahren integ-
riert ist und eine rechtssichere und handhabbare 
Anwendung ermöglichen soll.
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Auf die aufwändige und streitanfällige Prüfung der Fra-
ge, ob eine Umweltprüfung durchzuführen ist, ist ver-
zichtet worden. Regelungen zu kumulierenden Vorha-
ben (vgl. § 3b UVPG), zur Prüfpflicht im Einzelfall,
dem so genannten Screening (vgl. § 3c UVPG), sowie
zur Änderung und Erweiterung von Vorhaben (vgl. § 3e
UVPG) haben damit für die Bauleitplanung grundsätz-
lich keine Bedeutung mehr.

2.4 Verfahren der Umweltprüfung

2.4.1 Vorbemerkung

Die Grundsatznorm des § 2 Abs. 4 Satz 1 definiert die
Umweltprüfung als ein Verfahren, in dem für die Belange
des Umweltschutzes nach § 1 Abs. 6 Nr. 7 und nach § 1a
die voraussichtlichen erheblichen Umweltauswirkungen
ermittelt sowie in einem Umweltbericht beschrieben und
bewertet werden. Für eventuell entstehende Kosten kann
gegebenenfalls, wie auch sonst für die Ausarbeitung 
der städtebaulichen Planungen nach §§ 11, 12, eine Über-
nahme durch Dritte vereinbart werden.

2.4.2 Ermittlung der erheblichen Umweltauswirkungen

2.4.2.1 Allgemeines

Nach § 2 Abs. 4 Satz 1 hat die Gemeinde die voraus-
sichtlichen erheblichen Umweltauswirkungen der Pla-
nung zu ermitteln. Es handelt sich dabei um ein selbst-
verständliches planerisches Vorgehen bei der Zusam-
menstellung des Abwägungsmaterials. Absatz 3 enthält
hierzu als Verfahrensgrundnorm eine entsprechende 
Regelung, die in Absatz 4 Satz 1 im Hinblick auf die Um-
weltbelange näher ausgeführt wird. Dies verdeutlicht,
dass es sich bei der Ermittlung im Rahmen der Umwelt-
prüfung - wie auch bei der Umweltprüfung insgesamt -
um einen integrierten Bestandteil des Aufstellungsverfah-
rens handelt. Die Ermittlung entspricht daher der Vorge-
hensweise, die auch im bisherigen Bauleitplanverfahren
für die Zusammenstellung des umweltbezogenen Abwä-
gungsmaterials durchzuführen ist. 

Wenn die Aufgabe in der Gemeinde wie auch die Pla-
nung im Übrigen sachgerecht erledigt werden kann, ist
die Einschaltung besonderer Planungsbüros wie bisher
nicht zwingend erforderlich (vgl. Nummer 2.4.2.5).

Das Ergebnis der Ermittlung ist anschließend im Um-
weltbericht darzustellen.

2.4.2.2 Festlegung von Umfang und Detaillierungsgrad

Der Bedeutung einer sachgerechten Bestimmung des
Ermittlungsumfangs für eine effiziente Planung wird im
Hinblick auf das Verfahren durch § 2 Abs. 4 Satz 2 Rech-
nung getragen. Danach ist vorgesehen, dass Umfang
und Detaillierungsgrad der für den jeweiligen Bauleit-
plan erforderlichen Ermittlung von den Gemeinden fest-
zulegen ist. 

Es handelt sich um einen unselbstständigen internen
Verfahrensschritt, mit dem Gegenstand, Ausmaß und
Methodik als Grundlagen der Ermittlung jeweils für den
planerischen Einzelfall bestimmt werden. Im Hinblick
auf die EU-rechtlichen Vorgaben wird dieser Verfah-
rensschritt jedoch gesetzlich gefasst. 

Die Festlegung des erforderlichen Umfangs und Detail-
lierungsgrads liegt nach dieser Vorschrift in der Verant-
wortung der Gemeinde. Sie muss die Informationen
über den erforderlichen Umfang der Ermittlung und die
für die Ermittlung bestgeeignete Methode jedoch nicht
allein erarbeiten. Insofern ist in dem neuen § 4 Abs. 1 ei-
ne frühzeitige Behördenbeteiligung vorgesehen, das so
genannte Scoping, in dem die Behörden und sonstigen
Träger öffentlicher Belange, deren Aufgabenbereich
durch die Planung berührt wird, zu unterrichten und zur
Äußerung auch im Hinblick auf den erforderlichen Um-
fang und Detaillierungsgrad der Umweltprüfung aufzu-
fordern sind (siehe hierzu Nummer 3.4.3.1).

2.4.2.3 Gegenstand der Ermittlung

Maßgeblich für den Gegenstand der Ermittlung sind
nach § 2 Abs. 4 Satz 1 die Belange des Umweltschutzes
nach § 1 Abs. 6 Nr. 7 und ergänzend § 1a. 

Der Katalog der städtebaulichen Belange nach § 1
Abs. 6 enthält nach der neuen Regelung nunmehr in
Nummer 7 eine Aufzählung der für die Abwägung ins-
besondere zu berücksichtigenden Umweltbelange, die
in der Praxis als eine Checkliste für die in der Umwelt-
prüfung zu betrachtenden Belange genutzt werden kann.
Es werden folgende Umweltbelange aufgeführt:

a) die Auswirkungen auf
- Tiere,
- Pflanzen,
- Boden,
- Wasser,
- Luft,
- Klima,
- die Landschaft und
- die biologische Vielfalt;

b) die Erhaltungsziele und der Schutzzweck von Fau-
na-Flora-Habitat-(FFH-) und Vogelschutzgebieten;

c) Auswirkungen auf den Menschen und seine Ge-
sundheit sowie die Bevölkerung insgesamt, soweit
diese umweltbezogen sind;

d) Auswirkungen auf Kulturgüter und sonstige Sach-
güter, soweit diese umweltbezogen sind;

e) die Vermeidung von Emissionen sowie der sachge-
rechte Umgang mit Abfällen und Abwässern;

f) die Nutzung erneuerbarer Energien sowie der spar-
same und effiziente Umgang mit Energie;

g) die Darstellungen von Landschaftsplänen sowie von
sonstigen umweltbezogenen Plänen;

h) die Erhaltung der bestmöglichen Luftqualität in be-
stimmten Gebieten.

Es handelt sich bei der Umweltprüfung um ein integra-
tives Verfahren, das eine medien- beziehungsweise



schutzgüterübergreifende Betrachtung erfordert. Zum
einen ist daher nach § 1 Abs. 6 Nr. 7 Buchstabe a das
Wirkungsgefüge zwischen den Auswirkungen auf 
Tiere, Pflanzen, Boden, Wasser, Luft, und Klima zu be-
trachten. Zum anderen sind nach § 1 Abs. 6 Nr. 7 Buch-
stabe i auch die Wechselwirkungen zwischen den Um-
weltauswirkungen nach Buchstaben a, c und d einzube-
ziehen. Die Umweltprüfung ist zudem nicht auf die Be-
trachtung nachteiliger Umweltauswirkungen beschränkt,
sondern bezieht auch positive Auswirkungen ein. 

Hervorzuheben ist, dass die Umweltbelange und deren
Wechselwirkungen untereinander nach Buchstabe a und
die Kulturgüter nach Buchstabe d bereits in den Land-
schaftsplänen dargestellt sind. Der Umweltbelang nach
Buchstabe c ist ebenfalls in den Landschaftsplänen 
berücksichtigt, jedoch diesen zurzeit noch nicht ohne
weiteres zu entnehmen. Bei der Aufstellung neuer Land-
schaftspläne oder bei der Fortschreibung soll die Dar-
stellung des so genannten Schutzgutes Mensch künftig
aber erfolgen. Die nachrichtliche Darstellung der Um-
weltbelange nach Buchstabe b in den Landschaftsplänen
ist möglich, aber nicht zwingend erforderlich. Buchsta-
be g stellt also mit der Erwähnung der Landschaftspläne
insoweit eine Doppelung dar, die den nicht bundesein-
heitlichen Aufstellungsverfahren in den Ländern ge-
schuldet ist. 

Die Gemeinden sollten daher besonders auf die Ver-
wendbarkeit der Landschaftspläne für die Umweltprü-
fung und auf ihre fachgerechte Aufstellung achten. Letz-
teres ist vor allem für die Rechtssicherheit des Bauleit-
plans wichtig. Die Umweltauswirkungen können nur
dann fehlerfrei ermittelt werden, wenn die Grundlage
fehlerfrei ist. Neben der fachlich richtigen Erfassung
und Bewertung der Umweltbelange ist auch zu beachten,
dass sie nicht bereits mit anderen Belangen abgewogen
werden dürfen. Konflikte mit zum Beispiel städtebau-
lichen Zielen dürfen also nicht im Zuge der Erstellung
des Landschaftsplans „verwischt“ werden. Dies würde in
der Folge unweigerlich zu einem fehlerhaften Umwelt-
bericht führen.

Schließlich zeigt die Einbeziehung der umweltbezoge-
nen Auswirkungen auch auf den Menschen, die Bevöl-
kerung, Kultur- und Sachgüter, dass sich die Umwelt-
prüfung nicht auf rein naturschutzrechtliche Aspekte be-
schränkt, sondern in einem umfassenden Ansatz eine
Gesamtbetrachtung der Umweltbezüge der Planung er-
möglicht.

Zur Bedeutung der Umweltprüfung in ihrem integrati-
ven Ansatz für eine sachgerechte Planung ist vom
Bundesverwaltungsgericht - in Bezug auf die Umwelt-
verträglichkeitsprüfung, deren Grundsätze sich auf die
Umweltprüfung übertragen lassen - wie folgt ausgeführt
worden: 

Sie gewährleistet „eine auf die Umweltauswirkun-
gen zentrierte Prüfung, unter Berücksichtigung der
jeweiligen Wechselwirkungen. Sie ermöglicht es, die

Umweltbelange in gebündelter Form herauszuar-
beiten, und trägt dazu bei, eine solide Informations-
basis zu schaffen, da verhindert wird, dass diese Be-
lange in einer atomisierten Betrachtungsweise nicht
mit dem Gewicht zur Geltung kommen, das ihnen in
Wahrheit bei einer Gesamtschau gebührt.“
(BVerwG, Beschluss vom 22. März 1999,
Az. 4 BN 27/98, NVwZ 1999, 989).

Gegenüber dem Katalog der Umweltbelange in § 1
Abs. 6 Nr. 7 kommt § 1a ergänzende Bedeutung zu. Das
in der Umweltprüfung zu ermittelnde Abwägungsmate-
rial kann im Hinblick auf die Umweltbelange grund-
sätzlich dem Katalog des § 1 Abs. 6 Nr. 7 entnommen
werden; § 1a enthält demgegenüber sich aus nationalem
und europäischem Recht ergebende besondere Anforde-
rungen im Hinblick auf den Umweltschutz.

2.4.2.4 Vorgehensweise bei der Ermittlung

Anhaltspunkte für die Vorgehensweise der Gemeinden
bei der Ermittlung der voraussichtlich erheblichen Um-
weltauswirkungen ergeben sich aus Nummer 2 der An-
lage zu § 2 Abs. 4 und § 2a.

In systematischer Hinsicht bezieht sich die Anlage zwar
nicht unmittelbar auf die Ermittlung, sondern enthält ei-
ne Darstellung der erforderlichen Inhalte des Umwelt-
berichts. Es handelt sich bei den Angaben nach Num-
mer 2 der Anlage im Wesentlichen um Grundelemente
des planerischen Vorgehens, nämlich die Bestandsauf-
nahme der Umwelt, Prognose der künftigen Entwick-
lung, Eingriffsregelung und Alternativenprüfung. Diese
Arbeitsschritte sind in dem jeweiligen für die Abwägung
erforderlichen Umfang und Detaillierungsgrad durch-
zuführen (vgl. Nummer 2.4.2.5). 

Im Einzelnen gilt für die Ermittlung der Angaben nach
Nummer 2 der Anlage Folgendes:

a) Die Bestandsaufnahme der einschlägigen Umwelt-
belange des derzeitigen Umweltzustandes, ein-
schließlich der Umweltmerkmale der Gebiete, die
voraussichtlich erheblich beeinflusst werden (Num-
mer 2 Buchstabe a der Anlage), dient dazu, den Sta-
tus quo der Umweltbedingungen zu ermitteln, die
vor dem Inkrafttreten des Plans gegeben sind. Lie-
gen Landschaftspläne (der Landschaftsplan [auf
Flächennutzungsplanebene] und/oder Grünord-
nungspläne [auf Bebauungsplanebene]) vor, so ent-
halten bereits diese umfassende Bestandsaufnah-
men und -bewertungen von Natur und Landschaft,
die damit auch einen größeren Teil des UP-relevan-
ten Inhalts abdecken. Auch die Landschaftsplanung
ist geprägt durch eine schutzgutübergreifende Be-
trachtung, die Wechselwirkungen einbezieht. Die
Bestandserfassung ist Teil der Leistungsphase 2 des
Landschaftsplans (§ 45a Abs. 2 der Honorarordnung
für Architekten und Ingenieure [HOAI]). Der Ar-
beitsschritt der Bestandserfassung ist Voraussetzung
dafür, dass anschließend die Umweltauswirkungen
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der Planung prognostiziert werden können. Zeit-
licher Anknüpfungspunkt ist dabei der Umweltzu-
stand, wie er sich zu Beginn des Aufstellungsverfah-
rens darstellt; ergeben sich im Verlauf des Verfah-
rens erhebliche Veränderungen des Umweltzu-
stands, sind auch diese einzubeziehen.

Wird ein Grünordnungsplan zum Bebauungsplan er-
stellt, so kann auch dieser die Beschreibung der Um-
welt im Rahmen des Umweltberichts übernehmen,
wenn sichergestellt ist, dass die Umweltprüfungs-
Schutzgüter „Mensch“ und „Kultur und sonstige
Sachgüter“ mit abgehandelt worden sind. Dieser Teil
des Grünordnungsplanes muss dann Bestandteil des
Umweltberichts werden und dementsprechend am
Bebauungsplanverfahren teilnehmen.

b) Die Prognose über die Entwicklung des Umwelt-
zustandes bei Durchführung der Planung und bei
Nichtdurchführung der Planung (Nummer 2 Buch-
stabe b der Anlage) ist ein zentrales Element jeder
planerischen Entscheidung, das auch im Hinblick auf
andere städtebauliche Belange maßgeblich ist. Nach
der Rechtsprechung des Bundesverwaltungsgerichts
müssen die planerischen Prognosen unter Berück-
sichtigung aller im Zeitpunkt der Ermittlung verfüg-
barer Daten in einer der Materie angemessenen und
methodisch einwandfreien Weise erarbeitet worden
sein (BVerwG, Urteil vom 7. Juli 1978, Az. 4 C
79.76, BVerwGE 56, 110). Insbesondere kommt es
auf eine geeignete fachspezifische Methode, die zu-
treffende Ermittlung des der Prognose zugrunde 
gelegten Sachverhalts und auf die Schlüssigkeit der
Begründung an (BVerwG, Urteil vom 5. Dezember
1986, Az. 4 C 13.85, BVerwGE 75, 214).

Im Hinblick auf die bisherige Rechtslage wird 
besonders herausgestellt, dass in Bezug auf die Um-
weltbelange auch die so genannte Null-Variante 
geprüft werden muss. In der Regel wird die Entwick-
lung der Umwelt ohne die Planung in der Praxis un-
aufwändig festgestellt werden können. Insbesondere,
wenn bereits vor Beginn der Planung ein weitgehend
gleich bleibender Zustand bestanden hat, wird in der
Regel davon ausgegangen werden können, dass die-
ser sich auch künftig ohne die Planung nicht verän-
dern wird. Die Gemeinde sollte bei der Aufstellung
oder Fortschreibung des Landschaftsplans und im
Hinblick auf die Ziele des Bauleitplans entscheiden,
inwieweit der Landschaftsplan die so genannte „Null-
variante“ für seine Planung zugrunde legt und/oder
inwieweit er bestimmte Ziele des städtebaulichen
Plans und seiner Alternativen (siehe unten Buch-
stabe d) als „sicher eintreffend“ hinnimmt und gleich
planerisch bearbeitet. 

c) Die Angabe der geplanten Maßnahmen zur Vermei-
dung, Verringerung und zum Ausgleich der nachtei-
ligen Auswirkungen (Nummer 2 Buchstabe c der
Anlage) bildet ebenfalls einen selbstverständlichen
Bestandteil einer sachgerechten Planung, die sich

anlässlich der Prognose von nachteiligen Auswir-
kungen auch mit möglichen Schutzmaßnahmen aus-
einandersetzt. Eine materielle Verpflichtung, ent-
sprechende Maßnahmen im Rahmen der Planung zu
treffen, enthält die Plan-UP-Richtlinie nicht. Die
Vorschrift der Nummer 2 Buchstabe c der Anlage
fordert insofern nur, die aus der freien planerischen
Entscheidung der Gemeinde heraus vorgesehenen
Maßnahmen im Umweltbericht zu beschreiben. Im
Hinblick auf die Belange des Naturhaushalts und
des Landschaftsbildes besteht eine materielle Prü-
fungspflicht im Rahmen der „naturschutzrecht-
lichen Eingriffsregelung“ nach § 1a Abs. 3. 

d) Mit der Prüfung der in Betracht kommenden ander-
weitigen Planungsmöglichkeiten, wobei die Ziele
und der räumliche Geltungsbereich des Bauleitplans
zu berücksichtigen sind (Nummer 2 Buchstabe d der
Anlage), wird die Verpflichtung zur so genannten
„Alternativenprüfung“ ausdrücklich ins Baugesetz-
buch aufgenommen. Bereits durch den Gesetzes-
wortlaut wird dabei betont, dass diese Prüfung sich
nur auf die in Betracht kommenden anderweitigen
Planungsmöglichkeiten und damit vernünftige Vari-
anten beziehen soll (vgl. Artikel 5 Abs. 1 der Plan-
UP-Richtlinie). Der Hinweis auf die Ziele und den
räumlichen Geltungsbereich des Plans verdeutlicht
zudem, dass es sich dabei in der Praxis um ander-
weitige Lösungsmöglichkeiten im Rahmen der beab-
sichtigten Planung und innerhalb des betreffenden
Plangebiets handeln wird und nicht etwa grundsätz-
lich andere Planungen in Erwägung gezogen werden
müssen.

In der Sache besteht jedoch bereits nach dem Abwägungs-
gebot die Notwendigkeit, Planvarianten zu prüfen, um so
eine die verschiedenen berührten Belange berücksichti-
gende Lösung zu erreichen. So sieht auch der gegenüber
der bisherigen Rechtslage unveränderte § 3 Abs. 1 vor,
dass die Öffentlichkeit über „sich wesentlich unterschei-
dende Lösungen, die für die Neugestaltung oder Entwick-
lung des Gebiets in Betracht kommen“, zu unterrichten ist. 

Die Aussage zur Behandlung von Planalternativen im
Rahmen der Umweltprüfung in der Arbeitshilfe der EU-
Kommission - Generaldirektion Umwelt - „Umsetzung
der Richtlinie 2001/42/EG über die Prüfung der Umwelt-
auswirkungen bestimmter Pläne und Programme“, die
Umweltauswirkungen des Plans und der Alternativen soll-
ten in vergleichbarer Weise ermittelt und bewertet werden
und ebenfalls anhand der für den gewählten Plan erforder-
lichen Informationen erarbeitet werden (Nummer 5.12
der Arbeitshilfe), deckt sich hiermit. Auch danach soll der
Öffentlichkeit ein genaues Bild darüber vermittelt wer-
den, welche vernünftigen Alternativen bestehen und wa-
rum diese nicht als beste Lösung betrachtet werden. 

2.4.2.5 Umfang der Ermittlung

Von zentraler Bedeutung für eine handhabbare Durch-
führung der Umweltprüfung ohne erheblichen zusätz-



lichen Verfahrensaufwand ist die sachgerechte Ausge-
staltung des Umfangs der Ermittlungen durch die Ge-
meinde. Im planerischen Vorgehen ist zu berücksichti-
gen, dass die Umweltprüfung kein wissenschaftlicher
Selbstzweck ist, sondern der ordnungsgemäßen Vorbe-
reitung der Abwägungsentscheidung je nach den Zielen
und Gegebenheiten des betreffenden Plans dient. Im Er-
gebnis bestehen daher im Hinblick auf Untersuchungs-
umfang und -tiefe keine weitergehenden Anforderun-
gen, als sich aus allgemeinen planerischen Grundsätzen
auch nach bisheriger Rechtslage ergeben haben.

Hierfür sind folgende Vorschriften maßgeblich:

a) Erheblichkeit der Umweltauswirkungen

§ 2 Abs. 4 Satz 1 betont, dass die Umweltprüfung
sich nur auf die voraussichtlichen erheblichen Um-
weltauswirkungen bezieht. Aus dem Erheblichkeits-
Kriterium ergibt sich, dass solche Umweltbelange
für die Ermittlung und Bewertung außer Betracht
bleiben können, die von dem jeweiligen Plan über-
haupt nicht betroffen sind; es wird auch ein be-
stimmtes Ausmaß an Beeinträchtigung als tolerier-
bar und daher nicht prüfungsrelevant hingenommen. 

Die Frage, ab wann Umweltauswirkungen in diesem
Sinne als erheblich einzustufen sind, entzieht sich
einer allgemein gültigen Festlegung. Die Erheblich-
keitsschwelle ergibt sich vielmehr aus der Sachlage
des jeweiligen planerischen Einzelfalls. Der Ge-
meinde steht insofern ein planerischer Einschät-
zungsspielraum zu. So kann die Bestimmung der
Erheblichkeit überwiegend aufgrund einer verbal-
argumentativen Methode vorgenommen werden.
Insgesamt besteht insofern ein enger Zusammen-
hang zur Abwägungsbeachtlichkeit (siehe hierzu
unten Buchstabe c).

Die Einstufung als erhebliche oder unerhebliche
Auswirkungen kann im Wesentlichen von zwei Fak-
toren abhängen: Zum einen können Ziele und Rege-
lungsgehalt des jeweiligen Bauleitplans bestimmend
sein, also die planspezifischen Voraussetzungen.
Hierzu können Art, Größe, Standort, Betriebsbedin-
gungen der durch den Plan eröffneten Nutzungen,
das hierdurch zu erwartende Verkehrsaufkommen
etc. zählen. Zum anderen wird die Bestimmung der
Erheblichkeit der jeweiligen Auswirkungen auch von
den konkreten Umweltbedingungen im Plangebiet
abhängen, also den Wertigkeiten, Empfindlichkeiten
oder Vorbelastungen der betroffenen Gebiete. Hierzu
kann vor allem der Landschaftsplan Auskunft geben.
Aus der Zusammenschau beider Faktoren, gegebe-
nenfalls auch unter Berücksichtigung der zeitlichen
Dauer der Auswirkungen, kann eine Erheblichkeits-
einschätzung entwickelt werden, mit der pragmatisch
und nachvollziehbar festgelegt wird, welche Umwelt-
daten für den betreffenden Plan relevant sind.

In der praktischen Vorgehensweise, insbesondere in
einfachen Planungsfällen, können damit zügig die-

jenigen Umweltbelange aus dem umfassenden Ka-
talog des § 1 Abs. 6 Nr. 7 identifiziert werden, die
von der Planung nicht oder nicht erheblich betroffen
werden, so dass die Ermittlung im Rahmen der Um-
weltprüfung auf die für den Plan bedeutsamen Um-
weltfaktoren konzentriert werden kann.

b) Voraussehbarkeit der Umweltauswirkungen

§ 2 Abs. 4 Satz 1 sieht ferner vor, dass sich die Er-
mittlung nur auf die voraussichtlichen erheblichen
Umweltauswirkungen bezieht. Damit wird der Tatsa-
che Rechnung getragen, dass bei der Planaufstellung
nur eine ex-ante-Betrachtung (Vorabbetrachtung)
möglich ist, die aus der Natur der Sache ein Progno-
seelement beinhaltet (siehe Nummer 2.4.2.4 Buch-
stabe b). Das Merkmal „voraussichtlich“ stellt je-
doch klar, dass für die Ermittlung der erheblichen
Umweltauswirkungen der Planung keine komplexen
Zukunftsbetrachtungen anzustellen sind, sondern
sich diese auch im Hinblick auf die Prognosegenau-
igkeit der Planung nach vernünftigem planerischen
Ermessen richtet.

c) Abwägungsbeachtlichkeit der Umweltauswirkungen

Für Untersuchungsumfang und -tiefe im Rahmen
der Ermittlung der voraussichtlichen erheblichen
Umweltauswirkungen ist darüber hinaus die Vor-
schrift des § 2 Abs. 4 Satz 2 maßgeblich. Danach be-
stimmt die Gemeinde Umfang und Detaillierungs-
grad der Ermittlung der Umweltbelange im Hin-
blick darauf, inwieweit die Ermittlung für eine sach-
gerechte Abwägung erforderlich ist. Entscheidendes
Kriterium ist damit die Abwägungsbeachtlichkeit.
Hiermit wird dem Ziel der Umweltprüfung Rech-
nung getragen, die Abwägungsentscheidung im
Hinblick auf die Umweltbelange sachgerecht und
systematisch vorzubereiten.

Bei der Vorschrift handelt es sich um eine Konkreti-
sierung des allgemeinen planerischen Grundsatzes,
nur dasjenige „in die Abwägung an Belangen einzu-
stellen, was nach Lage der Dinge in sie eingestellt
werden muss“ (BVerwG, Urteil vom 12. Dezember
1969, Az. 4 C 105.66, BVerwGE 34, 301). Dieser
Grundsatz wird nunmehr in § 2 Abs. 3 generell für
alle städtebaulichen Belange als Verfahrensgrund-
norm geregelt; danach sind bei der Aufstellung von
Bauleitplänen die Belange, die für die Abwägung
von Bedeutung sind (Abwägungsmaterial), zu er-
mitteln und zu bewerten. Wie § 2 Abs. 4 Satz 2 klar-
stellt, gilt für die Ermittlung und Bewertung im Rah-
men der Umweltprüfung nichts anderes.

d) Angemessenheit

In Verdeutlichung des Grundsatzes der Abwägungs-
erheblichkeit (siehe Nummer 2.4.2.5 Buchstabe c)
betont § 2 Abs. 4 Satz 3, dass die Umweltprüfung
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sich auf das bezieht, was nach gegenwärtigem Wis-
sensstand und allgemein anerkannten Prüfungsme-
thoden sowie nach Inhalt und Detaillierungsgrad
des Bauleitplans angemessenerweise verlangt wer-
den kann. 

Hierdurch wird betont, dass an die Ermittlung des
Abwägungsmaterials keine überzogenen Anforde-
rungen zu stellen sind. Es handelt sich im Ergebnis
um eine Einschränkung auf Zumutbarkeits- und
Verhältnismäßigkeitsgesichtspunkte.

Dies entspricht den allgemeinen Grundsätzen zu
den Prüfpflichten der Gemeinde bei der Feststellung
der abwägungserheblichen Belange. Diese Grund-
sätze sind in Bezug auf die Umweltverträglichkeits-
prüfung, die hinsichtlich der Beschreibung der Um-
weltbelange ebenfalls auf den allgemeinen Kennt-
nisstand und die allgemein anerkannten Prüfmetho-
den abstellt, wie folgt durch das Bundesverwal-
tungsgericht ausgeführt worden:

Die UVP sei „kein ,Suchverfahren‘, in dem alle nur
erdenklichen Auswirkungen eines Vorhabens auf
Umweltgüter und deren Wertigkeit bis in alle Ein-
zelheiten und feinste Verästelungen zu untersuchen
wären und gar Antworten auf in der Wissenschaft
bisher noch ungeklärte Fragen gefunden werden
müssten“ (BVerwG, Urteil vom 21. März 1996,
Az. 4 C 19.94, BVerwGE 100, 370). 

„Die UVP-Richtlinie gibt keine Aufschlüsse über
Untersuchungsverfahren und Bewertungskrite-
rien. Die UVP ersetzt auch nicht fehlende Um-
weltstandards … Die Tatsache, dass der Ge-
meinschaftsgesetzgeber die Pflicht und den
rechtlichen Rahmen für die Durchführung der
UVP geschaffen hat, legt nicht schon den Grund-
stein für eine verbesserte Methodik der Ermitt-
lung und der Bewertung von Umweltauswirkun-
gen. Was auf diesem Felde die Wissenschaft
(noch) nicht hergibt, vermag auch eine UVP
nicht zu leisten. Von der Behörde kann nicht mehr
verlangt werden, als dass sie die Annahmen zu-
grunde legt, die dem allgemeinen Kenntnisstand
und den allgemein anerkannten Prüfmethoden 
entsprechen. Die UVP ist nicht als Suchverfah-
ren konzipiert, das dem Zweck dient, Umwelt-
auswirkungen aufzudecken, die sich der Erfas-
sung mit den herkömmlichen Erkenntnismitteln
entziehen“ (BVerwG, Urteil vom 25. Januar
1996, Az. 4 C 5.95, BVerwGE 100, 238). 

Diese Grundsätze gelten auch im Hinblick auf die
nahezu wortgleiche Formulierung der Tatbestands-
merkmale für die Umweltprüfung entsprechend.

e) Abschichtung

§ 2 Abs. 4 Satz 5 enthält eine Bestimmung, die eine
Beschränkung des Umfangs der erforderlichen Er-

mittlung im Hinblick auf Umweltprüfungen in an-
deren Planungsstufen ermöglicht. Nach dieser so
genannten Abschichtungsregelung soll die Umwelt-
prüfung innerhalb einer Planungshierarchie in dem
nachfolgenden Verfahren auf andere oder zusätz-
liche Auswirkungen beschränkt werden. 

Eine Umweltprüfung auf der Ebene der Raumord-
nungsplanung kann abschichtende Wirkungen für die
Flächennutzungsplanung haben, die integrierte Um-
weltprüfung auf der Ebene der Flächennutzungspla-
nung kann wiederum zur Abschichtung auf der Ebe-
ne der Bebauungsplanung genutzt werden. Die Ab-
schichtungsregelung kann auch Auswirkungen bei
der Aufstellung von höherstufigen Planungen haben,
indem die Ergebnisse einer vorgenommenen Um-
weltprüfung auf der sich anschließenden Stufe be-
rücksichtigt werden. So können für die Neuaufstel-
lung eines Flächennutzungsplans insbesondere ak-
tuelle Umweltprüfungen für Bebauungspläne für das
entsprechende Gebiet der Planung genutzt werden.

Eine entsprechende Regelung enthält § 17 Abs. 3
UVPG im Hinblick auf die Abschichtung zwischen
Bebauungsplan und nachfolgendem Zulassungsver-
fahren.

Schließlich ergibt sich aus der Abschichtungsrege-
lung im Zusammenhang mit der Maßgeblichkeit
von Umfang und Detaillierungsgrad des betreffen-
den Plans auch die Möglichkeit, die schwerpunkt-
mäßige Ermittlung bestimmter Umweltauswirkun-
gen einer nachfolgenden Planungsebene oder einem
nachfolgenden Zulassungsverfahren zu überlassen.
Hiermit kann dem unterschiedlichen Konkretisie-
rungsgrad der Planungen auf den verschiedenen
Ebenen Rechnung getragen werden. So können zum
Beispiel einige immissionsschutzrechtliche Fragen
nicht auf der Planungsebene geklärt werden und
können daher dem nachfolgenden Zulassungsver-
fahren überlassen werden. Eine Überlastung höher-
stufiger Planungsebenen mit - dort nicht sachge-
recht durchzuführenden - Detailprüfungen ist eben-
so zu vermeiden wie eine unsachgemäße Verschie-
bung der Prüfung von übergreifenden Auswirkun-
gen auf niedrigere Planungsstufen oder das Zulas-
sungsverfahren.

Die Abschichtungsregelung dient insgesamt dazu,
Doppelprüfungen zu vermeiden und Verfahren zu
beschleunigen. Von ihr sollte daher in der Praxis Ge-
brauch gemacht werden.

Zu betonen ist jedoch, dass die Abschichtungswir-
kung grundsätzlich bei erheblichem Zeitablauf zwi-
schen den unterschiedlichen Verfahren nachlassen
kann. Dies gilt insbesondere, wenn sich die für die
Umweltprüfung maßgeblichen Verhältnisse geändert
haben. Für eine rechtssichere Planung empfiehlt es
sich daher, vor Nutzung der Abschichtungsregelung
routinemäßig in einem groben Überblick die 



Aktualität des vorliegenden Umweltberichts zu
überprüfen.

f) Umweltfachplanungen

Eine Beschränkung des Ermittlungsaufwandes kann
schließlich auch erreicht werden, indem die Be-
standsaufnahmen anderer umweltrelevanter Fach-
planungen herangezogen werden. § 2 Abs. 4 Satz 6
verweist insofern auf § 1 Abs. 6 Nr. 7 Buchstabe g,
der insbesondere Landschaftspläne und Pläne des
Wasser-, Abfall- und Immissionsschutzrechts nennt.
Auch insoweit gilt jedoch der Hinweis unter Num-
mer 2.4.2.5 Buchstabe e, dass diese Pläne über einen
hinreichend aktuellen Stand verfügen müssen.

2.4.3 Bewertung im Rahmen der Umweltprüfung

In einem weiteren Arbeitsschritt ist nach § 2 Abs. 4
Satz 1 eine Bewertung der ermittelten Umweltauswir-
kungen vorzunehmen. Die Bewertung ist anschließend
im Umweltbericht darzustellen.

Bei dem Verfahrensschritt der Bewertung handelt es sich
um eine rein umweltbezogene Betrachtung; andere städ-
tebauliche Belange werden erst bei der Berücksichti-
gung aller Belange in der Abwägung einbezogen.

Bewertungsmaßstäbe werden von der Plan-UP-Richtli-
nie und daher auch in der Neuregelung nicht vorgege-
ben. Maßgeblich sind insofern nach allgemeinen plane-
rischen Grundsätzen insbesondere diejenigen Vorschrif-
ten des Baugesetzbuchs, die die Berücksichtigung der
umweltschützenden Belange in der planerischen Abwä-
gung zum Gegenstand haben. Als Bewertungsmaßstäbe
können daher je nach Lage des Einzelfalls herangezogen
werden:

- umweltbezogene Ziele der Raumordnung nach § 1
Abs. 4,

- die Vorgaben des § 1 Abs. 5 Satz 2, nach dem Bau-
leitpläne dazu beitragen sollen, eine menschenwür-
dige Umwelt zu sichern und die natürlichen Lebens-
grundlagen zu schützen und zu entwickeln, auch in
Verantwortung für den allgemeinen Klimaschutz,

- die Bodenschutzklausel nach § 1a Abs. 2,
- die naturschutzrechtliche Eingriffsregelung nach

§ 1a Abs. 3,
- die Erhaltungsziele und der Schutzzweck von

Schutzgebietsausweisungen insbesondere der Ge-
biete von gemeinschaftlicher Bedeutung und der 
europäischen Vogelschutzgebiete im Sinne des Bun-
desnaturschutzgesetzes nach § 1a Abs. 4,

- die in einschlägigen Fachgesetzen und Fachplänen
festgelegten Ziele des Umweltschutzes, die für den
Bauleitplan von Bedeutung sind; bei letzteren besteht
ein Bezug zu den Aussagen in Fachplänen insbeson-
dere des Naturschutz-, Wasser-, Abfall- und Immis-
sionsschutzrechts nach § 1 Abs. 6 Nr. 7 Buchstabe g,

- der Trennungsgrundsatz des § 50 des Bundes-Im-
missionsschutzgesetzes (BImSchG) sowie die übri-

gen immissionsschutzrechtlichen Regelungen und
technischen Normen,

- die Inhalte der Landschaftsplanung (vgl. auch § 3
Satz 3 des Brandenburgischen Naturschutzgesetzes  -
BbgNatSchG).

Auch die Bewertung bezieht sich nach § 2 Abs. 4 Satz 3
auf das, was nach gegenwärtigem Wissensstand und all-
gemein anerkannten Prüfmethoden sowie nach Inhalt
und Detaillierungsgrad des Bauleitplans angemessener-
weise verlangt werden kann. Die in der Landschaftspla-
nung allgemein anerkannten und verwendeten Methoden
können als für die Umweltprüfung geeignet angesehen
werden. Darüber, welche Methoden für das jeweilige
Plangebiet als allgemein anerkannte Regeln der Technik
(in der Theorie richtig und in der Praxis bewährt) anzu-
sehen sind, können sich die Gemeinden auch beim Lan-
desumweltamt informieren.

Im Übrigen gelten die Ausführungen zur Bestimmung
des Umfangs der Ermittlung entsprechend (vgl. Num-
mer 2.4.2.5).

2.4.4 Beschreibung im Rahmen des Umweltberichts

Nach § 2 Abs. 4 Satz 1 ist als nächster Schritt im Rah-
men der Umweltprüfung eine Beschreibung der Ergeb-
nisse der Ermittlung und Bewertung im Umweltbericht
vorzunehmen. Eine entsprechende Bestimmung enthält
§ 2a Satz 2 Nr. 2. In § 2a wird zudem verdeutlicht, dass
es sich bei dem Umweltbericht um einen selbstständigen
Bestandteil der Begründung handelt, der darin einen 
eigenen Abschnitt bildet. Aus der Bezugnahme in § 2a
Satz 2 auf den Stand des Verfahrens ergibt sich, dass der
Umweltbericht gemeinsam mit der Begründung des
Bauleitplanentwurfs im Lauf des Aufstellungsverfah-
rens fortgeschrieben wird. 

Für die Art und Weise der Darstellung des Umweltbe-
richts gibt die Anlage - ähnlich dem bisherigen § 2a - 
eine Gliederung vor, an der sich die Gemeinde bei der
Beschreibung orientieren kann. Zwingend ist diese Rei-
henfolge jedoch nicht. Nummer 1 enthält die einleiten-
den Angaben, anhand derer sich die Öffentlichkeit und
die Behörden über den Rahmen der Planung informie-
ren können. Nach Nummer 2 sind die Ergebnisse der Er-
mittlung und Bewertung darzustellen. Nummer 3 erfor-
dert als zusätzliche Angaben eine Beschreibung der Me-
thodik, der geplanten Überwachungsmaßnahmen und
eine allgemein verständliche Zusammenfassung. 

Wie schon im Rahmen der Ermittlung und Bewertung
ist es auch im Hinblick auf die Beschreibung im Um-
weltbericht erforderlich, die Darstellung auf einen sach-
gerechten Umfang zu begrenzen. Der Umfang der Aus-
führungen richtet sich dabei nach der jeweiligen Bedeu-
tung der ermittelten und bewerteten Umweltbelange.

Auch bei der Darstellung der erheblichen Umweltaus-
wirkungen ist eine Beschränkung auf das Wesentliche
geboten, sowohl aus Gründen der Arbeitseffizienz als
auch der Übersichtlichkeit und damit der Transparenz
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für Öffentlichkeit und Bürger. Auch in der Arbeitshilfe
der EU-Kommission - Generaldirektion Umwelt - „Um-
setzung der Richtlinie 2001/42/EG über die Prüfung der
Umweltauswirkungen bestimmter Pläne und Program-
me“ vom Jahre 2003 wird dementsprechend betont:
„Werden zu viele Informationen über unerhebliche Aus-
wirkungen oder nicht relevante Aspekte berücksichtigt,
wird der Bericht unübersichtlich und es besteht die Ge-
fahr, dass wichtige Informationen übersehen werden.“
(Nummer 5.19).

Im Einzelnen sind - im jeweils angemessenen Umfang -
folgende Angaben im Umweltbericht erforderlich:

a) Die Kurzdarstellung des Inhalts und der Ziele des
Bauleitplans, einschließlich der Beschreibung der
Festsetzungen des Plans mit Angaben über Standor-
te, Art und Umfang sowie Bedarf an Grund und Bo-
den der geplanten Vorhaben (Nummer 1 Buch-
stabe a der Anlage), soll der Öffentlichkeit und den
Behörden eine Vorstellung von dem Vorhaben ver-
mitteln. Genügt die in der Begründung des Bauleit-
plans ohnehin übliche Beschreibung des Vorhabens
bereits diesen Anforderungen, kann der Umweltbe-
richt auf den entsprechenden Abschnitt der Begrün-
dung verweisen. 

b) Die Darstellung der in einschlägigen Fachgesetzen
und Fachplänen festgelegten Ziele des Umwelt-
schutzes, die für den Bauleitplan von Bedeutung
sind, und die Art, wie diese Ziele bei der Aufstellung
berücksichtigt wurden, soll eine Einordnung der mit
dem Bauleitplan verfolgten konkreten städtebau-
lichen Ziele im Verhältnis zu den übergeordneten
Zielen und Richtwerten des Umweltschutzes er-
möglichen. Hiermit soll nicht nur eine transparente
Darstellungsweise gegenüber den Behörden und der
Öffentlichkeit bewirkt werden. Die Umweltziele
können insbesondere im Hinblick auf den Arbeits-
schritt der Bewertung als Maßstab genutzt werden. 

Die Einschränkung auf die in den jeweiligen Fach-
gesetzen und Fachplänen festgelegten Ziele, die für
den Plan relevant sind, verdeutlicht jedoch, dass kei-
ne überzogenen Anforderungen an die Bandbreite
der beschriebenen Umweltziele zu stellen sind. Ins-
besondere sind keine internationalen und gemein-
schaftsrechtlichen Umweltziele darzustellen, da
sich die Gemeinde grundsätzlich darauf verlassen
darf, dass diese in deutsches Fachrecht umgesetzt
worden sind. In der Praxis wird es sich insbesonde-
re um Ziele derjenigen Fachgesetze und Fachpläne
handeln, die bei der Aufstellung des Bauleitplans im
Hinblick auf § 1 Abs. 6 Nr. 7 Buchstabe g heranzu-
ziehen sind. 

c) Bei den Angaben zur Bestandsaufnahme der ein-
schlägigen Aspekte des Umweltzustands (Nummer 2
Buchstabe a der Anlage) handelt es sich um das Er-
gebnis der diesbezüglichen Ermittlung und Bewer-
tung (siehe hierzu Nummer 2.4.2.4 Buchstabe a).

d) Bei den Angaben zur Prognose über die Entwick-
lung des Umweltzustandes (Nummer 2 Buchstabe b
der Anlage) handelt es sich um das Ergebnis der
diesbezüglichen Ermittlung und Bewertung (siehe
hierzu Nummer 2.4.2.4 Buchstabe b).

e) Bei den Angaben zu den geplanten Maßnahmen zur
Vermeidung, Verringerung und zum Ausgleich
(Nummer 2 Buchstabe c der Anlage) handelt es sich
um das Ergebnis der diesbezüglichen Ermittlung
und Bewertung (siehe hierzu Nummer 2.4.2.4 Buch-
stabe c).

f) Bei den Angaben der in Betracht kommenden an-
derweitigen Planungsmöglichkeiten (Nummer 2
Buchstabe d der Anlage) handelt es sich um das Er-
gebnis der diesbezüglichen Ermittlung und Bewer-
tung (siehe hierzu Nummer 2.4.2.4 Buchstabe d).

g) Die Beschreibung der wichtigsten Merkmale der
verwendeten technischen Verfahren sowie Hinweise
auf Schwierigkeiten, die bei der Zusammenstellung
der Angaben aufgetreten sind (Nummer 3 Buchsta-
be a der Anlage), ergänzt die inhaltliche Beschrei-
bung um eine Darstellung der Methodik. Die Offen-
legung der Vorgehensweise ermöglicht es nachzu-
vollziehen, dass die Ergebnisse der Umweltprüfung
auf solider Informationsgrundlage nach allgemein
anerkannten Prüfverfahren erarbeitet worden sind.
Da auch bei sachgerechter Planung eine objektive
Erfassung der medienübergreifenden Zusammen-
hänge nicht immer möglich ist und die Ermittlung
im Rahmen der Umweltprüfung sich auf einen an-
gemessenen Umfang zu begrenzen hat, ist auch eine
Beschreibung der Kenntnislücken vorzunehmen. 
Im Planungsstadium wird hierdurch den Behörden
und der Öffentlichkeit die Möglichkeit eröffnet,
Hinweise zur Aufklärung dieser Kenntnislücken zu
geben.

h) Die Beschreibung der geplanten Maßnahmen zur
Überwachung (Nummer 3 Buchstabe b der Anlage)
bezieht die Öffentlichkeit und die Behörden auch in
die Auswahl des geplanten Monitoring-Konzepts
ein.

i) Die allgemein verständliche Zusammenfassung der
erforderlichen Angaben (Nummer 3 Buchstabe c der
Anlage) soll es Dritten ermöglichen, sich ohne nä-
here Fach- und Sachkenntnisse über den Inhalt des
Umweltberichts zu informieren, gegebenenfalls 
ihre eigene Betroffenheit festzustellen, und so die
Beteiligung der Öffentlichkeit, aber auch der Behör-
den vereinfachen.

2.4.5 Berücksichtigung bei der Entscheidung

Die Umweltprüfung ist ein formales Verfahren, in dem
das umweltbezogene Abwägungsmaterial systematisch
ermittelt, beschrieben und bewertet wird. Ihre Ergebnisse
haben von sich aus keinen Vorrang vor anderen Belangen,



sondern unterliegen wie diese der Abwägung nach § 1
Abs. 7. Das Bundesverwaltungsgericht hat hierzu im Hin-
blick auf die Umweltverträglichkeitsprüfung ausgeführt:

„Das Umweltrecht hat durch die UVP-Richtlinie kei-
ne materielle Anreicherung erfahren. Die gemein-
schaftsrechtliche Regelung enthält sich materieller
Vorgaben. Sie beschränkt sich auf verfahrensrechtli-
che Anforderungen im Vorfeld der Sachentscheidung,
zu der ein Bezug nur insoweit hergestellt wird, als
das Ergebnis der UVP … zu berücksichtigen ist. Aus
ihr gleichwohl materielle Entscheidungskriterien
abzuleiten, ist schon deshalb nicht möglich, weil sie
keinen Maßstab dafür liefert, welcher Rang den Um-
weltbelangen im Rahmen der Zulassungsentschei-
dung zukommt. Insoweit ist sie ergebnisneutral. Die
Entscheidungsstruktur der jeweils einschlägigen na-
tionalen Normen bleibt unangetastet. Die UVP-
Richtlinie verlangt nur, dass die Zulassungsbehörde
das Ergebnis der UVP in ihre Erwägungen mit ein-
bezieht, schreibt aber nicht vor, welche Folgerungen
sie hieraus zu ziehen hat.“ (BVerwG, Urteil vom
25. Januar 1996, Az. 4 C 5.95, BVerwGE 100, 238).

Diese Ausführungen gelten auch für die Umweltprüfung.

Der Umweltbericht ist neben den übrigen Belangen in der
Abwägung zu berücksichtigen. Das Ergebnis kann sein:

- Weiterführung des Verfahrens trotz nachteiliger
Auswirkungen, weil andere für die Planung recht-
lich oder tatsächlich bedeutsame Gesichtspunkte
überwiegen oder vorgehen,

- Änderung oder Ergänzung der Planung oder
- Einstellung der Planung, weil sie nicht hinnehmba-

re Umweltbeeinträchtigungen mit sich brächte.

2.4.6 Zusammenfassende Erklärung

Nach § 6 Abs. 5 Satz 3 sowie nach § 10 Abs. 4 ist dem
Bauleitplan nach Beschlussfassung eine zusammenfas-
sende Erklärung beizufügen. Diese enthält Angaben zur
Art und Weise der Berücksichtigung der

- Umweltbelange,
- Ergebnisse der Öffentlichkeits- und Behördenbetei-

ligung,
- der geprüften anderweitigen Planungsmöglichkeiten

in dem jeweiligen Bauleitplan.

Auswirkungen auf die Rechtswirksamkeit des Bauleit-
plans gehen von der zusammenfassenden Erklärung
nach § 214 nicht aus, da die Erklärung einen zustande
gekommenen Bauleitplan voraussetzt. 

2.5 Verhältnis der Umweltprüfung zu anderen umwelt-
bezogenen Verfahren (Naturschutzrechtliche Ein-
griffsregelung, FFH-Prüfung, Projekt-UVP)

In der Umweltprüfung werden die für die sachgerechte
Abwägung erforderlichen Umweltdaten umfassend er-
mittelt. Die Umweltprüfung ist jedoch kein Trägerver-

fahren. Sie hat aber die Funktion als Prüfungsrahmen
und Verfahrensabschnitt für das Ermitteln, Beschreiben
und Bewerten sämtlicher Umweltbelange wie zum Bei-
spiel im Rahmen der naturschutzrechtlichen Eingriffs-
regelung und einer gegebenenfalls erforderlichen Ver-
träglichkeitsprüfung nach der Fauna-Flora-Habitat-
Richtlinie.

Durch die Ermittlung und Bewertung der Umweltaus-
wirkungen im Rahmen der Umweltprüfung kann die
Entscheidung über die Berücksichtigung der natur-
schutzrechtlichen Eingriffsregelung abschließend vor-
bereitet werden; zusätzliche Untersuchungen fallen
dann nicht an. Ebenfalls kann dadurch das Material im
Hinblick auf die Verträglichkeitsprüfung nach der Fau-
na-Flora-Habitat-Richtlinie so weit zusammengestellt
werden, dass eine Beurteilung möglich ist, ob die Pla-
nung zu erheblichen Beeinträchtigungen im Sinne des
§ 34 des Bundesnaturschutzgesetzes (BNatSchG) führen
kann. Wurde eine Verträglichkeitsprüfung durchgeführt,
so ist ihr Ergebnis nach § 35 Satz 2 BNatSchG, § 34
Abs. 1 Satz 2 bis Abs. 5 BNatSchG im Umweltbericht
darzustellen.

Die sich aus nationalem und europäischem Recht erge-
benden Rechtsfolgen dieser Umweltvorgaben werden
nach wie vor in § 1a gesondert geregelt.

Die Umweltprüfung deckt auch die Vorgaben der Pro-
jekt-UVP-Richtlinie ab, soweit diese für bestimmte
Bauleitplanverfahren relevant sind, so dass die Umwelt-
verträglichkeitsprüfung nach dem bisherigen § 1a Abs. 2
Nr. 3 für die Bauleitplanung nicht mehr als Verfahren in
Erscheinung tritt. 

2.6 Monitoring

2.6.1 Allgemeines

Die Verpflichtung zur Überwachung der Umweltauswir-
kungen geht zurück auf zwingendes EU-Recht, Arti-
kel 10 der Plan-UP-Richtlinie. Die Überwachung dient
nicht der umfassenden Vollzugskontrolle des gesamten
Bauleitplans. Vielmehr sind die erheblichen Umwelt-
auswirkungen der Planung zu überwachen, um unter an-
derem erhebliche unvorhergesehene nachteilige Auswir-
kungen der Durchführung der Planung festzustellen und
in der Lage zu sein, geeignete Abhilfemaßnahmen zu er-
greifen. Die Frage, welche Auswirkungen in diesem
Sinn erheblich sind, lässt sich nicht pauschal und nicht
für jeden Plan festlegen.

Diese Vorschrift wurde erst im Vermittlungsverfahren
des EU-Normsetzungsverfahrens in die Richtlinie auf-
genommen. Sie stellt eine Kompromisslösung dar, die
den Mitgliedstaaten einen weiten Handlungsspielraum
einräumt.

Die Vorschrift wird erst zukünftig zunehmend an Be-
deutung gewinnen, da gemäß § 244 Abs. 3 ein Monito-
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ring im Allgemeinen nur bei den Bauleitplanverfahren
durchzuführen ist, bei denen das Aufstellungsverfahren
nach dem 20. Juli 2004 förmlich eingeleitet wurde (zu
den Einzelheiten des Überleitungsrechts siehe Num-
mer 8.3.2).

Dies bedeutet, dass sich die Gemeinde bei diesen Bebau-
ungsplänen zunächst im Rahmen des Umweltberichts
nur mit den beabsichtigten Überwachungsmaßnahmen
auseinander zu setzen hat. Das eigentliche Monitoring
findet zu einem wesentlich späteren Zeitpunkt statt.

Gesetzgeberisches Ziel bei der Umsetzung in § 4c war
es, die auf EU-Ebene eröffnete Gestaltungsfreiheit weit-
gehend für die Gemeinden zu erhalten. Hierdurch wird
eine möglichst vollzugsfreundliche Handhabung des
Monitorings ermöglicht. Das neue Instrument kann den
jeweiligen planerischen Umständen des Einzelfalls auf
örtlicher Ebene angepasst werden, um so bei möglichst
geringem Verwaltungsaufwand das geeignete Konzept
der Überwachung zu verwirklichen. 

Eine entsprechende Umsetzung war auch vor dem Hinter-
grund erforderlich, dass die Bauleitplanung ein weites
Spektrum von Plänen umfasst, die sowohl in örtlicher als
auch in funktionaler Hinsicht sehr unterschiedlich sein
können. Die Flächennutzungsplanung als vorbereitende
Bauleitplanung für das gesamte Gemeindegebiet wird 
einem anderen Überwachungsmechanismus unterliegen
als ein Bebauungsplan, der die konkrete Nutzung einzel-
ner Grundstücke festlegt (vgl. Nummer 2.6.4). Es ergeben
sich Unterschiede aus dem jeweiligen Konkretisierungs-
grad der Bebauungspläne (von Angebots- bis vorhaben-
bezogener Planung) sowie auch aus den Inhalten und 
Zielen des Plans, da die Ausweisung einer reinen Wohn-
bebauung nach anderen Kriterien zu überwachen sein
wird als zum Beispiel eine Industrienutzung. 

Die Regelung des § 4c soll des Weiteren auch der Tatsa-
che Rechnung tragen, dass in manchen Gemeinden be-
reits Überwachungsinstrumente bestehen.

§ 4c Satz 1 sieht vor, dass die Gemeinden die erheb-
lichen Umweltauswirkungen überwachen, die aufgrund
der Durchführung der Bauleitpläne eintreten, um insbe-
sondere unvorhergesehene nachteilige Auswirkungen
frühzeitig zu ermitteln und in der Lage zu sein, geeigne-
te Maßnahmen zur Abhilfe zu ergreifen. Unvorhergese-
hen sind Auswirkungen, wenn sie nach Art und/oder In-
tensität nicht bereits Gegenstand der Abwägung waren.

Nach Satz 2 nutzen die Gemeinden dabei die im Um-
weltbericht nach Nummer 3 Buchstabe b der Anlage an-
gegebenen Überwachungsmaßnahmen und die Informa-
tionen der Behörden nach § 4 Abs. 3.

Die gesetzliche Regelung des § 4c trifft im Wesentlichen
drei Grundentscheidungen:

a) Die Gemeinden werden zur Überwachungsbehörde
bestimmt, da sie als Träger der kommunalen Pla-

nungshoheit die zu überwachenden Pläne aufgestellt
haben. Die zum Teil auf freiwilliger Basis bestehen-
de gemeindliche Praxis wird nunmehr bundesrecht-
lich angeordnet.

b) Bereits bei der Ausarbeitung des Plans hat eine Aus-
einandersetzung mit den geeigneten Überwa-
chungsmaßnahmen stattzufinden. Das geplante Mo-
nitoring-Konzept ist im Umweltbericht nach Num-
mer 3 Buchstabe b der Anlage zu beschreiben. Die
geplanten Überwachungsmaßnahmen werden so im
Rahmen des Umweltberichts Gegenstand der Betei-
ligung der Öffentlichkeit sowie der Behörden und
Träger öffentlicher Belange nach den §§ 3 bis 4a.
Diese können durch ihre Stellungnahmen weitere
Anregungen geben.

c) Den Fachbehörden wird eine Verpflichtung auf-
erlegt, die Kommunen darauf hinzuweisen, wenn sie
Erkenntnisse insbesondere über unvorhergesehene
nachteilige Umweltauswirkungen haben (§ 4
Abs. 3). Hiermit sollen die Gemeinden von aufwän-
digen Ermittlungen entlastet und Doppelarbeit ver-
mieden werden. Diese „Bringschuld“/Unterrich-
tungspflicht der Fachbehörden auch nach Abschluss
der Planung trägt der Tatsache Rechnung, dass von
verschiedenen Behörden im Rahmen ihrer gesetz-
lichen Aufgabenerfüllung bereits Umweltdaten er-
hoben werden, deren Zusammenschau ein weitge-
hendes Bild von den im Gemeindegebiet eintreten-
den erheblichen Umweltveränderungen ermöglicht.
Eine Information über Umweltauswirkungen, die
bereits Grundlage der Abwägungsentscheidung wa-
ren, ist jedoch nicht im Einzelnen erforderlich. Dies
ergibt sich aus dem Zusammenspiel von § 4 Abs. 3
mit § 4c, der maßgeblich auf unvorhergesehene Um-
weltauswirkungen abstellt.

Die Unterrichtungspflicht der Fachbehörden entlas-
tet die Gemeinde aber nicht von ihrer Aufgabe, das
Monitoring auf der Grundlage ihres im Umweltbe-
richt darzustellenden Monitoring-Konzepts aktiv zu
gestalten und erforderliche Informationen von den
Fachbehörden abzufragen. Sie darf sich nicht darauf
verlassen, dass die Fachbehörden von sich aus alle
für die Überwachung des Plans relevanten Umwelt-
informationen mitteilen. Eine Unterrichtung der
Fachbehörden kann sich erübrigen, wenn die Ge-
meinde im ersten Überwachungsschritt eine Auswer-
tung der bestehenden Umweltinformationssysteme
selbst übernimmt. Um geeignete planungsrelevante
Umweltdaten zu erhalten, ist vielmehr eine gezielte,
an den jeweiligen Bebauungsplan angepasste Abfra-
ge der Gemeinde an die Fachbehörden zu stellen, da-
mit nicht überflüssige oder gar keine Informationen
übermittelt werden. Dabei kann die Gemeinde auf
das im Internet vorliegende Landwirtschafts- und
Umweltinformationssystem Brandenburg (LUIS-
BB, http://luis-bb.mlur.ad.lvnbb.de/) zurückgreifen.
Daneben ist der Umweltdatenkatalog (UDK,
http://www1.luis.brandenburg.de/wwwudk/UDK
Servlet) eine gute Informationsquelle für Umwelt-



daten. Der Umweltdatenkatalog (UDK) Branden-
burg enthält Informationen zu umweltrelevanten
Daten (analog, digital) des Landes Brandenburg.
Diese so genannten Metainformationen geben Aus-
kunft, in welchen Einrichtungen des Landes Bran-
denburg welche umweltrelevanten Daten in welcher
Form vorliegen und wer dazu nähere Auskünfte er-
teilen kann. Der Umweltdatenkatalog ist Bestandteil
des Brandenburger Landwirtschafts- und Umwelt-
informationssystems (LUIS).

Über die gesetzlichen Regelungen hinaus unterliegt die
nähere Ausgestaltung des Monitorings der Gemeinde.

Die Gemeinde hat dabei zu beachten, dass das von ihr ge-
wählte Monitoringkonzept geeignet ist, unvorgesehene
nachteilige Auswirkungen frühzeitig zu erkennen. Dieses
ist von ihr im Hinblick auf die bereits ermittelten und prog-
nostizierten Auswirkungen, der Intensität der baulichen
Inanspruchnahme und der Sensibilität des Plangebiets
und seiner Umgebung abzuschätzen. Dabei muss sie 
sich auch Klarheit darüber verschaffen, ob die 
verfügbaren Informationen und Erkenntnisse der Fachbe-
hörden ausreichend sind, um unvorhergesehene nachteili-
ge Auswirkungen zu erkennen, oder ob darüber hinaus
beziehungsweise stattdessen noch zusätzliche Überwa-
chungsmaßnahmen erforderlich sind, weil die Daten- und
Erfassungslage bei den Fachbehörden Mängel aufweisen. 

Kann die Gemeinde hinreichend einschätzen, dass die
Informationslage bei den Fachbehörden ausreichend ist,
so kann sie die Fachbehörden in ihr Monitoringkonzept
mit einbeziehen. Dabei kann es je nach Einzelfall - etwa
wenn anderweitige Überwachungsmaßnahmen auf-
grund der Größe und Struktur des Plangebiets nicht 
erforderlich sind - auch ausreichend sein, dass die Ge-
meinde in einem von ihr festgelegten Turnus nur die 
geeigneten Fachbehörden nach Erkenntnissen zum 
Bebauungsplangebiet befragt. 

Im Folgenden sollen Hinweise für die Festlegung bezie-
hungsweise Durchführung des Monitorings in der Rei-
henfolge einer möglichen Vorgehensweise in der Pla-
nungspraxis gegeben werden. 

§ 4c Satz 1 sieht vor, dass insbesondere die unvorherge-
sehenen nachteiligen Auswirkungen der Planung zu 
ermitteln sind. Es ist nicht Ziel des Monitorings, die pla-
nerische Entscheidung erneut auf den Prüfstand zu stel-
len oder wissenschaftliche Forschungsaktivitäten zu 
betreiben. Hier kann die Gemeinde vielfach davon aus-
gehen, dass sie von unerwarteten Auswirkungen durch
die Fachbehörden im Rahmen dort bestehender Über-
wachungssysteme und der Informationsverpflichtung
nach § 4 Abs. 3 Mitteilung erhält. 

Nach geltendem Recht besteht eine Vielzahl von fach-
gesetzlichen Verpflichtungen zur Umweltüberwachung.
Hierzu seien nachfolgend einige beispielhaft genannt.
Angegeben werden auch Informationen zu verfügbaren
Datenbeständen.

- Wasserhaushaltsgesetz (WHG)/Brandenburgisches
Wassergesetz (BbgWG)

Datenbestand Quelle, Bemerkungen
Verfügbarkeit

1 System der sensiblen Landesumweltamt Es gibt dazu
Fließgewässer in (LUA) Ö4 die komplette 
Brandenburg Access-Datenbank, Sammlung 

Word-Dokument, aller Veröf-
Arc/View fentlichungen,

um mit diesem 
System arbei-
ten zu können.

2 Digitales Gewässer- LUA Ö4 Enthält u. a. 
netz DLM25W alle Fließge-
- landesweiter GIS- wässer der 
- Datenbestand EU-Wasser-
- Erfassungsmaßstab rahmenricht-
- 1 : 10.000 linie.

3 Strukturgüte der LUA Ö4
Fließgewässer
- GIS-Datenbestand 
- Zurzeit sind ca.
- 1.500 Hauptfließ-
- gewässer erfasst.

- Nach dem Bundes-Immissionsschutzgesetz wird die
Luftqualität durch fortlaufende Prüfungen und Be-
richtspflichten überwacht. Öffentlich zugängliche
Informationen zur Luftgüte im Land Brandenburg
sind über die Internetseite http://www.mluv.branden-
burg.de/i/luftwert.htm zu erfahren. Folgende Daten-
bestände im LUA liegen für den Bereich „Schadstof-
fe“ vor:

Datenbestand Quelle, Bemerkungen
Verfügbarkeit

1 Informationen zu LUA Ö3 wird laufend
Eigenschaften von aktualisiert
chemischen Stoffen
und Produkten und 
deren Wirkungen auf
Ökosysteme und die
menschliche Gesund-
heit

2 Daten zur atmosphä- LUA Ö3
rischen Deposition 
von Luftschadstoffen

- Das Bundes-Immissionsschutzgesetz enthält zum
Schutz vor schädlichen Umwelteinwirkungen neben
Immissionen durch Licht, elektromagnetische Fel-
der sowie Erschütterungen insbesondere weitere
Verpflichtungen zur Vermeidung und Verminderung
von Geräuschen, die künftig durch die nationale
Umsetzung der Umgebungslärmrichtlinie noch er-
weitert werden.

- Nach dem Bundesbodenschutzgesetz (BBodSchG)
besteht eine Ermächtigung zur Erfassung von Altlas-
ten und altlastverdächtigen Fällen. In Brandenburg
führen gemäß § 37 des Brandenburgischen Abfallge-
setzes (BbgAbfG) die Landkreise und kreisfreien
Städte ein Altlastenkataster. Die Daten aus dem Alt-
lastenkataster werden durch das LUA im Fachinfor-
mationssystem Altlasten zusammengeführt. Darüber
hinaus führt das LUA gemäß § 39 BbgAbfG das
Fachinformationssystem Bodenschutz, das Boden-
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eigenschaften, Bodenbelastungen, Bodengefährdun-
gen, Bodennutzungen, Bodenschutzmaßnahmen 
sowie Gebietsausweisungen erfasst.

- Auf allgemeiner Ebene sieht das Bundesnatur-
schutzgesetz zudem eine Umweltbeobachtung vor.
Folgende Datenbestände im LUA liegen für den Be-
reich „Arten- und Biotopschutz“ vor:

Datenbestand Quelle, Bemerkungen
Verfügbarkeit

1 Landesweites Ver- LUA Ö2
zeichnis der nach § 32
BbgNatSchG ge-
schützten Biotope 
außerhalb der Groß-
schutzgebiete und des 
Waldes; M. 1 : 25.000 
(voraussichtlich ab 
Ende 2004 
im M. 1 : 10.000)

2 nach § 32 LUA GR noch nicht für
BbgNatSchG alle Groß-
geschützte Biotope der schutzgebiete
Großschutzgebiete verfügbar

3 nach § 32 Landesforstanstalt erst ca. 10 %
BbgNatSchG ge- Eberswalde der Flächen 
schützte Biotope kartiert
im Wald

4 Artenschutzkataster zu LUA Ö2 unterschied-
ausgewählten beson- liche Voll-
ders geschützten Tier- ständigkeits-
arten (Vögel, Säuge- und Aktua-
tiere, Amphibien- und litätsgrade,
Reptilienarten, Fische, je nach
ausgewählte Wirbel- Artengruppe
losengruppen)

Innerhalb der Großschutzgebiete (GSG) können die
Gemeinden auf Grundlage der Pflege- und Entwick-
lungspläne, die mit dem geographischen Informa-
tionssystem Arc/Info beziehungsweise Arc/View er-
fasst und bearbeitet werden, zurückgreifen. In den
GSG werden auch Umweltbeobachtungen durchge-
führt, deren Ergebnisse die Gemeinden bei den GSG-
Verwaltungen erhalten können.

- Die Raumbeobachtung nach dem Landesplanungs-
gesetz erfasst die Raumentwicklung insgesamt, un-
ter anderem durch computergestützte Geo-Informa-
tionssysteme. Ergebnisse aus der laufenden Raum-
beobachtung, die vom LUA wahrgenommen wird,
werden in die Datenverarbeitungsinstrumente, das
digitale Raumordnungskataster (DiROK, gemäß Ar-
tikel 18 des Landesplanungsvertrags) und in das
Planungs- und Informationssystem (PLIS) eingear-
beitet. Während das DiROK ein internes Planungs-
und Abstimmungsinstrument der Gemeinsamen
Landesplanungsabteilung (GL) und für die Gemein-
den nur in Form von thematischen Kartenauszügen
zur Bauleitplanung, zu Raumordnungsverfahren,
zur Braunkohlenbergbau- und Sanierungsplanung,
zur Landesplanung (Landesentwicklungspläne) und
zur Regionalplanung gegen Gebühr angefordert
werden kann, soll das PLIS in den nächsten Jahren
in das Internet eingestellt und damit auch für die Ge-
meinden verfügbar sein.

- Weitere planungsrelevante Datenquellen zu Um-
weltinformationen:

- Das Anlageninformationssystem Immissions-
schutz „AIS-I“, das von den Regionalabteilun-
gen des Landesumweltamts geführt wird, wäre
für die Gemeinden ebenfalls eine wichtige 
Informationsquelle. Es ist aber aus daten- und 
urheberrechtlichen Belangen für externe Nutzer
- und damit auch für die Gemeinden - nicht 
zugänglich.

- Für den  Forstbereich gibt es als Informations-
quelle den Datenspeicher Wald und die Waldzu-
standsdaten. Konkrete Nachfragen können
durch die Gemeinden an die Landesforstanstalt
Eberswalde gestellt werden. Die Waldzustands-
daten werden jährlich im Internet veröffentlicht.
Die Informationen des Datenspeichers Wald lie-
gen nur noch für den Landeswald in seinem ge-
samten Informationsspektrum vor.

Es müssen nicht sämtliche Umweltauswirkungen über-
wacht werden; die Bestimmung der für die Überwa-
chung relevanten Auswirkungen liegt im planerischen
Ermessen der Gemeinde. In der Regel erscheint es sinn-
voll, die Überwachung auf solche Umweltauswirkungen
zu konzentrieren, die bereits dem Umweltbericht zu-
grunde lagen, bei denen aber Prognoseunsicherheiten
bestanden.

Dies wird im Einzelfall maßgeblich von den Zielen der
jeweiligen Planung abhängen. Bei der Ausweisung eines
Gewerbegebiets kann es zum Beispiel vorrangig auf die
tatsächliche Entwicklung der Verkehrsströme oder Lärm-
emissionen ankommen. 

Die Frage des erstmaligen Überwachungszeitpunkts und
etwaiger darauf folgender Überwachungstermine sowie
gegebenenfalls eines zeitlichen Endpunktes für die
Überwachung werden ebenfalls von den Gemeinden be-
stimmt. Auch dies wird sich im Einzelfall nach dem
Stand der Umsetzung sowie nach den jeweiligen Über-
wachungszielen und nach Art und Konkretisierungsgrad
des zu überwachenden Plans bestimmen. 

Eine Überwachung kann grundsätzlich erst einsetzen,
wenn die Festsetzungen des Plans zumindest teilweise
realisiert sind, da ohne Realisierung auch keine Um-
weltauswirkungen durch die Planung hervorgerufen
werden können. Der Gemeinde steht es hierbei offen, ei-
ne bestimmte Frist für die erstmalige Überwachung
festzulegen (zum Beispiel: fünf Jahre nach Inkrafttreten
des Plans) oder die Überwachung an den Eintritt einer
Bedingung zu knüpfen wie zum Beispiel die Realisie-
rung eines bestimmten Anteils der Planung (zum Bei-
spiel nach Verwirklichung von 50 Prozent der Festset-
zungen). Hierbei wird es darauf ankommen, ob ein 
bestimmter Zeitraum für die Realisierung im Vorhinein
bestimmt werden kann oder ob Informationen über den
Stand des Vollzugs etwa von der Baugenehmigungsbe-
hörde ohne erheblichen Aufwand erhältlich sind.



Im Hinblick auf den räumlichen Bereich der Über-
wachungstätigkeit ist zu berücksichtigen, dass Umwelt-
auswirkungen ihrer Natur nach häufig medien- und
raumübergreifend eintreten und daher nicht an den
Grenzen des Plangebiets Halt machen. Der mit dem Mo-
nitoring betrachtete räumliche Bereich wird sich in ers-
ter Linie nach dem Bereich richten, der auch bei Auf-
stellung der Planung im Rahmen der Umweltprüfung
betrachtet wurde.

Es ist der Gemeinde jedoch unbenommen, die Über-
wachung verschiedener Bebauungsplangebiete zusam-
menzufassen oder gegebenenfalls sogar für das gesamte
Gemeindegebiet ein einheitliches Monitoring-Konzept
zu entwickeln. Dieses kann sich aufgrund der Verschie-
denheit der zu betrachtenden Planungen gegebenenfalls
komplexer gestalten, hieraus können sich jedoch - ins-
besondere, wenn entsprechende gemeindliche Überwa-
chungsansätze bereits bestehen - Verfahrensvereinfa-
chungen ergeben.

2.6.2 Abhilfemaßnahmen

Nach § 4c Satz 1 besteht eines der Ziele des Monitorings
darin, die Gemeinden in die Lage zu versetzen, geeignete
Maßnahmen zur Abhilfe bei unvorhergesehenen nach-
teiligen Auswirkungen zu ergreifen. Eine über das gelten-
de Recht hinausgehende, materielle Verpflichtung zur
Durchführung von Abhilfemaßnahmen wird hierdurch
nicht aufgestellt. Dennoch liegt es auf der Hand, dass die
auf der Grundlage des Monitorings ermittelten unvorher-
gesehenen negativen Auswirkungen eines Bauleitplans
nach allgemeinen Grundsätzen berücksichtigt werden.
Hierzu kommen mehrere Möglichkeiten in Betracht:

Auf der Ebene eines Genehmigungs- oder Zulassungs-
verfahrens für ein konkretes Vorhaben im Geltungsbe-
reich eines Bebauungsplans können auch im Nachhinein
auftretende Auswirkungen nach Maßgabe von § 29
Abs. 2 BauGB und/oder § 15 der Baunutzungsverord-
nung (BauNVO) beachtlich sein. 

Auf der Planungsebene können die Ergebnisse der
Überwachung auch dazu führen, dass die Gemeinde den
Bauleitplan ergänzt, ändert oder aufhebt, wenn dies
nach § 1 Abs. 3 für die städtebauliche Entwicklung und
Ordnung erforderlich ist. Da es sich bei der Plan-UP-
Richtlinie jedoch um Verfahrensrecht handelt, verän-
dern sich aufgrund des Monitorings die materiellen
Maßstäbe eines Planungserfordernisses nicht. Schließ-
lich sind auch andere planerische Maßnahmen der Ge-
meinde oder Dritter als geeignete Abhilfemaßnahmen
denkbar, insbesondere auch Maßnahmen anderer Fach-
behörden.

2.6.3 Rechtliche Konsequenzen

Das Monitoring stellt eine eigenständige Verpflichtung
nach Abschluss der Planung dar. Die praktische Durch-
führung der Überwachungsmaßnahmen hat daher 
- ebenso wie sonstige Fragen des Vollzugs - keine Aus-

wirkungen auf die Rechtswirksamkeit der zugrunde lie-
genden Planung. Dementsprechend ist in § 214 die
Durchführung des Monitorings auch nicht als mögliche
beachtliche Fehlerquelle aufgeführt. Von Bedeutung für
die Rechtswirksamkeit ist insofern lediglich die Anfor-
derung, dass der Umweltbericht in wesentlichen Punk-
ten vollständig zu sein hat, also auch Angaben zu den 
geplanten Überwachungsmaßnahmen enthalten muss
(vgl. § 214 Abs. 1 Satz 1 Nr. 3).

2.6.4 Besonderheiten des Monitorings für Flächennutzungs-
pläne

Beim Monitoring von Flächennutzungsplänen im Hin-
blick auf die aufgrund der Durchführung des Bauleitplans
eintretenden erheblichen Umweltauswirkungen ist zu be-
rücksichtigen, dass in der Regel erst der aus dem Flächen-
nutzungsplan entwickelte Bebauungsplan rechtsverbindli-
che Festsetzungen für die städtebauliche Ordnung enthält
und auf einen unmittelbaren Vollzug angelegt ist. 

Einzelne Ausnahmen können sich vornehmlich bei be-
stimmten Darstellungen zur Steuerung von Vorhaben im
Außenbereich wie zum Beispiel für Anlagen der Wind-
energie ergeben, da sich diese unmittelbar auf die Zu-
lässigkeit von Vorhaben auswirken können.

Die Regelung des § 5 Abs. 1 Satz 3 zur regelmäßigen
Überprüfung des Flächennutzungsplans als dem „strate-
gischen“ Bauleitplan kann - wenngleich umfassend auf
alle städtebaulichen Belange ausgelegt - von den Ge-
meinden zugleich im Zusammenhang mit dem Monito-
ring des Flächennutzungsplans genutzt werden.

2.7 Vereinfachtes Verfahren

2.7.1 Allgemeines

Eine Ausnahme von dem Regelverfahren der Umwelt-
prüfung besteht lediglich im Hinblick auf solche Pla-
nungssituationen, die nicht in erster Linie auf die Schaf-
fung von Baurechten zielen, sondern vorrangig be-
standssichernde oder ordnende Funktion haben. Der Ge-
setzgeber geht in diesen Fällen davon aus, dass für die
Durchführung der förmlichen Umweltprüfung kein Be-
darf besteht, da von vornherein keine erheblichen Um-
weltauswirkungen zu erwarten sind.

Das vereinfachte Verfahren nach § 13 wird in der Neu-
regelung fortentwickelt, um diesen Fällen Rechnung zu
tragen. Die neue Regelung enthält im Wege einer abs-
trakt-generellen Festlegung Voraussetzungen, unter de-
nen von der förmlichen Umweltprüfung abgesehen
wird. Auch ist in diesem Fall eine Vorprüfung des Ein-
zelfalls (Screening) nicht erforderlich. 

Im Übrigen müssen die im vereinfachten Verfahren auf-
gestellten Bauleitpläne wie bisher mit einer geordneten
städtebaulichen Entwicklung und insbesondere mit § 1
vereinbar sein. Dies schließt die Ermittlung und Be-
rücksichtigung eventueller Auswirkungen der Bauleit-
pläne auf berührte Umweltbelange ein.
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Bei Anwendung des vereinfachten Verfahrens sollten die
Gemeinden schriftlich dokumentieren, dass beziehungs-
weise warum die Voraussetzungen für dieses Verfahren
vorliegen.

2.7.2 Anwendungsfälle

Grundvoraussetzung für die Anwendung des verein-
fachten Verfahrens ist nach § 13 Abs. 1, dass

- durch die Änderung oder Ergänzung eines Bauleit-
plans die Grundzüge der Planung nicht berührt wer-
den oder

- durch die Aufstellung eines Bebauungsplans in ei-
nem Gebiet nach § 34 der sich aus der Eigenart der
näheren Umgebung ergebende Zulässigkeitsmaß-
stab nicht wesentlich verändert wird.

Die Begriffe „Grundzüge der Planung“ und „Eigenart
der näheren Umgebung“ sind in der Rechtsprechung um-
rissen; hieran sollen sich die Gemeinden auch in dem
neuen Zusammenhang des § 13 orientieren. In der 
Begründung zum Regierungsentwurf des EAG Bau 
(BT-Drs. 15/2250, Seite 50) werden zu dem Tatbestands-
merkmal „Grundzüge der Planung nicht berührt“ folgen-
de Fälle zitiert: die Änderung eines reinen Wohngebiets
nach § 3 der Baunutzungsverordnung in ein allgemeines
Wohngebiet nach § 4 der Baunutzungsverordnung für
den Bereich von vier Parzellen (BVerwG, Beschluss vom
15. März 2000, 4 B 18/00, NVwZ-RR 2000, 759) oder
die Verschiebung einer Bebauungsplangrenze um fünf
Meter (OVG NRW, Urteil vom 2. März 1998,
7a D 125/96.NE, UPR 1998, 461). Zu dem Tatbestands-
merkmal „Eigenart der näheren Umgebung“ nennt die
Begründung (Seite 51) zum Beispiel kleinräumige
Strukturen wie den Straßenzug, in dem sich das fragliche
Grundstück befindet und die gegenüberliegende Stra-
ßenfront (VGH Mannheim, Urteil vom 28. August 1990,
8 S 2800/89 - zitiert nach Juris), jedoch keineswegs not-
wendig alle Grundstücke in der Umgebung, die zu der-
selben Baugebietskategorie gehören (BVerwG, Urteil
vom 20. August 1998, 4 B 79/98, UPR 1999, 26); im Fall
eines SB-Marktes wurde bereits das Verkehrsauf-
kommen der nächsten Straßenkreuzung nicht unter die 
Eigenart der näheren Umgebung gefasst (OVG NRW, Ur-
teil vom 15. Januar 1992, 7 A 81/89, NVwZ 1993, 493).

Die unter diesen Anwendungsbereich fallenden Pläne
dienen etwa der Bestandssicherung oder haben ein-
schränkende beziehungsweise ordnende Funktion:

- Sicherung einer bestehenden Kleingartenanlage
durch Bebauungsplan, damit auf dem Gelände nach
§ 34 keine anderen Nutzungen verwirklicht werden,

- Ausschluss von Einzelhandelsansiedlungen an 
städtebaulich nicht integrierten Standorten,

- Ausschluss wesentlich störender Gewerbebetriebe
in einem faktischen Gewerbegebiet zum Schutz 
eines angrenzenden Wohngebiets.

In den bezeichneten Fällen ergibt sich bereits aus den
Tatbestandsmerkmalen „Grundzüge der Planung nicht

berührt“ und „Eigenart der näheren Umgebung nicht
wesentlich verändert“, dass keine erheblichen Umwelt-
auswirkungen zu erwarten sind. 

2.7.3 Weitere Voraussetzungen

Die weiteren Voraussetzungen für die Anwendung des
vereinfachten Verfahrens in § 13 Abs. 1 Nr. 1 haben
demgegenüber überwiegend klarstellende Funktion.
Danach ist zusätzliche Bedingung für das Absehen von
der Umweltprüfung, dass

- die Zulässigkeit von UVP-pflichtigen Vorhaben
nach Anlage 1 zum UVPG oder nach dem Branden-
burgischen Gesetz über die Umweltverträglichkeits-
prüfung (BbgUVPG) nicht begründet wird und

- keine Anhaltspunkte für eine Beeinträchtigung von
FFH-Gebieten oder Europäischen Vogelschutzge-
bieten bestehen.

Hiermit soll nochmals verdeutlicht werden, dass insbe-
sondere europarechtlich relevante Umweltauswirkun-
gen nicht durch Planungen im vereinfachten Verfahren
hervorgerufen werden. 

2.7.4 Merkmale des vereinfachten Verfahrens

Stellt die Gemeinde einen Bauleitplan im vereinfachten
Verfahren auf, sieht § 13 Abs. 3 Satz 1 vor, dass folgen-
de Vorschriften nicht anzuwenden sind:

- die Umweltprüfung nach § 2 Abs. 4,
- der Umweltbericht nach § 2a,
- die Angabe nach § 3 Abs. 2 Satz 2, welche Arten

umweltbezogener Informationen verfügbar sind,
- das Monitoring nach § 4c.

Aus der Zusammenschau der genannten Vorschriften er-
gibt sich, dass auch die zusammenfassende Erklärung
nach § 6 Abs. 5 Satz 3 sowie nach § 10 Abs. 4 (vgl. Num-
mer 2.4.6) im Rahmen des vereinfachten Verfahrens
nicht erforderlich ist. Die zusammenfassende Erklärung
bezieht sich auf die im Rahmen der Umweltprüfung zu
erarbeitenden Angaben; in dem Fall des vereinfachten
Verfahrens, in dem unter anderem von der Umweltprü-
fung und dem Umweltbericht abgesehen wird, fehlen so-
mit die Grundlagen für die zusammenfassende Erklä-
rung. Auch in europarechtlicher Hinsicht ist darauf hin-
zuweisen, dass die Ausnahmemöglichkeit von der Um-
weltprüfung für alle Verfahrensvorschriften, einschließ-
lich der zusammenfassenden Erklärung, gilt.

Nicht ausgeschlossen ist im vereinfachten Verfahren die
Anwendung der naturschutzrechtlichen Eingriffsrege-
lung, soweit die Planung zu Eingriffen führen kann.

Da die Öffentlichkeit aufgrund der neuen Regelungen
davon ausgehen kann, dass für alle Bauleitpläne als Re-
gelverfahren eine Umweltprüfung durchgeführt wird, ist
sie in den Fällen des vereinfachten Verfahrens nach § 13
Abs. 3 Satz 2 bei der Beteiligung ausdrücklich darauf
hinzuweisen, dass von einer Umweltprüfung abgesehen



wird. Nach bisheriger Rechtslage (§ 3 Abs. 2 Satz 2
Halbsatz 2 BauGB a. F.) war eine allgemeine Hinweis-
pflicht, ob eine Umweltverträglichkeitsprüfung durch-
geführt oder nicht durchgeführt werden soll, bei jedem
Bebauungsplan vorgesehen. 

§ 13 Abs. 2 eröffnet des Weiteren die in der bisherigen
Fassung des § 13 vorgesehenen Möglichkeiten zur Ver-
einfachung der Öffentlichkeits- und Behördenbeteili-
gung, redaktionell angepasst an die Neufassung der §§ 3
und 4. Nach § 13 Abs. 2 Nr. 1 kann von der frühzeitigen
Beteiligung nach § 3 Abs. 1 und § 4 Abs. 1 abgesehen
werden. Der betroffenen Öffentlichkeit kann Gelegenheit
zur Stellungnahme innerhalb angemessener Frist gegeben
oder es kann wahlweise die Auslegung nach § 3 Abs. 2
durchgeführt werden (Nummer 2). Den berührten Behör-
den und sonstigen Trägern öffentlicher Belange kann Ge-
legenheit zur Stellungnahme innerhalb angemessener
Frist gegeben oder es kann wahlweise die Beteiligung
nach § 4 Abs. 2 durchgeführt werden (Nummer 3).

2.8 Satzungen nach §§ 34, 35

Neben der Bauleitplanung im vereinfachten Verfahren
sind auch die Satzungen nach §§ 34, 35 von der Pflicht
zur förmlichen Durchführung einer Umweltprüfung
ausgenommen. 

Für die Satzungen nach § 34 Abs. 4 und § 35 Abs. 6 be-
steht keine förmliche UP-Pflicht, da dies europarechtlich
nicht geboten ist. Im Unterschied zu § 13 Abs. 3 ist hier-
zu keine ausdrückliche Ausnahmeregelung erforderlich;
die Tatsache, dass eine Umweltprüfung nicht durchzu-
führen ist, ergibt sich bereits daraus, dass Vorschriften
der Bauleitplanung für die Satzungen nicht gelten und
die für die Umweltprüfung relevanten Vorschriften für
die Satzungen nicht als anwendbar erklärt werden.

Aufgrund der Nähe zur Bauleitplanung sind die Tatbe-
standsmerkmale dieser Satzungen in den geänderten
Vorschriften jedoch mit denen des § 13 Abs. 1 Nr. 1
und 2 harmonisiert. Es wird daher für beide Satzungs-
arten - in § 34 Abs. 5 und in § 35 Abs. 6 - als Vorausset-
zung für die Anwendung der Satzungen gefordert, dass 

- die Zulässigkeit von UVP-pflichtigen Vorhaben
nach Anlage 1 zum UVPG oder nach dem Branden-
burgischen Gesetz über die Umweltverträglichkeits-
prüfung (BbgUVPG) nicht begründet wird und

- keine Anhaltspunkte für eine Beeinträchtigung von
FFH-Gebieten oder Europäischen Vogelschutzge-
bieten bestehen.

Hiermit wird verdeutlicht, dass europarechtlich bedeutsa-
me Umweltauswirkungen nicht ausgelöst werden. Eben-
so wie bei dem vereinfachten Verfahren nach § 13 ergibt
sich dies jedoch an sich bereits aus den sonstigen Voraus-
setzungen für die Anwendung der Satzungen. Die bishe-
rige Rechtslage zur Anwendung der naturschutzrecht-
lichen Eingriffsregelung auf Satzungen nach § 34 Abs. 4
Satz 1 Nr. 3 bleibt unverändert. Da das Merkmal der Ver-

einbarkeit mit einer geordneten städtebaulichen Entwick-
lung beibehalten wird, ergibt sich außerdem, dass die Sat-
zungen mit § 1 vereinbar sein müssen; dies schließt die
Ermittlung und Berücksichtigung der Auswirkungen der
Satzungen auf die berührten Umweltbelange ein.

Generell ist bei den Satzungen nach Nummern 2 und 3 zu
prüfen, ob bei der Festlegung des Satzungsgebietes eine
Pflicht zur Durchführung einer Umweltprüfung entste-
hen könnte. In diesem Fall wäre die Satzung das unge-
eignete städtebauliche Instrument, die Gemeinde müss-
te dann ein Bebauungsplanverfahren einleiten. Ein sol-
cher Fall könnte immer dann auftreten, wenn das Sat-
zungsgebiet zu groß gewählt wird, wie dies leider in der
Vergangenheit oftmals - unter nicht rechtskonformer
Anwendung des § 34 Abs. 4 - geschehen ist. Eine Um-
gehung der Umweltprüfungspflicht durch die Aufstel-
lung einer Satzung nach § 34 Abs. 4 führt regelmäßig zu
deren Unwirksamkeit. 

Die Satzungen nach § 34 Abs. 4 Nr. 2 und 3 und § 35
Abs. 6 unterliegen nicht mehr der Genehmigungspflicht.
Die Gemeinde kann die Satzung nach Durchführung des
Verfahrens zur Erreichung der Rechtswirksamkeit be-
kannt machen.

§ 34 ist im Hinblick auf die Satzungen aus Gründen der
Übersichtlichkeit nunmehr wie folgt strukturiert: 

Absatz 4 enthält die grundlegende Bezeichnung der Sat-
zungsarten entsprechend dem bisherigen § 34 Abs. 4
Satz 1 und 2. In dem neuen Absatz 5 sind die materiel-
len Voraussetzungen und Inhalte der Satzungen nach
§ 34 Abs. 4 Satz 1 Nr. 2 und 3 entsprechend dem bishe-
rigen Absatz 4 Satz 3 bis 5 geregelt worden, wobei das
Gebot der Vereinbarkeit mit einer geordneten städtebau-
lichen Entwicklung um die Vorgaben von § 13 Abs. 1
Nr. 1 und 2 erweitert wird. Der bisherige Absatz 5 ist zu
Absatz 6 geworden.

§ 35 Abs. 6 enthält - dem § 34 Abs. 5 Satz 1 entspre-
chend - die neuen Anwendungsvoraussetzungen nun-
mehr in Satz 4. Allgemein ist darauf hinzuweisen, dass
der Bereich für die Anwendung der Außenbereichssat-
zung sehr gering ist. In der Regel steht der „Erleichte-
rungseffekt“ der Satzung nicht in einem adäquaten Ver-
hältnis zu den verfahrensrechtlichen Anforderungen.

2.9 Verhältnis der bauleitplanerischen Umweltprüfung
zu den Vorschriften des Gesetzes über die Umwelt-
verträglichkeitsprüfung

Für das Recht der Bauleitplanung ist die Umweltprüfung
im Baugesetzbuch abschließend geregelt. Das Gesetz
über die Umweltverträglichkeitsprüfung besitzt zwar in-
sofern Stammgesetzcharakter, als die Voraussetzungen
für die UP-Pflicht (das „Ob“) für alle betroffenen Pläne
vorbehaltlich der Regelung des § 13 im Gesetz über die
Umweltverträglichkeitsprüfung geregelt werden, also
auch die Bauleitpläne in der Anlage 3 zum UVPG-Ent-
wurf (vgl. Nummer 2.2) genannt werden. Im Hinblick
auf das Verfahren der Umweltprüfung enthält das Bau-
gesetzbuch jedoch vollständig die spezielleren Regelun-
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gen, so dass das Baugesetzbuch den vorgesehenen Be-
stimmungen vorgeht.

2.10 Folgeänderungen

2.10.1 Zulässigkeit von Vorhaben während der Planaufstellung

Infolge der Einführung der Umweltprüfung als Regel-
verfahren für die Bauleitplanung wird die nach bisheri-
gem Recht in § 33 Abs. 2 enthaltene Möglichkeit zur
Vorhabengenehmigung vor Beginn der öffentlichen
Auslegung nach § 3 Abs. 2 beschränkt. Die nunmehr
geltende Rechtslage (§ 33 Abs. 1) führt dazu, dass die
Genehmigung eines Vorhabens während der Planauf-
stellung nicht vor Abschluss der Öffentlichkeits- und
Behördenbeteiligung nach § 3 Abs. 2, § 4 Abs. 2 und ge-
gebenenfalls § 4a Abs. 5 erfolgt, weil europarechtlich
nach der Plan-UP-Richtlinie die Konsultationen von Öf-
fentlichkeit und Behörden einen wichtigen Bestandteil
der Umweltprüfung bilden und daher auch bei Geneh-
migungen nach § 33 vorauszusetzen sind. 

Eine auch europarechtlich zulässige Ausnahme wird le-
diglich für Fallgestaltungen im Zusammenhang mit dem
vereinfachten Verfahren nach § 13 geregelt (§ 33 Abs. 3).

§ 33 Abs. 2 sieht infolgedessen nur die Möglichkeit der
Zulassung von Vorhaben vor einer erneuten Auslegung
nach § 4a Abs. 3 Satz 1 vor, wenn die die erneute Ausle-
gung betreffenden Änderungen und Ergänzungen des Be-
bauungsplans keine Auswirkungen auf das zu genehmi-
gende Vorhaben haben und die in § 33 Abs. 1 Nr. 2 bis 4
bezeichneten Voraussetzungen erfüllt sind. 

2.10.2 Vorhaben- und Erschließungsplan

Auch § 12 Abs. 2 wird an die Verpflichtung zur Durch-
führung einer Umweltprüfung als Regelverfahren ange-
passt. Insoweit handelt es sich überwiegend um eine
Verdeutlichung der geltenden Rechtslage. Bereits nach
dem bisherigen § 12 Abs. 2 Satz 2 hatte die Gemeinde
den Vorhabenträger auf seinen Antrag hin über die für
den Umweltbericht erforderlichen Angaben zu infor-
mieren und dabei die betroffenen Träger öffentlicher Be-
lange zu beteiligen. Nunmehr hat die Gemeinde auf An-
trag des Vorhabenträgers oder, sofern sie es nach Einlei-
tung des Bebauungsplanverfahrens für erforderlich hält,
den Vorhabenträger über den voraussichtlich erforder-
lichen Untersuchungsrahmen der Umweltprüfung nach
§ 2 Abs. 4 unter Beteiligung der Behörden nach § 4
Abs. 1 (Scoping) zu informieren.

3 Weitere Änderungen in der Bauleitplanung

3.1 Wesentliche Änderungen im Überblick

Über die umfassende Verpflichtung zur Durchführung
einer Umweltprüfung hinaus wurden weitere Änderun-
gen für das Bauleitplanverfahren geregelt:

- Der Katalog der im Bauleitplanverfahren zu berück-
sichtigenden Belange wurde neu strukturiert (vgl.
Nummer 3.2);

- die Stellung der Nachbargemeinde wurde gestärkt
(vgl. Nummer 3.3);

- die Regelungen der Öffentlichkeits- und Behörden-
beteiligung (bisher: Beteiligung der Bürger und der
Träger öffentlicher Belange) wurden neu struktu-
riert (vgl. Nummer 3.4);

- die Gemeinde kann (Teil-)Flächennutzungspläne
aufstellen; Flächennutzungspläne sollen regelmäßig
überprüft werden (vgl. Nummern 3.5.1.1 und
3.5.1.2);

- die Möglichkeiten der Festsetzungen in Bebauungs-
plänen wurden ergänzt; möglich ist es auch, Nut-
zungen bedingt oder befristet festzusetzen (vgl.
Nummer 3.5.2);

- die beispielhafte Aufzählung von Inhalten städte-
baulicher Verträge wurde entsprechend den neuen
Festsetzungsmöglichkeiten des § 9 ergänzt (vgl.
Nummer 3.5.3);

- die Möglichkeit der Zurückstellung gilt auch zur Si-
cherung von in Aufstellung befindlichen (Teil-)Flä-
chennutzungsplänen (vgl. Nummer 3.6.1);

- die Verlängerung der Veränderungssperre ist nicht
mehr zustimmungsbedürftig (vgl. Nummer 3.6.2);

- die Genehmigungspflicht für Grundstücksteilungen
nach §§ 19, 20 a. F. ist aufgehoben (vgl. Num-
mer 3.6.3).

3.2 Katalog der Belange in der Bauleitplanung

Der bisherige § 1 Abs. 5 ist auf zwei Absätze aufgeteilt
worden. Die allgemeinen Aufgaben und Ziele der Bau-
leitplanung aus dem bisherigen Absatz 5 Satz 1 sind
nunmehr in Absatz 5 enthalten. Der Katalog der Belan-
ge aus dem bisherigen Absatz 5 Satz 2 ist mit den um-
weltschützenden Belangen aus § 1a nunmehr im Ab-
satz 6 zusammengefasst. 

3.2.1 Generelle Planungsziele (§ 1 Abs. 5)

§ 1 Abs. 5 enthält die allgemeinen Aufgaben und Ziele
der Bauleitplanung. Sie geben - wie bisher - den aus Ar-
tikel 14 des Grundgesetzes (GG) gebotenen Rahmen,
der die planende Gemeinde bindet. Bauleitpläne sollen
eine dem Wohl der Allgemeinheit dienende sozialge-
rechte Bodennutzung gewährleisten. Deutlich hervorge-
hoben wird, was „nachhaltige“ städtebauliche Entwick-
lung bedeutet. Durch die Ergänzung, dass die sozialen,
wirtschaftlichen und umweltschützenden Anforderun-
gen auch in Verantwortung gegenüber künftigen Gene-
rationen miteinander in Einklang zu bringen sind, betont
der Gesetzgeber, dass vorausschauend geplant wird, mit
den Ressourcen sorgsam umzugehen ist und in allen Be-
langen auch Vorsorge für Erfordernisse künftiger Gene-
rationen getroffen werden muss. In die planerischen
Überlegungen einzubeziehen ist - über die Boden-
schutzklausel (§ 1a Abs. 2) und die Frage, welche Fläche
für welche Nutzung vorgesehen wird, hinaus - auch,



welche Entwicklungen ausgelöst werden, welcher Spiel-
raum für künftige Veränderungen und Ansprüche bleibt.

Neu hinzugekommen ist in Zusammenhang mit Orts-
und Landschaftsbild der Aspekt der Baukultur. Neben
der ästhetischen Komponente sollen alle Aspekte quali-
tätsvollen Städtebaus ausbalanciert werden. Das kann
sich unter anderem in der Beachtung des typischen städ-
tebaulichen Charakters einer Gemeinde statt Beliebig-
keit des Stadtgrundrisses oder der Nutzungsmaximie-
rung, in Dimensionierung, Form und Abfolge der öf-
fentlichen Räume, die zu Benutzung und Aufenthalt ein-
laden, in der Freihaltung von Sichtachsen zeigen. 

Es handelt sich letztlich nicht um neue Anforderungen,
weil guter Städtebau diese Überlegungen schon immer
berücksichtigt hat. Der Gesetzgeber betont die Bedeu-
tung der Qualität und die Verantwortung für die Zukunft
auch für den Bereich der Bauleitplanung. 

Die Belange der Baukultur wurden erstmals aufgenom-
men, um angesichts des harten europäischen Standort-
wettbewerbs das Bewusstsein für Baukultur bei Bau-
schaffenden und in der Bevölkerung zu stärken und die
Qualität, Nachhaltigkeit und wirtschaftliche Leistungs-
fähigkeit des Architektur- und Ingenieurwesens in
Deutschland national wie international als maßgebliche
weiche Standortpotenziale mit Anziehungskraft heraus-
zustellen.

Baukultur meint hier eine zukunftsbedachte Quer-
schnittspolitik. Unter Baukultur ist die Qualität der Her-
stellung von gebauter Umwelt zu verstehen - Gebäude
und Infrastrukturanlagen und ihre Einordnung in Land-
schaft und Siedlungsbild sowie der öffentliche Raum.
Dies schließt Planen und Planungsverfahren, Bauen und
Instandhalten ein. Baukultur beschränkt sich nicht auf
Architektur; sie umfasst gleichermaßen die Ingenieur-
baukunst, Stadt- und Regionalplanung, Belange des
Denkmalschutzes, Landschaftsarchitektur sowie die
Kunst am Bau und im öffentlichen Raum. Baukultur be-
zeichnet den Umgang der örtlichen Bürgerschaft mit der
gebauten Umwelt. Es geht nicht allein um Ästhetik, son-
dern um ein qualitätsstützendes integratives Verfahren,
seien es Planungswettbewerbe, ein behutsamer Umgang
mit dem baukulturellen Erbe, die fachübergreifende Zu-
sammenarbeit und Einbindung der Bürgerschaft mög-
lichst über die üblichen Beteiligungsverfahren der Bau-
leitplanung hinaus.

3.2.2 Katalog der Belange (§ 1 Abs. 6)

Die Belange aus § 1 Abs. 5 Satz 2 und aus § 1a sind jetzt
im neuen § 1 Abs. 6 in einem einheitlichen Katalog zu-
sammengefasst. Mit der formalen Gleichstellung aller
Belange betont der Gesetzgeber, dass die Belange im
Grundsatz gleichwertig und gleichgewichtig sind; eine
unterschiedliche Bewertung und das konkrete Gewicht
ergibt sich erst aus den Umständen des jeweiligen Pla-
nungsfalls. Der Katalog ist nicht abschließend. Insoweit
besteht keine Änderung gegenüber dem bisherigen Recht.

Der Katalog ist aber unter Nachhaltigkeitsgesichtspunk-
ten fortentwickelt worden mit folgenden Änderungen:

- In Nummer 2 wird die Vermeidung einseitiger Be-
völkerungsstrukturen ersetzt durch die Schaffung
und Erhaltung sozial stabiler Bewohnerstrukturen.
Die bisherige Fassung war missverständlich. Auch
eine homogene Bewohnerstruktur kann eine städte-
baulich sachgerechte Lösung sein und ausgewoge-
nen Wohnverhältnissen in der Gemeinde insgesamt
dienen. Die Formulierung deckt sich mit § 6 Satz 2
Nr. 3 des Wohnraumförderungsgesetzes (allgemeine
Förderungsgrundsätze). 

- Beim Kosten sparenden Bauen ist die „Förderung“
durch die „Anforderungen“ ersetzt worden. Damit
wird klargestellt, dass es sich nicht um die Bereit-
stellung von Finanzmitteln handelt, sondern um pla-
nerische Maßnahmen zugunsten des kostengünsti-
gen Bauens. 

- In Nummer 3 sind die unterschiedlichen Auswir-
kungen auf Männer und Frauen (Gender Mainstrea-
ming) eingefügt worden. Gegebenenfalls sollen
unterschiedliche Auswirkungen einer Planung auf
Männer und Frauen im Planungsprozess berück-
sichtigt werden. Zu denken ist etwa an die Über-
sichtlichkeit bei einer Wegeführung, die Vermei-
dung von Angsträumen, die Nutzungsmischung und
die Stadt der kurzen Wege.

- In Nummer 4 sind die Anpassung und der Umbau
vorhandener Ortsteile eingefügt worden. Dies
nimmt die neuen §§ 171a ff. (vgl. Nummer 6.4) als
Belang auf.

- In Nummer 5 sind die Belange der Baukultur einge-
fügt worden (vgl. Nummer 3.2.1).

- Nummer 7 enthält jetzt die Belange des Umwelt-
schutzes aus dem bisherigen § 1a. Dazu wird auf
Nummer 2.4.2.1 verwiesen.

- In Nummer 8 sind die einzelnen Belange aus Gründen
der besseren Übersichtlichkeit in Buchstaben auf-
gegliedert worden. Dabei ist der Begriff des Fernmel-
dewesens an die allgemeine Terminologie Telekom-
munikation angepasst und in Übereinstimmung mit
dem Telekommunikationsgesetz gebracht worden.

- Die Belange des Verkehrs sind in einer eigenen
Nummer 9 neu formuliert worden. Anknüpfend an
das geltende Recht werden nunmehr auch die Be-
lange des Personen- und Güterverkehrs, der Mobi-
lität der Bevölkerung und des nicht motorisierten
Verkehrs genannt. Das bereits in § 2 Abs. 2 Nr. 12
ROG verankerte Anliegen, Verkehr zu vermeiden
und zu verringern, ist nun auch in der Bauleitpla-
nung besonders zu berücksichtigen. Diese differen-
zierte Aufzählung verkehrlicher Belange ist Aus-
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druck des allgemeinen Ziels der Nachhaltigkeit. Es
kann verwirklicht werden zum Beispiel durch Nut-
zungsmischung und kompakte Zuordnung der Nut-
zungen zueinander („Stadt der kurzen Wege“),
durch Verdichtung in bestehenden Strukturen, durch
eine Dimensionierung des Straßennetzes, die keinen
Anreiz zu motorisiertem Individualverkehr gibt. 

- In Nummer 10 sind die Belange der Verteidigung
und des Zivilschutzes ergänzt worden um die zivile
Anschlussnutzung von Militärliegenschaften. Sie
macht deutlich, dass die Klärung, welche Nutzung
einer aufgegebenen oder aufzugebenden Militär-
anlage folgen soll, nicht dem Bund überlassen ist;
die Gemeinden müssen sich aus ihrer Planungsho-
heit heraus im eigenen Interesse an der städtebau-
lichen Entwicklung der Flächen beteiligen. Die Er-
möglichung einer zivilen Anschlussnutzung vorran-
gig vor der Inanspruchnahme von Freiflächen ent-
spricht auch dem Ziel einer nachhaltigen und Flä-
chen sparenden Siedlungsentwicklung.

- In Nummer 11 werden bei den so genannten infor-
mellen Planungen nun auch beschlossene städtebau-
liche Entwicklungskonzepte genannt. Hierdurch
wird die Bedeutung dieser Konzepte sowohl für die
Bauleitplanung wie auch für die Regelungen zum
Stadtumbau (§§ 171a bis 171d) hervorgehoben. 

3.3 Stellung der Nachbargemeinden

Das gemeindenachbarliche Abstimmungsgebot in § 2
Abs. 2 wird ergänzt um ein Abwehrrecht aus der Raum-
ordnung. Das Abstimmungsgebot ist Teil der Bauleitpla-
nung, es kann sich deshalb nur auf städtebauliche Belan-
ge beziehen. Mit dem neuen Satz 2 erhält die Gemeinde
ein Abwehrrecht, wenn ihr durch Ziele der Raumord-
nung bestimmte Funktionen zugewiesen wurden und 
eine Nachbargemeinde diese unterlaufen will. Das Ab-
wehrrecht ergänzt die Anpassungspflicht aus § 1 Abs. 4.
Eine Gemeinde ist berechtigt, die ihr zugewiesenen
Funktionen gegen störende raumordnungswidrige Pla-
nungen einer anderen Gemeinde zu verteidigen. Die zu-
gewiesene Funktion ist Bestandteil der Planungshoheit.

Die durch Ziele der Raumordnung zugewiesenen Funk-
tionen werden in erster Linie die Stellung im zentralört-
lichen Gefüge betreffen, sie können sich aber auch auf
die Siedlungserweiterung oder zentrale Einrichtungen
beziehen. Die Gemeinde muss für ihr Betroffensein
nicht mehr im Einzelnen belegen, welche konkreten
Nachteile für sie zum Beispiel durch Kaufkraftabzug
oder Abwerbung von Gewerbebetrieben entstehen. Der
Verstoß als solcher reicht aus, die Rechtslage entspricht
der bei der Verletzung nachbarschützender Vorschriften.
Die entscheidende Frage ist nunmehr, ob das Handeln
der Nachbargemeinde ein Verstoß gegen das Ziel der
Raumordnung ist. Das bedeutet auch, dass die Ziele ein-
deutig formuliert sein müssen.

Neben den Zielen der Raumordnung werden die „Auswir-
kungen auf die zentralen Versorgungsbereiche“ ausdrück-

lich genannt. Zum Begriff der zentralen Versorgungsbe-
reiche vgl. Nummer 4.2.1. Die Art der Auswirkungen
muss die Nachbargemeinde allerdings geltend machen.

3.4 Beteiligung der Öffentlichkeit und der Träger öffent-
licher Belange

3.4.1 Überblick

Die §§ 3 und 4 regeln die frühzeitige und die reguläre
Beteiligung der Öffentlichkeit und der Behörden und
sonstigen Träger öffentlicher Belange. Der neu gefasste
§ 4a enthält neben der Regelung, unter welchen Voraus-
setzungen bei einer Änderung des Bauleitplanentwurfs
eine weitere Beteiligung erforderlich ist, weitere Vor-
schriften, die sowohl für die Öffentlichkeits- als auch für
die Behördenbeteiligung gelten.

3.4.2 Öffentlichkeitsbeteiligung

3.4.2.1 Frühzeitige Beteiligung

Mit der Ersetzung des Begriffs „Bürger“ durch „Öffent-
lichkeit“ ist keine inhaltliche Änderung verbunden. Ne-
ben der Anpassung an die europarechtliche Terminolo-
gie dient die Änderung insbesondere der Klarstellung,
dass eine Beteiligung an Bauleitplanverfahren auch Per-
sonen möglich ist, die nicht Bürger im Sinne der Lan-
deskommunalgesetze sind. Auch Verbände, die nicht
Träger öffentlicher Belange sind, können sich wie bisher
im Rahmen der Beteiligung nach § 3 äußern.

Im Übrigen sind die Regelungen zur frühzeitigen Öf-
fentlichkeitsbeteiligung unverändert geblieben. § 13
enthält die Möglichkeit, bei einer Änderung oder Ergän-
zung eines Bauleitplans im vereinfachten Verfahren von
der frühzeitigen Beteiligung abzusehen.

3.4.2.2 Öffentliche Auslegung

Nach § 3 Abs. 2 Satz 1 sind nunmehr neben den Ent-
würfen der Bauleitpläne einschließlich Begründung
auch die nach Einschätzung der Gemeinde wesent-
lichen, bereits vorliegenden umweltbezogenen Stellung-
nahmen auszulegen. Erfasst werden nur solche Stel-
lungnahmen, die tatsächlich bereits eingegangen sind.

Unter Stellungnahmen sind nicht nur behördliche Stel-
lungnahmen anzusehen, die im Rahmen einer Beteili-
gung nach §§ 4, 4a eingegangen sind. Darunter können
auch im Vorfeld eingegangene Zuschriften von Behör-
den, Verbänden oder Privaten fallen. Gleiches gilt für
Stellungnahmen, die im Rahmen der Beteiligung nach
§ 4 Abs. 1 eingegangen sind. Entsprechend dem Sinn der
Regelung, der Öffentlichkeit eine umfangreiche Infor-
mationsmöglichkeit zu bieten, kommt eine Auslegung
sinnvollerweise nur in Betracht, wenn die Stellungnah-
men einen Informationsgehalt aufweisen und sich nicht
nur auf allgemeine Aussagen oder Proteste beschränken.
Derartige Stellungnahmen werden regelmäßig nicht we-
sentlich sein.



Die Gemeinde ist nicht verpflichtet, alle vorhandenen
Stellungnahmen auszulegen. Die Verpflichtung be-
schränkt sich auf Stellungnahmen mit umweltbezoge-
nem Inhalt und hierbei wiederum nur auf die wesent-
lichen Stellungnahmen. 

Die Auswahl trifft die Gemeinde. Die Entscheidung ist
nicht selbstständig angreifbar.

Die Gemeinde ist nicht verpflichtet, ausschließlich we-
sentliche und ausschließlich umweltbezogene Stellung-
nahmen auszulegen. Sie kann sich zur Vermeidung eines
unnötigen Verwaltungsaufwands auch dafür entschei-
den, alle Stellungnahmen auszulegen. Gleichwohl ist 
eine vorherige Durchsicht erforderlich, ob die Stellung-
nahmen Betriebsgeheimnisse oder sonstige den Daten-
schutzbestimmungen unterliegende Informationen ent-
halten. Entsprechende Stellungnahmen sind entweder 
- wenn sie nicht wesentlich sind - von der Auslegung
auszunehmen oder hinsichtlich der geschützten Daten
unkenntlich zu machen (siehe auch Rundschreiben des
Ministeriums für Stadtentwicklung, Wohnen und Ver-
kehr zum Datenschutz in Verfahren nach § 3 Abs. 2, § 4
und § 28 des Baugesetzbuchs [a. F.] vom 29. September
1997, ABl. S. 904). 

3.4.2.3 Bekanntmachung der Auslegung

Die Bekanntmachung zur Auslegung muss nicht mehr ge-
nerell den Hinweis enthalten, ob im Rahmen der Bauleit-
planung eine Umwelt(verträglichkeits)prüfung erfolgt, da
grundsätzlich jeder Bauleitplan einer Umweltprüfung be-
darf. Etwas anderes gilt für die Aufstellung oder Ände-
rung eines Bauleitplans in vereinfachten Verfahren. Nach
§ 13 Abs. 3 ist in diesem Fall darauf hinzuweisen, dass
von einer Umweltprüfung abgesehen wird. Ein Unterlas-
sen des Hinweises führt nach § 214 Abs. 1 Satz 1 Nr. 2
nicht zu einem beachtlichen Verfahrensfehler.

Anzugeben ist im Rahmen der Bekanntmachung, wel-
che Arten umweltbezogener Informationen verfügbar
sind und ausgelegt werden. Da nur Angaben über „Ar-
ten“ umweltbezogener Informationen gemacht werden
müssen, ist es nicht erforderlich sämtliche auszulegen-
den Stellungnahmen (vgl. Nummer 3.4.2.2) einschließ-
lich ihres Inhalts aufzulisten. Ausreichend ist vielmehr
eine Zusammenfassung in thematische Blöcke (zum
Beispiel „Es liegen Stellungnahmen vor zu Lärmemis-
sionen und Eingriffen in Natur und Landschaft, die in-
folge der Planung zu erwarten sind.“). Denkbar ist es
auch, sich an der Liste der Belange des Umweltschutzes
nach § 1 Abs. 6 Nr. 7 zu orientieren.

Soweit nicht nur umweltbezogene Stellungnahmen aus-
gelegt werden, kann bei der Bekanntmachung auch auf
die weiteren ausgelegten Stellungnahmen hingewiesen
werden. Eine Verpflichtung hierzu besteht jedoch nicht. 

Schließlich ist zusätzlich darauf hinzuweisen, dass nicht
fristgerecht abgegebene Stellungnahmen unberücksich-
tigt bleiben können. Unterbleibt der Hinweis, berührt

dies die Rechtmäßigkeit der Planung nicht, sondern hat
nach § 4a Abs. 6 Satz 2 lediglich zur Folge, dass die Prä-
klusion verspäteter Stellungnahmen nicht eintritt.

3.4.3 Behördenbeteiligung

Begrifflich wird nunmehr an eine Behördenbeteiligung
statt an eine Beteiligung der Träger öffentlicher Belange
angeknüpft. Dies dient der Angleichung an die völker-
und europarechtliche Terminologie. Eine materielle Än-
derung der bestehenden Beteiligungsrechte nach dem
bisherigen § 4 Abs. 1 und 2 ist damit nicht verbunden, da
durch einen ausdrücklichen Zusatz klargestellt wird,
dass auch sonstige Träger öffentlicher Belange weiter-
hin in die Behördenbeteiligung einzubeziehen sind. In-
sofern bildet der Begriff der Behördenbeteiligung den
Oberbegriff, der im Gesetz entsprechend der geltenden
Rechtslage um sonstige Träger öffentlicher Belange er-
gänzt wird. Eine inhaltliche Unterscheidung wird ledig-
lich im Hinblick auf die Informationsverpflichtung in
§ 4 Abs. 3 vorgenommen; diese soll sich lediglich auf
die Behörden im engeren Sinne beziehen.

3.4.3.1 Frühzeitige Behördenbeteiligung (§ 4)

Neu eingeführt wurde eine mit der Beteiligung nach § 3
Abs. 1 vergleichbare frühzeitige Behördenbeteiligung.
Diese dient vorrangig der Festlegung von Umfang und
Detaillierungsgrad der Umweltprüfung (so genanntes
Scoping). Stellungnahmen zum Inhalt der Planung kön-
nen zweckmäßig sein, sind aber noch nicht zwingend er-
forderlich. Mängel bei der Durchführung des Scopings
führen nicht zu einem nach § 214 Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 be-
achtlichen Verfahrensfehler.

Aus dem Verweis auf § 3 Abs. 1 Satz 1 Halbsatz 1 ergibt
sich, dass die Unterrichtung einerseits möglichst früh-
zeitig erfolgen soll und sich andererseits auf die Erläu-
terung der allgemeinen Ziele und Zwecke der Planung,
sich wesentlich unterscheidende Lösungen und die vo-
raussichtlichen Auswirkungen der Planung beschränken
kann, soweit dies für die Rückäußerungen der Behörden
ausreichend ist.

Entsprechend dem Ziel der frühzeitigen Behördenbetei-
ligung kann diese bereits dann erfolgen, wenn Klarheit
hinsichtlich der Inhalte besteht, die für die Prognose der
Umweltauswirkungen erforderlich sind. So kann es aus-
reichen, bei der Ausweisung eines Wohngebiets nur den
Geltungsbereich und die zulässige Höhe baulicher An-
lagen zu kennen, gegebenenfalls noch die voraussicht-
liche Zahl der Wohneinheiten.

Die Beteiligung kann auch bereits vor der Einleitung des
Bauleitplanverfahrens erfolgen, um möglicherweise
schon vorab Probleme erkennen zu können und die Pla-
nung nicht oder in veränderter Form durchzuführen.

Da Umwelt(verträglichkeits)prüfungen nach § 2 Abs. 4
auf mehreren Ebenen erforderlich sind und aufeinander
aufbauen sollen, kann es sinnvoll sein, im Rahmen der
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frühzeitigen Beteiligung auch das Konzept darzustellen,
welche Untersuchungen auf welcher Ebene für erforder-
lich gehalten werden und gegebenenfalls auf welche
Untersuchungen aus vorangegangenen Umweltprüfun-
gen zurückgegriffen werden soll.

Die beteiligten Behörden und sonstigen Träger öffent-
licher Belange sollen die Gemeinde bei der Festlegung
des auf der jeweiligen Planungsebene geeigneten Um-
fangs und Detaillierungsgrads der Umweltprüfung bera-
ten. Es sind nur die Untersuchungen vorzuschlagen, die
im Hinblick auf die erforderlichen Angaben im Um-
weltbericht tatsächlich nötig sind. Ergebnisse, die nicht
in den Umweltbericht aufzunehmen sind, sind auch
nicht zu ermitteln. Bei mehrstufigen Umweltprüfungen
kann es aber sinnvoll sein, der Gemeinde auf einer 
vorhergehenden Stufe bereits eine weitergehende Unter-
suchung zu empfehlen, um insgesamt den Aufwand zu
reduzieren. Erkennt die beteiligte Stelle, dass die Ge-
meinde zu weitgehende oder auf der jeweiligen Pla-
nungsstufe noch nicht erforderliche Untersuchungen
vornehmen will, soll sie darauf hinweisen, dass dies noch
nicht nötig ist und Vorschläge für eine sinnvolle Auftei-
lung des Gesamtuntersuchungsaufwands machen. 

Die Gemeinde bezieht die Hinweise in die Festlegung
des Untersuchungsumfangs nach § 2 Abs. 4 Satz 2 ein.
Eine gesonderte Beschlussfassung ist nicht erforderlich.
Wird die Planung geändert, ist keine erneute Durchfüh-
rung des Scopings nötig. Etwas anderes kann wie bei der
frühzeitigen Öffentlichkeitsbeteiligung gelten, wenn die
Änderungen so umfangreich sind, dass das Verfahren
faktisch mit einem völlig anderen Plan weitergeht. 

3.4.3.2 Normale Behördenbeteiligung

§ 4 Abs. 2 fasst die bisherigen Absätze 1 und 2 des § 4 
ohne inhaltliche Änderung zusammen. Bestehen geblie-
ben ist insbesondere auch die Verpflichtung der Behörden
und sonstigen Träger öffentlicher Belange, der Gemeinde
verfügbare Informationen zur Verfügung zu stellen, die
für die Ermittlung und Bewertung des Abwägungsmate-
rials zweckdienlich sind. Diese Informationspflicht be-
steht nicht nur hinsichtlich der für die Erstellung des Um-
weltberichts dienlichen Kenntnisse, sondern insgesamt.

Die bisherigen Absätze 3 und 4 sind in § 4a integriert
worden.

3.4.3.3 Informationspflicht nach Abschluss des Verfahrens 

Nach Abschluss des Bauleitplanverfahrens haben die
Behörden die Gemeinde nach § 4 Abs. 3 zu unterrichten,
sofern nach ihnen vorliegenden Erkenntnissen die
Durchführung des Bauleitplans erhebliche, insbesonde-
re unvorhergesehene nachteilige Auswirkungen auf die
Umwelt hat. Diese Informationspflicht besteht nur für
Behörden, nicht auch für sonstige Träger öffentlicher
Belange. Diesen ist es jedoch nicht untersagt, von sich
aus der Gemeinde bei ihnen vorliegende Informationen
zur Verfügung zu stellen.

Die Informationspflicht dient der nach § 4c vorgeschrie-
benen Überwachung. Entsprechend diesem Zweck soll-
te sich die Information insbesondere auf unvorhergese-
hene Auswirkungen beschränken. Vorhergesehene Aus-
wirkungen waren bereits Grundlage der Abwägungsent-
scheidung.

Darüber hinaus würde eine unkommentierte Übermitt-
lung aller denkbaren Informationen die Gemeinden
überlasten und damit die Gefahr erhöhen, dass eine Aus-
wertung nicht oder mit falschen Ergebnissen erfolgt.

3.4.4 Gemeinsame Vorschriften zur Beteiligung

3.4.4.1 Überblick

§ 4a enthält Bestimmungen, die sowohl für die Öffent-
lichkeits- als auch die Behördenbeteiligung gelten. Die-
se betreffen insbesondere die erneute Beteiligung nach
Änderung der Planung, die Beteiligung unter Nutzung
elektronischer Informationstechnologien, die grenz-
überschreitende Beteiligung und die Präklusion verspä-
teter Stellungnahmen.

3.4.4.2 Indizwirkung der Beteiligungen

Absatz 1 stellt klar, dass die Vorschriften über die Öf-
fentlichkeits- und Behördenbeteiligung insbesondere
der vollständigen Ermittlung und zutreffenden Bewer-
tung der von der Planung berührten Belange dient. Die
Beteiligungen sollen gewährleisten, dass in die Abwä-
gung an Belangen eingestellt werden kann, was nach 
Lage der Dinge eingestellt werden muss, um dadurch
Abwägungsdefizite zu vermeiden. Im Umkehrschluss
kann daraus geschlossen werden, dass die ordnungsge-
mäße Durchführung der Beteiligungen ein Indiz dafür
ist, dass alle Belange ermittelt und zutreffend bewertet
wurden. Schließlich bedeutet die Klarstellung auch,
dass die Ermittlung und Bewertung des Abwägungsma-
terials Teil des Verfahrens ist und damit Fehler nach
§ 215 unbeachtlich werden können.

3.4.4.3 Gleichzeitigkeit der Beteiligungen

Die frühzeitigen Beteiligungen nach § 3 Abs. 1 und § 4
Abs. 1 sowie die regulären Beteiligungen nach § 3 Abs. 2
und § 4 Abs. 2 können jeweils gleichzeitig erfolgen.
Auch daraus ergibt sich, dass eine Behördenbeteiligung
nicht deswegen vorgezogen werden muss, damit bei der
Auslegung des Bebauungsplans nach § 3 Abs. 2 umwelt-
bezogene Stellungnahmen ausgelegt werden können.

3.4.4.4 Beteiligung nach Änderung des Entwurfs eines Bauleit-
plans

Wie bisher nach § 3 Abs. 3 und § 4 Abs. 4 BauGB a. F.
ist nach § 4a Abs. 3 bei einer Änderung des Entwurfs des
Bauleitplans erneut eine Beteiligung nach § 3 Abs. 2 und
§ 4 Abs. 2 durchzuführen. Die erneute Beteiligung kann
auch bei der Behördenbeteiligung auf die geänderten
oder ergänzten Teile beschränkt werden, soweit diese



keine Auswirkungen auf die unverändert bleibenden Tei-
le haben.

Die Dauer der erneuten Beteiligung kann angemessen
verkürzt werden. Als Anhaltspunkt für die Mindestdauer
der erneuten Öffentlichkeitsbeteiligung kann die Zwei-
Wochen-Frist des § 3 Abs. 3 Satz 2 BauGB a. F. herange-
zogen werden. Eine längere Dauer kann in Abhängigkeit
vom Umfang der Änderungen erforderlich sein.

Keinen Grund für eine neue Beteiligung stellt es dar,
wenn nicht der Entwurf des Bauleitplans selber, sondern
nur der Umweltbericht geändert wird. Allerdings wird
die Aufnahme von Angaben wegen der Besorgnis zu-
sätzlicher oder anderer erheblicher nachteiliger Um-
weltauswirkungen in der Regel auch zu einer Änderung
des Planentwurfs führen.

Werden durch die Änderung oder Ergänzung des Ent-
wurfs die Grundzüge der Planung nicht berührt, kann
wie bisher die Beteiligung auf die von der Änderung
oder Ergänzung Betroffenen beschränkt werden (§ 4a
Abs. 3 Satz 4). Wegen der Gefahr, bei der Auswahl ins-
besondere der betroffenen Öffentlichkeit Auswirkungen
zu übersehen oder die Betroffenheit aus anderen Grün-
den falsch zu beurteilen, sollte von dieser Möglichkeit
nur in Ausnahmefällen Gebrauch gemacht werden. An-
gesichts der Möglichkeit, die Dauer der Auslegung an-
gemessen zu verkürzen, wird eine Einzelbeteiligung in
der Regel auch nicht zu einem Zeitgewinn führen.

3.4.4.5 Nutzung elektronischer Informationstechnologien

Nach § 4a Abs. 4 können bei der Öffentlichkeits- und
Behördenbeteiligung ergänzend elektronische Informa-
tionstechnologien genutzt werden, insbesondere also der
Entwurf des Bauleitplans in das Internet eingestellt wer-
den. Hierbei handelt es sich bei der Öffentlichkeits-
beteiligung nur um eine Ergänzung der Auslegung nach
§ 3 Abs. 2, die diese nicht ersetzt. 

Dagegen kann die Einstellung des Planentwurfs in das
Internet eine Behördenbeteiligung im Wege der Zusen-
dung des Planentwurfs und der Begründung entbehrlich
machen. Die Behördenbeteiligung kann dadurch erfol-
gen, dass den Behörden und sonstigen Trägern öffent-
licher Belange lediglich Ort und Dauer der öffentlichen
Auslegung und die Internet-Adresse mitgeteilt werden,
an der der Planentwurf und die Begründung abrufbar
sind. Diese Mitteilung kann auch per E-Mail erfolgen,
soweit der Empfänger hierfür einen Zugang eröffnet hat. 

Die Behördenbeteiligung auf diesem Weg ist nur mög-
lich, wenn der Bauleitplan hierzu geeignet ist. Bei sehr
großen Plänen mit sehr vielen Details kann eine Beur-
teilung auf einem Monitor unmöglich sein. Damit steigt
das Risiko, dass abwägungsrelevante Auswirkungen
nicht erkannt werden und dadurch der Plan insgesamt
fehlerhaft ist. 

Aus diesen Gründen haben die Behörden und sonstigen
Träger öffentlicher Belange auch die Möglichkeit, die

Zusendung des Entwurfs des Bauleitplans und der Be-
gründung zu verlangen. Die Gemeinde hat diesem Ver-
langen nachzukommen. Durch das Verlangen, den Bau-
leitplan auch in Papierform zu übermitteln, läuft keine
neue Frist zur Stellungnahme an. Auch eine Verlänge-
rung der Frist erfolgt nicht automatisch. Allerdings kann
die dadurch entstehende Verzögerung ein wichtiger
Grund zur angemessenen Fristverlängerung nach § 4
Abs. 2 sein.

3.4.4.6 Grenzüberschreitende Beteiligung

§ 4a Abs. 5 Satz 1 regelt die Unterrichtung der Gemein-
den und Behörden eines Nachbarstaats, wenn ein Bau-
leitplan erhebliche Auswirkungen auf diese haben kann.
Erheblich sind Auswirkungen, wenn sie abwägungs-
erheblich sind.

Die Unterrichtung bedeutet nur, dass die Stellen des
Nachbarstaats über den Inhalt des Planentwurfs in geeig-
neter Weise so informiert werden, dass ihnen eine inhalt-
liche Auseinandersetzung mit der beabsichtigten Planung
möglich ist. Da die Unterrichtung nach den Grundsätzen
der Gegenseitigkeit und Gleichwertigkeit zu erfolgen hat,
bietet es sich an, Umfang und Form der Beteiligungen un-
mittelbar untereinander abzustimmen. Dabei erscheint es
sinnvoll, zu vereinbaren, eine zentrale Anlaufstelle im
Nachbarstaat auszuwählen, die dann ihrerseits die erhal-
tenen Informationen an die weiteren in ihren Aufgaben-
bereich betroffenen Stellen weiterleitet.

Handelt es sich bei erheblichen Auswirkungen auch um
Umweltauswirkungen, richtet sich nach § 4a Abs. 5
Satz 2 die Beteiligung insoweit nach den Vorschriften
des Gesetzes über die Umweltverträglichkeitsprüfung.
Eine Trennung der Beteiligung wegen erheblicher Um-
weltauswirkungen einerseits und sonstiger erheblicher
Auswirkungen andererseits ist zwar rechtlich möglich,
in der Regel aber nicht praktikabel. 

Abweichend von den Bestimmungen des Umweltver-
träglichkeitsprüfungsgesetzes gelten für die Beteili-
gungsfristen einschließlich der Präklusion die Bestim-
mungen des Baugesetzbuchs (§ 4 Abs. 2, § 4a Abs. 6). 

3.4.4.7 Präklusion verspäteter Stellungnahmen

Die bisher nur in § 4 Abs. 3 BauGB a. F. für verspätete
Stellungnahmen der Träger öffentlicher Belange gere-
gelte Präklusion wird nach § 4a Abs. 6 auch auf verspä-
tet vorgebrachte Stellungnahmen der Öffentlichkeit aus-
gedehnt. Wie bisher ist diese Präklusion ausgeschlossen,
soweit die Gemeinde den verspätet vorgebrachten Be-
lang kannte oder hätte kennen müssen und die Berück-
sichtigung dieses Belangs für die Rechtmäßigkeit des
Bauleitplans von Bedeutung ist. Die Präklusion verspä-
teter Stellungnahmen der Öffentlichkeit gilt nur, wenn in
der Bekanntmachung zur Öffentlichkeitsbeteiligung auf
diese Rechtsfolge hingewiesen wurde. Wird die erneute
Beteiligung der Öffentlichkeit nach § 4a Abs. 3 nicht
durch eine erneute Auslegung, sondern eine auf die Be-
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troffenen beschränkte Beteiligung durchgeführt, ist die-
se Hinweispflicht zwar nicht ausdrücklich geregelt; die
Regelung ist jedoch insoweit entsprechend anzuwenden.

3.5 Inhalt von Bauleitplänen

In § 2a „Begründung zum Bauleitplanentwurf, Umwelt-
bericht“ sind die Vorschriften zum Erläuterungsbericht
von Flächennutzungsplänen und zur Begründung von
Bebauungsplänen, einschließlich des Umweltberichts,
in einer eigenständigen Vorschrift einheitlich unter dem
Begriff der „Begründung“ zusammengefasst worden.
Dies führt zu Folgeänderungen beim Flächennutzungs-
plan und beim Bebauungsplan:

- Der Begriff „Erläuterungsbericht“ zum Flächennut-
zungsplan wird durch die Bezeichnung „Begrün-
dung“ ersetzt.

- Die Verweisung in § 5 Abs. 5 auf „eine Begründung
mit den Angaben nach § 2a“ bedeutet, dass in die Be-
gründung des beschlossenen Flächennutzungsplans
die Darlegungen aufzunehmen sind, die bereits dem
Entwurf nach § 2a beizufügen und auf den Zeitpunkt
der Beschlussfassung fortzuschreiben sind.

- Durch die Änderungen in § 6 Abs. 5 und § 10 Abs. 4
wird für den Flächennutzungsplan und den Bebau-
ungsplan klargestellt, dass die zusammenfassende
Erklärung erst nach Abschluss des Planungsverfah-
rens dem Plan beizufügen ist. Den Gemeinden bleibt
es jedoch unbenommen, über die europarechtlichen
Anforderungen hinausgehend die Erklärung bereits
im Aufstellungsverfahren als Teil der Begründung
vorzubereiten und sie zusammen mit dem Umwelt-
bericht fortzuschreiben. Mängel der zusammenfas-
senden Erklärung führen nicht zu einem nach § 214
beachtlichen Fehler.

3.5.1 Flächennutzungsplan

3.5.1.1 Teilflächennutzungsplan

Nach § 5 ist im Flächennutzungsplan für das ganze Ge-
meindegebiet die sich aus der beabsichtigten städtebau-
lichen Entwicklung ergebende Art der Bodennutzung
nach den voraussehbaren Bedürfnissen der Gemeinde in
den Grundzügen darzustellen. Eine weitergehende pla-
nerische Steuerungsfunktion kommt dem Flächennut-
zungsplan im Hinblick auf die Vorhaben nach § 35
Abs. 1 Nr. 2 bis 6 zu, sofern Darstellungen mit den
Rechtswirkungen des § 35 Abs. 3 Satz 3 getroffen wer-
den. Durch den in § 5 neu eingefügten Absatz 2b werden
die Gemeinden ermächtigt, hierfür sachliche Teilflä-
chennutzungspläne aufstellen zu können, die rechtlich
auch bei einem bestehenden Flächennutzungsplan als
eigenständige Pläne aufgestellt werden können. In die-
sem Fall ist aber das Verhältnis zum bestehenden Flä-
chennutzungsplan insbesondere dann klarzustellen,
wenn dieser ebenfalls Flächen für Nutzungen nach § 35
Abs. 1 Nr. 2 bis 6 darstellt.

Teilflächennutzungspläne können auch für einen Teil
des Gemeindegebiets aufgestellt werden. Die Aus-
schlusswirkung bezieht sich dann nur auf diesen Teil.
Folgende Anwendungsmöglichkeiten für Teilflächen-
nutzungspläne sind denkbar:

Der Teilflächennutzungsplan wird für das gesamte Ge-
meindegebiet als sachlicher Teilplan zum Beispiel für
die Darstellung von Konzentrationsflächen für die
Windkraft aufgestellt.

Der Teilflächennutzungsplan wird für Teile des Gemein-
degebiets aufgestellt, zum Beispiel weil die Gemeinde
auch von der Möglichkeit der Zurückstellung von Bau-
gesuchen nach § 15 Abs. 3 (für Vorhaben nach § 35
Abs. 1 Nr. 2 bis 6) Gebrauch machen will.

Grundsätzlich besteht immer die Pflicht der Gemeinde,
für das gesamte Gemeindegebiet einen Flächennut-
zungsplan aufzustellen.

Durch die Darstellung von entsprechenden Flächen im
Teilflächennutzungsplan als „Konzentrationszonen“
können die Gemeinden die Zulässigkeit von einzelnen
nach § 35 Abs. 1 Nr. 2 bis 6 privilegierten Vorhaben in
ihrem Gemeindegebiet steuern. Bei der Darstellung von
„Konzentrationszonen“ im Flächennutzungsplan kann
es sich empfehlen, unter Berücksichtigung der (nach-
richtlich übernommenen) Grundnutzung (in aller Regel
„Fläche für die Landwirtschaft“) die „Konzentrations-
zone“ als zusätzliche Nutzungsmöglichkeit darzustellen
(überlagernde Darstellung). Enthält der wirksame (Ge-
samt-)Flächennutzungsplan hingegen teilweise oder ins-
gesamt widersprechende Darstellungen, zum Beispiel
für Bauflächen, so ist er parallel zum Teilflächennut-
zungsplan zu ändern.

Die Voraussetzungen von § 35 Abs. 3 Satz 3 liegen unter
anderem vor, wenn die Gemeinde auf der Grundlage ei-
ner Untersuchung des gesamten Gemeindegebietes ein
schlüssiges Plankonzept für die Ausweisung von „Kon-
zentrationszonen“ beziehungsweise Sondergebieten in
einem sachlichen Teilflächennutzungsplan erarbeitet
hat. In der Begründung ist darzustellen, welche Zielset-
zungen und Kriterien für die Abgrenzung der „Konzen-
trationszone“ beziehungsweise des Sondergebietes
maßgebend waren. Die Ziele der Regionalplanung sind
zu beachten, eine Erweiterung der festgelegten Eig-
nungsgebiete durch die Darstellung von Konzentra-
tionszonen beziehungsweise die Festsetzung von
Sondergebieten im Rahmen der Bauleitplanung ist
grundsätzlich unzulässig. Ein Zurückbleiben hinter der
Gebietskulisse des Regionalplans kann dann zulässig
sein, wenn aufgrund der konkreten örtlichen Verhält-
nisse zusätzliche Restriktionen zu beachten sind, die auf
der großmaßstäblichen Ebene der Regionalplanung
nicht Gegenstand der Planung und Abwägung waren.

3.5.1.2 Pflicht zur Überprüfung nach 15 Jahren

Mit der Ergänzung in § 5 Abs. 1 Satz 3 wurde eine re-
gelmäßige Überprüfung von Flächennutzungsplänen



eingeführt. Diese sollen zwar wie bisher unbefristet gel-
ten, aber spätestens alle 15 Jahre nach ihrer Aufstellung
überprüft und wenn notwendig an neue städtebauliche
Erfordernisse angepasst werden. Die Vorschrift greift
das ohnehin bereits bestehende Erfordernis der regel-
mäßigen Überprüfung der Bauleitplanung durch die Ge-
meinden auf. Weitergehende Rechtsfolgen sind mit ihr
nicht verbunden.

Die neue Regelung ist auch im Hinblick auf die für die
Flächennutzungspläne eingeführte Umweltprüfung von
Bedeutung. Zum einen ermöglicht sie es, bei Vorliegen
einer hinreichend zeitgemäßen Flächennutzungspla-
nung die Abschichtungsregelung bei der Umweltprü-
fung nach § 2 Abs. 4 Satz 5 weitgehend zu nutzen und so
die Umweltprüfung auf der Ebene der Bebauungspla-
nung auf andere oder zusätzliche Auswirkungen zu be-
schränken. Zum anderen kann eine regelmäßige Über-
prüfung des Standes der Umsetzung des ursprünglichen
Planungskonzepts zur Durchführung der nach § 4c er-
forderlichen Überwachung (Monitoring) beitragen. 

Die Regelung enthält keine ausdrückliche Verpflichtung
zur Neuaufstellung. Die Frage, ob eine Änderung, Er-
gänzung oder Neuaufstellung des Flächennutzungs-
plans erforderlich ist, ist von der Gemeinde nach § 1
Abs. 3 Satz 1 (Erforderlichkeit der Bauleitplanung) im
Rahmen ihrer Planungshoheit zu entscheiden.

Die Pflicht zur Überprüfung bezieht sich ausdrücklich
nur auf die erstmalige oder erneute Aufstellung von Flä-
chennutzungsplänen. Änderungen und Ergänzungen
von Plänen sollen somit keiner eigenständigen Überprü-
fung nach Ablauf von 15 Jahren unterliegen, sondern in
die regelmäßige Überprüfung nach Neuaufstellung des
Flächennutzungsplans einbezogen werden.

Die Pflicht zur Überprüfung von Flächennutzungsplä-
nen, die vor dem 20. Juli 2004 aufgestellt worden sind,
besteht gemäß § 244 Abs. 4 erst ab 1. Januar 2010 (zu
den Überleitungsbestimmungen vgl. Nummer 8.3.3).

3.5.2 Bebauungsplan

Der Katalog der Festsetzungsmöglichkeiten nach § 9
wurde um folgende Änderungen und Ergänzungen er-
weitert:

3.5.2.1 Verkehrsflächen

Durch die in § 9 Abs. 1 Nr. 11 neu eingefügten Flächen
für das Abstellen von Fahrrädern können entsprechende
Flächen als ein Fall der besonderen Zweckbestimmung
von Verkehrsflächen festgesetzt werden. Mit der Ergän-
zung in Halbsatz 2 wurde klargestellt, dass die Ver-
kehrsflächen als öffentliche oder private Verkehrsflä-
chen festgesetzt werden können.

3.5.2.2 Führung von oberirdischen und unterirdischen Versor-
gungsanlagen

Durch die Ergänzung in § 9 Abs. 1 Nr. 13 wird klarge-
stellt, dass sowohl die Führung von oberirdischen als

auch die Führung von unterirdischen Versorgungsanla-
gen und -leitungen im Bebauungsplan festgesetzt werden
können. Bereits mit der Bundesbaugesetz-Novelle 1976
ist die Beschränkung auf die Führung „oberirdischer“
Versorgungsanlagen und -leitungen entfallen. Seitdem
kann auch die Führung unterirdischer Versorgungsanla-
gen und -leitungen festgesetzt werden. Die Ergänzung
stellt insbesondere im Hinblick auf Telekommunika-
tionsanlagen und -leitungen klar, dass auch Festsetzun-
gen möglich sind, nach denen nur oberirdische oder nur
unterirdische Anlagen oder Leitungen zulässig sind.

3.5.2.3 Bauliche Maßnahmen für den Einsatz erneuerbarer
Energien

Mit dem neuen § 9 Abs. 1 Nr. 23 Buchstabe b können im
Bebauungsplan auch die bei der Errichtung von Gebäu-
den zu treffenden baulichen Maßnahmen für den Einsatz
erneuerbarer Energien wie insbesondere Solarenergie
festgesetzt werden. Auch diese neue Festsetzungsmög-
lichkeit setzt städtebauliche Gründe voraus. Sie kann im
Zusammenhang mit der Festsetzung nach Nummer 23
Buchstabe a, das heißt mit dem Ausschluss oder der Be-
schränkung luftverunreinigender Stoffe, aber auch aus
anderen städtebaulichen Gründen in Betracht kommen,
um unter Berücksichtigung der jeweiligen städtebau-
lichen Situationen und der im Bebauungsplan vorgese-
henen baulichen Nutzungen bauliche Maßnahmen für
den Einsatz erneuerbarer Energien vorzusehen.

3.5.2.4 Berücksichtigung der Störanfälligkeit von Anlagen

Durch die Ergänzung der Nummer 24 um „sonstige Ge-
fahren“ soll die Störfallrelevanz von Anlagen berück-
sichtigt werden, zum Beispiel im Hinblick auf Explo-
sionsgefahren von industriellen Anlagen. Die vorge-
nommene Einfügung der „sonstigen Gefahren“ ist be-
sonders bedeutsam, weil von den bisherigen Vorkehrun-
gen in § 9 Abs. 1 Nr. 24 BauGB nur solche gegen schäd-
liche Umwelteinwirkungen im Sinne des Bundes-Im-
missionsschutzgesetzes erfasst sind; diese müssen von
Immissionen herrühren, das heißt auf die Schutzgüter
einwirkende Luftverunreinigungen, Geräusche, Er-
schütterungen, Licht, Wärme, Strahlen und ähnliche
Umwelteinwirkungen sein (§ 3 Abs. 1 in Verbindung mit
Abs. 2 BImSchG). Die vorgenommene Erweiterung des
Wortlauts um die „sonstigen Gefahren“ deckt damit nun-
mehr vor allem hinsichtlich der Störfallrelevanz von An-
lagen auch Vorkehrungsmöglichkeiten wegen Explo-
sions- oder Brandgefahren ab. Diese geänderte Vorschrift
trägt daher bei zur Umsetzung der EG-rechtlichen An-
forderungen betreffend die „Überwachung der Ansied-
lung“ (Artikel 12 der Richtlinie 96/82/EG zur Beherr-
schung der Gefahren bei schweren Unfällen mit gefähr-
lichen Stoffen - Seveso-II-Richtlinie - und Änderungs-
richtlinie 2003/105/EG). Diese Ergänzung hat insbeson-
dere für die erste der vier Festsetzungsalternativen, die
Festsetzung von Schutzflächen, Bedeutung.

3.5.2.5 Festsetzung befristeter oder bedingter Nutzungen

Durch den neuen § 9 Abs. 2 wird die Möglichkeit eröff-
net, im Bebauungsplan festsetzen zu können, dass be-
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stimmte Nutzungen nur für eine bestimmte Zeit zulässig
sind oder bis zum Eintritt bestimmter Umstände zuläs-
sig oder unzulässig sind. Die Festsetzungsmöglichkeit
wird ergänzt durch die Erweiterung des nicht abschlie-
ßenden Katalogs städtebaulicher Verträge des § 11. Da-
mit kann die Gemeinde ergänzend zur Festsetzung die
Einhaltung der Festsetzung auch aufgrund vertraglicher
Ansprüche durchsetzen. Auf der anderen Seite schafft
die Festsetzung die Möglichkeit, die vertraglichen
Pflichten auch für den Fall der Insolvenz oder der
Rechtsnachfolge abzusichern.

Bedingte und/oder befristete Festsetzungen können „in
besonderen Fällen“ erfolgen, das heißt, erforderlich ist
eine besondere städtebauliche Situation und eine ent-
sprechende städtebauliche Begründung. Mit der Ein-
grenzung „in besonderen Fällen“ wird auch ausge-
schlossen, dass die Gemeinden zur Vermeidung von Pla-
nungsschäden (§§ 39 ff.) vermehrt und ohne besondere
städtebauliche Situation auf das neue Instrumentarium
des § 9 Abs. 2 zurückgreifen. Ein theoretisch drohender
Anspruch auf Ersatz des Planungsschadens ist kein „be-
sonderer Fall“ im Sinne des Gesetzes, der städtebaulich
begründbar wäre. Ebenfalls nicht zulässig, weil keine
rechtfertigende Sondersituation, wäre es, die Errichtung
von Gebäuden in einem neuen Baugebiet mit der auf-
schiebenden Bedingung zu verknüpfen, dass zuvor die
vorgesehenen naturschutzrechtlichen Ausgleichsmaß-
nahmen auch tatsächlich realisiert worden sind. Einen
Missbrauch des neuen Instrumentariums stellt auch eine
Festsetzung dar, die alternativ beziehungsweise auf-
schiebend bedingt eine andere Nutzung für den Fall fest-
setzt, dass die festgesetzte Erstnutzung „keine Abneh-
mer“ findet.

Die Bezeichnungen „bestimmte Zeiträume“ und „be-
stimmte Umstände“ bedeuten, dass diese im Bebau-
ungsplan zu bestimmen und festzusetzen sind. Eine Be-
fristung kommt nur in Betracht, wenn der Zeitraum für
die Erstnutzung von vornherein kalkulierbar und damit
festsetzbar ist. Ist nicht genau absehbar, wann die Erst-
nutzung auslaufen wird, kommt nur eine auflösende Be-
dingung in Betracht. Mit Eintritt dieser Bedingung er-
lischt das Baurecht für die Erstnutzung; es greift dann
das aufschiebend bedingte Baurecht für die Folgenut-
zung. Bei der Anwendung aufschiebend bedingter Fest-
setzungen ist darauf zu achten, dass diese nicht faktisch
zu einer dauerhaften Bau- und Nutzungssperre führen,
wenn der Grundstückseigentümer den Eintritt der Be-
dingung nicht beeinflussen kann.

Die Festsetzungen sollen mit der Festsetzung der Folge-
nutzung verbunden werden (Satz 2), damit der Bebau-
ungsplan auch die planungsrechtlichen Grundlagen für
die weitere städtebauliche Entwicklung erhält. Wird eine
Folgenutzung festgesetzt, muss sie Bestandteil des ge-
samten Bebauungsplanverfahrens (einschließlich Um-
weltprüfung) und der abschließenden Abwägung sein.

Bei der Befristung von Festsetzungen in besonderen
städtebaulichen Situationen handelt es sich um das ei-

gentliche „Baurecht auf Zeit“. Die Nutzung beziehungs-
weise Anlage ist nur für einen bestimmten Zeitraum zu-
lässig. Nach Ablauf des im Bebauungsplan festgelegten
Zeitraums wird ein diesbezügliches Vorhaben unzuläs-
sig. Eine Entschädigung nach dem Planungsschadens-
recht (§§ 39 ff.) kann der Bauherr nicht beanspruchen.
Gleiches gilt, wenn die zeitliche Begrenzung durch den
Eintritt eines Umstandes definiert wird (zum Beispiel
Aufgabe einer Nutzung). 

Durch die neuen Festsetzungsmöglichkeiten kann erst-
mals im Bebauungsplan eine Befristung oder eine Be-
dingung einer Festsetzung vorgesehen werden. Als Bei-
spiele können genannt werden:

- Festsetzung einer befristeten Nutzung als Zwischen-
nutzung bei von vornherein zeitlich befristeten Nut-
zungen (zum Beispiel Zweckbauten, Ausstellungen,
Großveranstaltungen, Gartenschau) sowie Festset-
zung der Anschlussnutzung (zum Beipsiel spätere
Nutzung eines vorläufigen Entsandungsgebiets als
Erholungsgebiet), um nachteilige städtebauliche
Entwicklungen nach Aufgabe der Zwischennutzung
zu vermeiden oder die planungsrechtliche Grundla-
ge für nachfolgende Nutzungen zu schaffen;

- Festsetzung von Anschlussnutzungen für den Fall
der Nutzungsaufgabe baulicher Anlagen (zum Bei-
spiel bei Anlagen der Freizeit- und Unterhaltungs-
industrie mit kurzen Abschreibungs- und Amortisa-
tionszeiten);

- Festsetzung von Maßnahmen, die für die Verwirk-
lichung einer im Bebauungsplan vorgesehenen Nut-
zung zeitlich vorhergehend erforderlich sind (zum
Beispiel Errichtung von Lärmschutzwällen und 
-wänden vor Aufnahme der schutzbedürftigen
Wohnnutzung, Durchführung bestimmter Sanie-
rungsmaßnahmen für Altlasten auf dem Baugrund-
stück);

- Festsetzung von Ereignissen, die zur Unzulässigkeit
einer Nutzung führen. 

Insgesamt gilt, dass der Regelfall die unbefristeten Fest-
setzungen bleiben. Von § 9 Abs. 2 sollte daher eher res-
triktiv Gebrauch gemacht werden.

3.5.3 Städtebaulicher Vertrag

Die neuen Möglichkeiten des § 9 Abs. 2 zur Festsetzung
befristeter oder bedingter Nutzungen können auch
Gegenstand eines städtebaulichen Vertrages sein. 

Mit der Aufnahme einer neuen Nummer 4 in § 11 Abs. 1
wird klargestellt, dass Gegenstand eines städtebaulichen
Vertrages auch die Nutzung von Netzen und Anlagen der
Kraft-Wärme-Kopplung sowie von Solaranlagen für die
Wärme-, Kälte- und Elektrizitätsversorgung sein kann.



3.6 Sicherung der Bauleitplanung

3.6.1 Zurückstellung von Baugesuchen (§ 15 Abs. 3)

Die Möglichkeit der Zurückstellung von Baugesuchen
zur Sicherung der gemeindlichen Planungshoheit wird
mit der neuen Regelung des § 15 Abs. 3 auf Flächennut-
zungspläne (für Vorhaben nach § 35 Abs. 1 Nr. 2 bis 6)
ausgedehnt und an Voraussetzungen geknüpft.

Voraussetzungen sind, dass 

- die Gemeinde einen Beschluss zur Aufstellung, Än-
derung oder Ergänzung des Flächennutzungsplanes
gefasst hat,

- die Gemeinde im Flächennutzungsplan eine „Kon-
zentrationsfläche“ nach § 35 Abs. 3 Satz 3 für privile-
gierte Vorhaben im Sinne des § 35 Abs. 1 Nr. 2 bis 6
(Neufassung) darstellen will, die der Errichtung sol-
cher Vorhaben an anderer Stelle im Gemeindegebiet
in der Regel entgegensteht, und wenn

- zu befürchten ist, dass die Durchführung der Pla-
nung durch das Vorhaben unmöglich gemacht oder
wesentlich erschwert wird.

Der Zeitraum der Zurückstellung ist in dem Zurückstel-
lungsbescheid anzugeben und darf längstens ein Jahr ab
Zugang des Bescheids betragen. Die Zeit zwischen dem
Eingang des Baugesuchs bei der zuständigen Behörde
bis zur Zustellung des Zurückstellungsbescheids wird
auf die Jahresfrist nur insoweit nicht angerechnet, als
dieser Zeitraum für die Bearbeitung des Baugesuchs er-
forderlich war (§ 15 Abs. 3 Satz 2). Die Gemeinde hat
den Zurückstellungsantrag innerhalb von sechs Mona-
ten zu stellen, nachdem sie in einem Verwaltungsverfah-
ren förmlich (zum Beispiel im Rahmen einer Beteili-
gung nach § 36) von dem Bauvorhaben Kenntnis erlangt
hat (§ 15 Abs. 3 Satz 3). Der Zurückstellungsantrag ist
nicht mehr möglich, wenn die Genehmigung erteilt ist.

Diese Regelung gilt auch im Fall der Aufstellung eines
sachlichen Teilflächennutzungsplanes nach § 5 Abs. 2b.

3.6.2 Verlängerung der Veränderungssperre (§ 17)

Die Verlängerung der Geltungsdauer einer Verände-
rungssperre über das dritte Jahr hinaus (§ 17 Abs. 2) und
die ganz oder teilweise erneute Inkraftsetzung einer Ver-
änderungssperre nach Ablauf der Geltungsdauer (§ 17
Abs. 3) bedurften bislang der Zustimmung der nach
Landesrecht zuständigen Behörde beziehungsweise der
höheren Verwaltungsbehörde. Künftig entscheidet die
Gemeinde in alleiniger Verantwortung; die Zustim-
mungserfordernisse sind aus Gründen der Deregulie-
rung entfallen.

Für Veränderungssperren im Sinne des § 17 Abs. 2 oder
§ 17 Abs. 3, die vor dem Inkrafttreten des EAG Bau be-
schlossen wurden, ist ein Antrag auf Zustimmung nicht
mehr erforderlich. 

3.6.3 Wegfall der Teilungsgenehmigung (§§ 19, 20)

Die Genehmigungspflicht für die Teilung von Grundstü-
cken wird grundsätzlich abgeschafft. Damit entfällt
auch das Bedürfnis, für den Vollzug einer Teilung im
Grundbuch auch bei fehlender Genehmigungspflicht
stets ein Negativzeugnis auszustellen (vgl. § 20 Abs. 2
Satz 2 BauGB a. F.).

Der neue § 19 beschränkt sich nunmehr in Absatz 1 auf
eine Definition des Begriffs der Grundstücksteilung so-
wie in Absatz 2 auf eine materiell-rechtliche Regelung
für Grundstücksteilungen im Geltungsbereich von Be-
bauungsplänen. Die Definition der Grundstücksteilung
ist erforderlich, weil das Baugesetzbuch an anderen
Stellen (§ 51 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1, § 109 Abs. 1 und § 144
Abs. 2 Nr. 5) auf diesen Begriff abstellt. Absatz 2 enthält
eine materiell-rechtliche Regelung, mit der sicherge-
stellt werden soll, dass durch Grundstücksteilungen die
Festsetzungen eines Bebauungsplans nicht unterlaufen
werden. Dies betrifft solche Bebauungsplanfestsetzun-
gen, bei denen die Größe eines Grundstücks von rechts-
erheblicher Bedeutung ist. Dies sind insbesondere Fest-
setzungen zur Mindestgröße von Baugrundstücken (§ 9
Abs. 1 Nr. 3) sowie Festsetzungen über die Grund-
flächenzahl oder die Geschossflächenzahl, vgl. § 19
Abs. 1, § 20 Abs. 2 BauNVO.

§ 19 Abs. 2 enthält die materiellen Anforderungen, de-
nen die Teilung von Grundstücken nicht zuwiderlaufen
darf. Die amtsfreien Gemeinden und die Ämter können
unter den Voraussetzungen des § 53 Abs. 1 und 2 der
Brandenburgischen Bauordnung (BbgBO) in Verbin-
dung mit § 19 Abs. 2, die unteren Bauaufsichtsbehörden
können nach § 52 Abs. 2 Satz 2 BbgBO in Verbindung
mit § 19 Abs. 2 die erforderlichen Maßnahmen treffen,
um rechtmäßige Verhältnisse herzustellen. Um durch
Grundstücksteilungen hervorgerufene bebauungsplan-
widrige Verhältnisse zu vermeiden, ist es auch möglich,
solche grundstücksbezogenen Festsetzungen (Ge-
schossflächenzahl, Grundflächenzahl, Mindestgrund-
stücksgröße) durch andere, nicht grundstücksbezogene
Festsetzungen (zum Beispiel Baufenster, Höhe der bau-
lichen Anlagen) zu ersetzen.

Zu den speziellen Überleitungsbestimmungen vgl.
Nummer 8.3.4.

3.6.4 Sicherung von Gebieten mit Fremdenverkehrsfunktio-
nen (§ 22)

Nach § 22 können Gemeinden, die ganz oder überwie-
gend durch den Fremdenverkehr geprägt sind, durch Be-
bauungsplan oder Satzung bestimmen, dass zur Siche-
rung der Zweckbestimmung von Gebieten mit Frem-
denverkehrsfunktionen die Begründung oder Teilung
von Wohnungseigentum oder Teileigentum der Geneh-
migung unterliegt. Die Änderungen durch das EAG Bau
sind darauf gerichtet, das Grundbuchverfahren in den
Fällen zu erleichtern, in denen eine Gemeinde - wie dies
im überwiegenden Teil des Bundesgebiets der Fall ist -
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von der Ermächtigung zum Erlass einer solchen Satzung
keinen Gebrauch gemacht hat. Die Praxis der Grund-
buchämter ging nämlich häufig dahin, in jedem Fall der
Begründung oder Teilung von Wohnungseigentum oder
Teileigentum die Vorlage einer Genehmigung oder eines
Negativattestes zu verlangen, selbst wenn die Gemeinde
keine Fremdenverkehrssatzung erlassen hatte. Die Neu-
regelung soll dieses gegebenenfalls in jedem Einzelfall
erforderliche Negativattest entbehrlich machen und da-
mit den Grundstücksverkehr entlasten.

Die Erleichterung wird dadurch herbeigeführt, dass künf-
tig die Gemeinde dem Grundbuchamt den Satzungsbe-
schluss, die hiervon betroffenen Grundstücke sowie das
Datum des Inkrafttretens der Satzung rechtzeitig mitteilt
(§ 22 Abs. 2 Satz 3). Damit wird das Grundbuchamt all-
gemein vom Genehmigungsvorbehalt in Kenntnis ge-
setzt, so dass in allen den Fällen, in denen ihm eine ent-
sprechende Mitteilung nicht vorliegt, ein Negativattest
nicht mehr erforderlich ist. Wesentlich ist die Mitteilung
eines genauen Inkrafttretenstermins, damit für das
Grundbuchamt eindeutig ist, ab welchem Zeitpunkt bei
der Begründung oder Teilung von Wohnungseigentum 
eine Genehmigung erforderlich ist. Im Hinblick auf den
Wegfall des Negativattestes entfällt auch das bisher in
§ 22 Abs. 6 Satz 3 a. F. geregelte Aussetzungsverfahren.

Für die Aufhebung des Genehmigungsvorbehalts durch
die Gemeinde gilt eine entsprechende Regelung: Danach
teilt die Gemeinde dem Grundbuchamt die Aufhebung
des Genehmigungsvorbehalts sowie die hiervon betrof-
fenen Grundstücke unverzüglich mit (§ 22 Abs. 8 Satz 2).
Mit Eingang dieser Mitteilung beim Grundbuchamt er-
lischt der Genehmigungsvorbehalt (§ 22 Abs. 8 Satz 3).

Das im Genehmigungsfalle durchzuführende Verfahren
wird nunmehr - da die Verweisung in § 22 Abs. 5 Satz 2
a. F. auf die Teilungsgenehmigung wegen deren Ab-
schaffung nicht mehr möglich ist - in § 22 Abs. 5 Satz 2
bis 5 geregelt.

Zu den speziellen Überleitungsbestimmungen vgl.
Nummer 8.3.5.

4 Zulässigkeit von Vorhaben

4.1 Zulässigkeit während der Planaufstellung (§ 33)

[siehe Nummer 2.10.1]

4.2 Zulässigkeit von Vorhaben innerhalb der im Zu-
sammenhang bebauten Ortsteile

4.2.1 Schutz zentraler Versorgungsbereiche/Zulässigkeits-
voraussetzungen (§ 34 Abs. 3)

§ 34 Abs. 3 enthält eine neue Zulässigkeitsvorausset-
zung für die Ansiedlung von Vorhaben im unbeplanten
Innenbereich. Danach dürfen von solchen Vorhaben kei-
ne schädlichen Auswirkungen auf zentrale Versorgungs-
bereiche in der Gemeinde oder in anderen Gemeinden

zu erwarten sein. Dies betrifft insbesondere Vorhaben
des großflächigen Einzelhandels, deren städtebauliche
Auswirkungen über die nähere Umgebung hinausgehen.

Nach geltendem Recht war es möglich, dass in Gebieten
nach § 34 Abs. 1, in denen bereits großflächige Einzel-
handelsprojekte vorhanden sind oder die einem fakti-
schen Kerngebiet oder Sondergebiet nach § 11 Abs. 3
BauNVO entsprechen, die Genehmigung eines weite-
ren, sich in die vorhandene Umgebung einfügenden Ein-
zelhandelsgroßprojektes bauplanungsrechtlich nicht ab-
gelehnt werden konnte. Die über die nähere Umgebung
hinausgehenden Fernwirkungen des Vorhabens auf die
städtebauliche Entwicklung und Ordnung waren bisher
nicht Prüfungsmaßstab im Rahmen des § 34. Der neue
Absatz 3 sieht nunmehr vor, diese Fernwirkungen im
Rahmen der Zulässigkeitsprüfung zu berücksichtigen.

Soweit ein Vorhaben schädliche Auswirkungen auf zent-
rale Versorgungsbereiche in der Gemeinde oder in ande-
ren Gemeinden erwarten lässt, ist es bauplanungsrecht-
lich unzulässig. Zentrale Versorgungsbereiche können
sich insbesondere aus entsprechenden Darstellungen und
Festsetzungen in Bauleitplänen beziehungsweise in
Raumordnungsplänen ergeben. Sie können sich aber auch
aus sonstigen raumordnerischen oder städtebaulichen
Konzeptionen (zum Beipiel Zentrenkonzepten) ergeben,
nicht zuletzt auch aus nachvollziehbar eindeutigen tat-
sächlichen Verhältnissen (siehe Begründung des Regie-
rungsentwurfs, BT-Drs. 15/2250, S. 54). Inwieweit das
neue Vorhaben „schädliche Auswirkungen“ auf zentrale
Versorgungsbereiche erwarten lässt, ist insbesondere un-
ter dem Aspekt der verbrauchernahen Versorgung der Be-
völkerung nachvollziehbar zu ermitteln und zu begrün-
den.

Dabei wird es entscheidend darauf ankommen, ob sich
die durch das neue Vorhaben zu erwartende Kaufkraft-
abschöpfung in den zentralen Versorgungsbereichen in
einem vertretbaren Rahmen bewegt.

Zu beachten ist, dass ein Verweis auf § 11 Abs. 3 
BauNVO im § 34 Abs. 3 nicht erfolgt. Eine Bezugnahme
auf den Schwellenwert der Vermutungsregel von
1.200 m2 Geschossfläche bei der Prüfung, ob schädliche
Auswirkungen auf zentrale Versorgungsbereiche zu er-
warten sind, kann daher im Einzelfall alleine nicht aus-
reichend sein. Auch bei Vorhaben mit einer kleineren
Geschossfläche kann das Erfordernis bestehen, - unter
Berücksichtigung der örtlichen Situation - zu prüfen, ob
schädliche Auswirkungen auf zentrale Versorgungsbe-
reiche zu erwarten sind. Als Orientierung kann der § 11
Abs. 3 Satz 4 BauNVO (vgl. Nummer 4.2.1.2) herange-
zogen werden.

Die Darlegungspflicht, ob schädliche Auswirkungen zu
erwarten sind oder nicht, liegt grundsätzlich bei dem
Antragsteller. Dieser hat in plausibler und nachvollzieh-
barer Weise entweder durch eigene Untersuchungen
oder durch Untersuchungen eines Dritten darzulegen,
dass von seinem Vorhaben keine negativen Wirkungen
auf zentrale Versorgungsbereiche ausgehen. Andernfalls



wäre das Vorhaben unzulässig. Sind die Aussagen der
vorgelegten Untersuchungen nicht nachvollziehbar und
können auch durch Nachbesserung fachlich nicht unter-
setzt werden, so ist auch dann von der Unzulässigkeit
des Vorhabens auszugehen. In diesem Fall hat die unte-
re Bauaufsichtsbehörde dem Antragsteller die Mängel in
seiner Auswirkungsuntersuchung zu benennen, die letzt-
endlich zur Versagung seines Vorhabens führen.

4.2.1.1 Grundsätzliche Hinweise zum großflächigen Einzelhan-
del

Wegfall Ziel 1.0.8 LEPeV

Mit Urteil vom 5. November 2003 hat das Oberverwal-
tungsgericht Frankfurt (Oder) die Festlegung Z 1.0.8 des
gemeinsamen Landesentwicklungsplans für den enge-
ren Verflechtungsraum (LEPeV) für nichtig erklärt. Das
Gericht kam in seinem Urteil zu dem Schluss, dass das
Ziel 1.0.8 des LEPeV nicht aus dem übergeordneten Ziel
des § 16 Abs. 6 des Landesentwicklungsprogramms
(LEPro) entwickelt ist, da dieses keine Ermächtigung
für eine Ausnahmeregelung auf der nachgeordneten
Ebene der Landesentwicklungsplanung enthalte. Die
Ausnahmereglung des Ziels 1.0.8, großflächigen Ein-
zelhandel auch „außerhalb der Kernbereiche der Bran-
denburger Zentren im engeren Verflechtungsraum“ zu-
zulassen, „wenn Art und Umfang des geplanten Ange-
botes zentrenverträglich sind und der räumliche Zu-
sammenhang zum vorhandenen Siedlungsbereich ge-
wahrt wird“, wurde daher als unzulässig beurteilt.
Durch den Entfall des Ziels 1.0.8 findet § 16 Abs. 6 
LEPro unmittelbar Anwendung, das heißt, großflächiger
Einzelhandel ist nur noch entsprechend seiner Größen-
ordnung in den zentralen Orten zulässig. 

Bezüglich der Steuerung von großflächigem Möbel-
einzelhandel ist anzumerken, dass diese genauso zu be-
urteilen ist wie jeder andere großflächige Einzelhandel
auch. Möbelmärkte mit ihren (umfangreichen) Rand-
sortimenten haben negative Auswirkungen auf die
Innenstädte. Eine Steuerung erfolgt auch hier mittels der
Zielfestlegung des § 16 Abs. 6 LEPro. Die Ansiedlung
außerhalb der Zentren (zum Beispiel von Möbelmärkten
ohne Randsortimente) kann im Einzelfall im Rahmen
eines Zielabweichungsverfahrens geprüft werden. Glei-
ches gilt für Baumärkte.

Für den Geltungsbereich des Landesentwicklungsplans
für den Gesamtraum (LEP GR) gilt die dort formulierte
Zielfestlegung im Ziel 1.3.3.

4.2.1.2 Vermutungsregel nach § 11 Abs. 3 Satz 3 und 4 
BauNVO

Nach § 11 Abs. 3 Satz 3 BauNVO sind Auswirkungen im
Sinne von § 11 Abs. 3 Satz 2 BauNVO in der Regel anzu-
nehmen, wenn die Geschossfläche des Betriebs 1.200 m2

überschreitet. Diese Vermutungsregel geht davon aus,
dass die Verkaufsfläche erfahrungsgemäß in der Regel
etwa zwei Drittel der Geschossfläche beträgt und eine

Verkaufsfläche oberhalb von 700 m2 (BVerwG, Urteil
vom 22. Mai 1987 - 4 C 19.85 -, DVBl. 1987, 1006) die
in der Vorschrift genannten Auswirkungen haben kann. 

Nach § 11 Abs. 3 Satz 4 BauNVO gilt die - widerleg-
liche - Vermutung des Satzes 3 nicht, wenn Anhalts-
punkte dafür vorliegen, dass Auswirkungen bereits bei
weniger als 1.200 m2 Geschossfläche beziehungsweise
700 m2 Verkaufsfläche vorliegen oder bei mehr als
1.200 m2 Geschossfläche beziehungsweise 700 m2

Verkaufsfläche nicht vorliegen (vgl. BVerwG, Be-
schluss vom 22. Juli 2004 - 4 B 29.04). § 11 Abs. 3 Satz 4
BauNVO konkretisiert die Anhaltspunkte - das heißt
städtebauliche und betriebliche Besonderheiten - für 
eine von der Regel des § 11 Abs. 3 Satz 3 BauNVO ab-
weichende Beurteilung:

- Gliederung und Größe der Gemeinde und ihrer
Ortsteile

Dabei wird berücksichtigt, dass sich ein Einzelhan-
delsbetrieb mit 1.200 m2 Geschossfläche in einer
kleinen Gemeinde stärker auswirkt als ein Betrieb
gleicher Größe in größeren Städten.

- Sicherung der verbrauchernahen Versorgung 

Hier ist insbesondere die Versorgung der Bevölke-
rung mit Waren des täglichen Bedarfs zu berück-
sichtigen.

- Warenangebot des Betriebs

Hier ist wegen der unterschiedlichen Zentrenrele-
vanz einzelner Sortimente die Sortimentsstruktur
von Bedeutung, zum Beispiel ob es sich um Waren
mit einem typischerweise großen Flächenbedarf und
geringer Zentrenrelevanz wie Möbel handelt. 

Bei Vorhaben mit mehr als 1.200 m2 Geschossfläche ist
im Sinne einer typisierenden Betrachtungsweise ohne
besondere Prüfung von Auswirkungen im Sinne von § 11
Abs. 3 Satz 2 BauNVO auszugehen, wenn der Antrag-
steller nicht eine atypische Fallgestaltung geltend macht. 

Eine vom Antragsteller nachzuweisende atypische Fall-
gestaltung, die die rechtliche Vermutung des § 11 Abs. 3
Satz 3 BauNVO widerlegt, liegt somit nur vor, wenn auf-
grund betrieblicher Besonderheiten oder der konkreten
städtebaulichen Situation der beabsichtigte Betrieb
nicht zu der Art der Betriebe gehört, die von der Vermu-
tung erfasst werden sollten (BVerwG, Urteil vom 3. Feb-
ruar 1984 - 4 C 54.80 -, BVerwGE 68, 342, 345 f.).

Betriebliche Besonderheiten, die von der typischen Fall-
gestaltung abweichen können, sind insbesondere gegeben

- bei einer Abweichung des Verhältnisses von Ge-
schossfläche zur Verkaufsfläche, das heißt, wenn der
Anteil der Verkaufsfläche wesentlich unter zwei
Drittel der Geschossfläche liegt,
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- wenn der Betrieb beschränkt ist auf ein schmales
Warensortiment (zum Beispiel Gartenbedarf),

- bei Artikeln, die üblicherweise mit handwerklichen
Dienstleistungen angeboten werden (zum Beispiel
Kfz-Handel mit Werkstatt),

- bei Artikeln, die in einer gewissen Beziehung zu ge-
werblichen Nutzungen stehen (zum Beispiel Bau-
stoffhandel, Büromöbelhandel).

Abweichungen der konkreten städtebaulichen Situation
von derjenigen, in der § 11 Abs. 3 BauNVO das Entste-
hen großflächiger Einzelhandelsbetriebe wegen deren
Auswirkungen verhindert wissen will, können bei-
spielsweise darin bestehen,

- dass der Einzugsbereich des Betriebs im Warenange-
bot bisher unterversorgt war und innerhalb des Ein-
zugsbereichs des Betriebs zentrale Versorgungsberei-
che an anderen Standorten nicht vorgesehen sind oder 

- der Betrieb in zentraler und für die Wohnbevölke-
rung gut erreichbarer Lage (städtebaulich integriert)
errichtet werden soll, jedoch nur, wenn ein etwa vor-
handenes Zentrenkonzept oder die angestrebte Zent-
renstruktur dadurch nicht gestört wird. 

Generell gilt für alle atypischen Fallgestaltungen Fol-
gendes:

- Ist bei einer atypischen Fallgestaltung die Vermu-
tungsregel nicht anzuwenden, muss die Abschät-
zung möglicher Auswirkungen auf konkrete Unter-
suchungen gestützt werden. 

- Die atypische Fallgestaltung kann nicht losgelöst
von der Größenordnung des Vorhabens beurteilt
werden. Auch bei Vorhaben mit einem schmalen
Warensortiment und nichtzentrenrelevanten Kern-
sortimenten wie zum Beispiel Möbelhäusern, Bau-
und Heimwerkermärkten sowie Gartencentern kön-
nen aufgrund der Größe des Vorhabens Auswirkun-
gen auf den Verkehr, auf die Versorgung der Bevöl-
kerung im Einzugsbereich, auf das Orts- und Land-
schaftsbild oder auf den Naturhaushalt vorliegen.
Außerdem sind bei solchen Vorhaben aufgrund der
branchenüblichen zentren- und nahversorgungsrele-
vanten Randsortimente Auswirkungen auf die Ent-
wicklung zentraler Versorgungsbereiche in der An-
siedlungsgemeinde oder in benachbarten Gemein-
den möglich und daher auch zu prüfen. Zur Abgren-
zung der Sortimente mit geringer Zentrenrelevanz
und der zentren- und nahversorgungsrelevanten Sor-
timente wird auf Nummer 2.2.6 des Einzelhandels-
erlasses vom 15. August 1999 (ABl. S. 974) und die
dortige Anlage hingewiesen.

- Bei der Zulassung eines Vorhabens aufgrund einer
atypischen Fallgestaltung wird es in der Regel erfor-
derlich sein, die Sortimente im Bebauungsplan und
gegebenenfalls in der Baugenehmigung festzu-
schreiben. Die zulässigen Sortimente sollten als Po-
sitivliste oder die unzulässigen Sortimente als 
Negativliste - gegebenenfalls flächenmäßig be-
grenzt - Bestandteil der Antragsunterlagen sein oder
in der Baugenehmigung festgeschrieben werden.

Ferner besteht auch die Möglichkeit, die Sortimente zu-
sätzlich zu den Festsetzungen im Bebauungsplan über
vertragliche Vereinbarungen ergänzend und detailliert
festzuschreiben. Dieses kann auch über einen städtebau-
lichen Vertrag nach § 11 BauGB oder einen vorhaben-
bezogenen Bebauungsplan nach § 12 BauGB erfolgen.
Entsprechende Sicherungsklauseln sollten zudem im je-
weiligen Vertragswerk vorgesehen werden. Grundsätz-
lich ist dabei auf eine widerspruchsfreie Ergänzung zwi-
schen Festsetzungen und Vertragsinhalt abzustellen, da
sich eine aus dem Bebauungsplan ergebende Zulässig-
keit eines Vorhabens in der Regel nicht durch Vertrag
einschränken lässt.

4.2.2 Erleichterungen für die Änderung von Gewerbe- oder
Handwerksbetrieben (§ 34 Abs. 3a)

§ 34 Abs. 3a ermöglicht eine erleichterte Genehmigung
zulässigerweise errichteter Gewerbe- oder Handwerks-
betriebe im unbeplanten Innenbereich. Danach kann im
Einzelfall vom Erfordernis des Einfügens in die Eigen-
art der näheren Umgebung nach § 34 Abs. 1 Satz 1 ab-
gewichen werden, wenn die Abweichung der Erweite-
rung, Änderung, Nutzungsänderung oder Erneuerung
eines solchen zulässigerweise errichteten Betriebs dient.
Die Erneuerung einer Anlage bedeutet die Neuerrich-
tung einer gleichartigen, vorhandenen Anlage an glei-
cher Stelle (vgl. Begründung zum Entwurf des Bauge-
setzbuchs, BT-Drs. 10/4630, S. 87). Erweiterung und Er-
neuerung können auch miteinander verbunden werden.

Die Abweichung muss städtebaulich vertretbar und auch
unter Würdigung nachbarlicher Interessen mit den öf-
fentlichen Belangen vereinbar sein. Die nunmehr in 
Absatz 3a vorgesehene Abweichung ermöglicht demge-
genüber eine wesentlich schnellere Zulassung eines Vor-
habens und soll die Sicherung und Fortentwicklung 
bestehender Gewerbe- und Handwerksbetriebe im unbe-
planten Innenbereich gewährleisten. Das den neuen 
Absatz 3 prägende gesetzgeberische Motiv findet je-
doch auch hier einen Niederschlag. Diese Erleichterung
ist nicht anwendbar auf Einzelhandelsbetriebe, die die
verbrauchernahe Versorgung der Bevölkerung beein-
trächtigen oder schädliche Auswirkungen auf zentrale
gemeindliche Versorgungsbereiche haben können.

4.3 Zulässigkeit im Außenbereich (§ 35)

§ 35 stellt nach wie vor die grundlegende Norm dar, mit
der im Interesse einer geordneten städtebaulichen Ent-
wicklung und aus Gründen des Umweltschutzes der
Außenbereich von einer nicht außenbereichsverträg-
lichen Nutzung freigehalten werden soll.

4.3.1 Privilegierte Vorhaben (§ 35 Abs. 1)

Die privilegierten Vorhaben des § 35 Abs. 1 wurden um
eine weitere Nutzungsmöglichkeit regenerativer Ener-
gien (die Biomasseanlagen) erweitert und mit dem Ziel
neu geordnet, den Planvorbehalt des § 35 Abs. 3 Satz 3
nur auf die Vorhaben zu erstrecken, für die aus baupla-
nungsrechtlicher Sicht eine Steuerung erforderlich wer-
den kann.



4.3.1.1 Landwirtschaft 

Für den landwirtschaftlichen Betrieb nach § 35 Abs. 1
Nr. 1 ist die Änderung der Definition der Landwirtschaft
nach § 201 von besonderer Bedeutung. Da heute auch in
flächenbezogenen Tierhaltungen das erzeugte Futter vor
der Verfütterung verarbeitet wird, wurde die Definition
der Landwirtschaft den geänderten landwirtschaftlichen
Produktionsbedingungen angepasst. Voraussetzung ist
jedoch weiterhin, dass zu dem landwirtschaftlichen Be-
trieb genügend Flächen gehören, auf denen der über-
wiegende Futteranteil erzeugt werden kann. Der land-
wirtschaftliche Betrieb muss - wie bisher - nach den von
der Rechtsprechung des Bundesverwaltungsgerichts
(ständige Rechtsprechung, vgl. Urteil vom 13. April
1983 - 4 C 62/78 - BRS 40 Nr. 76) entwickelten Grund-
sätzen ein auf Dauer, und zwar für Generationen ge-
dachtes und auch lebensfähiges Unternehmen sein. Im
Regelfall muss die bewirtschaftete Fläche überwiegend
im Eigentum des Landwirts stehen oder zumindest lang-
fristig gepachtet sein.

4.3.1.2 Windenergieanlagen 

Durch die Neugliederung des Katalogs privilegierter
Nutzungen ergibt sich die Privilegierung von Windener-
gieanlagen nunmehr aus § 35 Abs. 1 Nr. 5.

Im Rahmen der parlamentarischen Beratungen ist auch
die Frage problematisiert worden, ob § 35 für die privi-
legierten Vorhaben ein Baurecht schafft, so dass dessen
Entzug gegebenenfalls eine Entschädigung für Betrei-
ber von Windenergieanlagen nach § 42 auslöst, wenn
durch die Anwendung des Planvorbehalts nach § 35
Abs. 3 Satz 3 Windenergieanlagen an bestimmten
Standorten unzulässig werden. Zwar hat das Bundesver-
waltungsgericht (Urteil vom 19. September 2002 - 4 CN
1.02 - ZfBR 2003, 148) in den nicht das Urteil tragenden
Gründen ausgeführt, § 42 knüpfe die Entschädigungs-
pflicht allgemein an die Aufhebung oder die Änderung
einer zulässigen Nutzung und lasse sie unabhängig da-
von eingreifen, ob die aufgehobene oder die geänderte
Nutzbarkeit auf einem qualifizierten Bebauungsplan
oder unmittelbar auf einer gesetzlichen Vorschrift, wie
den §§ 34, 35, beruhe. Nach der Rechtsprechung des
Bundesgerichtshofs (BGH, Urteil vom 10. April 1997 
- III ZR 104/96 - BGHZ 135, 192 [199]) muss die in § 42
vorausgesetzte zulässige Nutzung die Qualität einer 
eigentumsrechtlichen Rechtsposition haben (so genann-
te Baulandqualität), und diese Voraussetzung ist, anders
als in Fällen der nach §§ 30 und 34 zu beurteilenden
Nutzungen, in Fällen des § 35 grundsätzlich zu vernei-
nen. Denn bei allen Vorhaben des Außenbereichs - auch
bei den in § 35 Abs. 1 geregelten Vorhaben - ist nicht
automatisch deren Zulässigkeit gegeben, sondern sie
steht bei sonstigen Vorhaben unter dem Vorbehalt der
Nichtbeeinträchtigung öffentlicher Belange und bei pri-
vilegierten Vorhaben unter dem Vorbehalt des Nichtent-
gegenstehens öffentlicher Belange. Im Außenbereich
kommen aber in vielfältiger Weise solche Belange in
Betracht. Windenergieanlagen standen darüber hinaus

von Anfang an unter dem Planvorbehalt des § 35 Abs. 3
Satz 3. In seiner Entscheidung vom 17. Dezember 2002
hat das Bundesverwaltungsgericht (- 4 C 15.01 - BBB
2003, 49) zudem die besondere Sozialbindung des Ei-
gentums im Außenbereich ausführlich dargestellt und
den Planvorbehalt in § 35 Abs. 3 Satz 3 als (entschädi-
gungslose) Inhalts- und Schrankenbestimmung im Sinne
des Artikels 14 Abs. 1 Satz 2 GG charakterisiert. Im
Übrigen ist zu beachten, dass § 42 eine nicht ausgeübte
Nutzung wertmäßig nur innerhalb der Sieben-Jahres-
Frist schützt und dass die Privilegierung der Windener-
gie (damals § 35 Abs. 1 Nr. 7, jetzt Nr. 5) schon am 1. Ja-
nuar 1997 eingeführt wurde.

4.3.1.3 Biomasseanlagen

Mit der Regelung des § 35 Abs. 1 Nr. 6 werden Vorhaben
zur Nutzung der aus Biomasse erzeugten Energie unter
bestimmten Voraussetzungen in den Katalog der privile-
gierten Vorhaben nach § 35 Abs. 1 aufgenommen, um so
den Strukturwandel in der Landwirtschaft zu unterstüt-
zen; dabei soll dem Gebot des Außenbereichsschutzes
so weit als möglich Rechnung getragen werden. Es wird
nicht nur die Herstellung und Nutzung der Energie von
aus Biomasse erzeugtem Gas, sondern jede energetische
Nutzung von Biomasse (einschließlich der thermischen
Energienutzung der Biomasse) privilegiert. 

Voraussetzung ist, dass die Anlage im räumlich-funktio-
nalen Zusammenhang mit der Hofstelle eines landwirt-
schaftlichen Betriebs, mit einem forstwirtschaftlichen
Betrieb, einem Gartenbaubetrieb oder einem gewerb-
lichen, tierhaltenden Betrieb errichtet wird. Zum Schutz
des Außenbereichs wird die Privilegierung jedoch auf
Biomasseanlagen beschränkt, deren installierte elektri-
sche Leistung 0,5 MW (entspricht etwa 2,0 MW Ein-
gangsleistung oder auch Feuerungswärmeleistung der
eingesetzten Biomasse) nicht überschreitet.

Nach der bisherigen Rechtslage konnten Anlagen zur
Nutzung von Biomasse unter bestimmten Umständen
im Außenbereich als dienende oder „mitgezogene“ Nut-
zung genehmigt werden. Die Erweiterung der Privile-
gierungstatbestände erfasst ausdrücklich auch die Nut-
zung der aus Biomasse erzeugten Energie im räumlich-
funktionalen Zusammenhang mit einem Betrieb, wenn
mehrere Biomasse erzeugende Betriebe kooperieren.
Die Einschränkung auf nahe liegende Betriebe soll aus
ökologischen und auch aus volkswirtschaftlichen Grün-
den einen überregionalen Transport des Rohmaterials
verhindern.

Die Regelung bildet gegenüber der nach bisherigem
Recht möglichen Privilegierung nach Nummer 1 auf-
grund der „dienenden Funktion“ oder als „mitgezogene
Nebennutzung“ die speziellere Vorschrift und ist inso-
fern abschließend.

4.3.1.4 Planvorbehalt

Der unveränderte raumordnerische und kommunale
Planvorbehalt des § 35 Abs. 3 Satz 3 bezieht sich - wie
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bisher - nur auf § 35 Abs. 1 Nr. 2 bis 6, das heißt nicht
auf land- und forstwirtschaftliche Betriebe (Nummer 1)
und nicht (mehr) auf Kernenergieanlagen (jetzt Num-
mer 7). Erfasst werden daher Gartenbaubetriebe (Num-
mer 2), Versorgungsanlagen (Nummer 3), emittierende
beziehungsweise zweckbestimmte Vorhaben (Num-
mer 4), Wind- und Wasserenergieanlagen (jetzt Num-
mer 5) und Biomasseanlagen (Nummer 6 neu).

4.3.1.5 Rückbauverpflichtung

Die Rückbauverpflichtung gilt für privilegierte Vor-
haben im Sinne des § 35 Abs. 1 Nr. 2 bis 6. Nach dauer-
hafter Nutzungsaufgabe dieser Anlagen ist es aus Grün-
den des Außenbereichsschutzes geboten, dass sie 
entfernt werden. Die Einhaltung der Rückbauverpflich-
tung soll die Baugenehmigungsbehörde durch nach
Landesrecht vorgesehene Baulast oder in anderer Weise
sicherstellen (§ 35 Abs. 5 Satz 3). Nach der derzeit gel-
tenden Brandenburgischen Bauordnung ergibt sich die
Sicherung der Rückbauverpflichtung für Windkraft-
anlagen aus § 67 Abs. 3 Satz 3 BbgBO. Diese dürfen nur
befristet für die Dauer des Stromeinspeisungsvertrages
genehmigt werden. Es ist eine Sicherheitsleistung in 
Höhe der Beseitigungskosten zu erbringen. Die Über-
nahme der Rückbauverpflichtung ist eine weitere Zuläs-
sigkeitsvoraussetzung. Eine darüber hinausgehende als
Zulässigkeitsvoraussetzung normierte Rückbauver-
pflichtung für Vorhaben nach § 35 Abs. 1 Nr. 1 und für
sonstige Vorhaben nach § 35 Abs. 2 besteht nicht. Eine
bereits begründete Rückbauverpflichtung ist zu über-
nehmen, wenn ein Vorhaben nach § 35 Abs. 1 Nr. 2 bis 6
in ein anderes Vorhaben nach § 35 Abs. 1 Nr. 2 bis 6 um-
genutzt wird. Eine Rückbauverpflichtung ist auch zu
übernehmen, wenn ein Vorhaben nach § 35 Abs. 1 Nr. 1
in ein Vorhaben nach § 35 Abs. 1 Nr. 2 bis 6 umgewan-
delt wird. Sie entfällt, wenn ein Vorhaben nach § 35
Abs. 1 Nr. 2 bis 6 in ein solches nach § 35 Abs. 1 Nr. 1
oder Abs. 2 umgenutzt wird.

Die Rückbauverpflichtung gilt in der Regel nicht für
solche Vorhaben, die einem privilegierten Vorhaben die-
nen, zum Beispiel Wohngebäude in Zusammenhang mit
einem Gartenbaubetrieb. Solche Gebäude sind als sons-
tige Vorhaben nach § 35 Abs. 2 zu beurteilen. Mit der
Rückbauverpflichtung soll verhindert werden, dass bau-
liche Anlagen ungenutzt im Außenbereich verbleiben,
weil sie aufgrund ihrer baulichen Eigenart keiner Nut-
zung zugeführt werden können. Dies trifft regelmäßig
auf „dienende“ Wohngebäude nicht zu.

Als Folge dieser Änderung ist eine Ergänzung der Über-
leitungsvorschriften in § 244 Abs. 7 aufgenommen wor-
den (vgl. Nummer 8.3.6). Sie soll sicherstellen, dass
bauliche Anlagen, deren Nutzung bereits vor dem In-
krafttreten des EAG Bau zulässigerweise aufgenommen
worden ist, auch bei einer Nutzungsänderung nicht nach
§ 35 Abs. 5 Satz 2 zurückgebaut werden müssen. 

4.3.2 Begünstigte Vorhaben (§ 35 Abs. 4)

Mit der Änderung des § 35 Abs. 4 Satz 1 Nr. 1 Buch-
stabe d wird die bisherige Stichtagsregelung, wonach

ein begünstigt zu änderndes Gebäude vor dem 27. Au-
gust 1996 zulässigerweise errichtet worden sein muss,
durch die dauerhafte Fristenregelung ersetzt, dass das
Gebäude vor mehr als sieben Jahren zulässigerweise er-
richtet worden sein muss.

Von der Länderermächtigung des § 245b Abs. 2 wurde in
Brandenburg bisher kein Gebrauch gemacht. Danach hät-
te die Siebenjahresfrist in § 35 Abs. 4 Nr. 1 Buchstabe c
bis zum 31. Dezember 2008 ausgesetzt werden können.

4.3.3 Funktionsfähigkeit von Funkstellen und Radaranlagen
als öffentlicher Belang

Nach der neuen Nummer 8 des § 35 Abs. 3 Satz 1 be-
einträchtigt ein Vorhaben im Außenbereich öffentliche
Belange, wenn es die Funktionsfähigkeit von Funkstel-
len und Radaranlagen stört. Dies dient insbesondere
dem Anliegen der Flugsicherheit, das als öffentlicher
Belang bereits nach geltendem Recht vor allem bei der
Errichtung von Windenergieanlagen zu berücksichtigen
ist. So kann durch Windenergieanlagen zum Beispiel die
Funkverbindung gestört werden; dies kann zu einem
(vorübergehenden) Ausfall von Funkstrecken führen
und die Flugsicherheit beeinträchtigen. Von den Wehr-
bereichsverwaltungen werden mittelfristig diesbezügli-
che Unterlagen zur Verfügung gestellt. Im Baugenehmi-
gungsverfahren sind daher gegebenenfalls die für die
Flugsicherheit zuständigen Stellen, insbesondere die
Wehrbereichsverwaltungen, zu beteiligen.

4.4 Außenbereichssatzung

[vgl. Nummer 2.8]

5 Recht der Bodenordnung

5.1 Allgemeines

Die Änderungen im Bodenordnungsrecht sollen vor 
allem der Verfahrenserleichterung dienen.

Ein Schwerpunkt der Novelle liegt in der Fortentwick-
lung des Grenzregelungsverfahrens zu dem „Verein-
fachten Umlegungsverfahren“ (§§ 80 ff.) mit dem Ziel
einer erhöhten Praxistauglichkeit und eines vergrößer-
ten Anwendungsbereichs. Dabei ist das vereinfachte
Umlegungsverfahren für solche Fälle gedacht, bei denen
nicht in stärkerem Maße in vorhandene Strukturen und
Bestände eingegriffen werden soll, so dass die Neuord-
nung der Grundstücke verhältnismäßig geringe Schwie-
rigkeiten bereitet. In diesen Fällen kann die Bodenord-
nung in einem weniger aufwändigen Verfahren - dem
„Vereinfachten Umlegungsverfahren“ - im Gegensatz
zu dem umfassenden, „klassischen“ Umlegungsverfah-
ren erfolgen. 

Die Grenzregelung wies zwar bereits gegenüber der
Umlegung ein stark vereinfachtes Verfahren auf, hatte
indes zugleich einen zu engen Anwendungsbereich, um
in dem erforderlichen Umfang zu einer Beschleunigung



und Erleichterung der Grundstücksneuordnung beizu-
tragen. Die Neuregelungen der §§ 80 ff. sehen daher im
Wesentlichen vor, Zweck und Reichweite der verein-
fachten Umlegung, wie auch im normalen Umlegungs-
verfahren, zugunsten der Ermöglichung einer wirt-
schaftlichen und zweckmäßigen Bebauung durch Neu-
ordnung der Grundstücksgrenzen auszugestalten und
hierzu nicht nur einen Tausch von Grundstücksteilen 
beziehungsweise Grundstücken unter unmittelbar anei-
nander grenzenden Grundstücken (wie im bisherigen
Grenzregelungsrecht der §§ 80 ff. BauGB a. F.), sondern
auch unter Einbeziehung weiterer Grundstücke zu er-
möglichen, die in enger Nachbarschaft liegen. Diese
Verfahrenserleichterung bei der Bodenordnung mit dem
Ziel einer wirtschaftlichen Ausnutzung von Grundstü-
cken soll insbesondere auch einer Reduzierung zusätz-
licher Flächeninanspruchnahme zugute kommen. 

Da die Grenzregelung in ihrer bisherigen gesetzlichen
Ausgestaltung von der nunmehr gesetzlich geregelten
vereinfachten Umlegung mit umfasst ist, wird auf ei-
genständige Vorschriften zur Grenzregelung verzichtet. 

Im Übrigen hat sich nach Einschätzung der Praxis wie
des Gesetzgebers das bestehende Instrumentarium des
Umlegungsrechts (§§ 45 ff.) grundsätzlich bewährt und
wird daher nur behutsam fortentwickelt. Auf eine Rege-
lung zur freiwilligen Umlegung wurde verzichtet, da das
bestehende Umlegungsrecht so flexibel ist, dass bereits
nach geltender Rechtslage vielfältige Formen vertrag-
lichen und konsensualen Zusammenwirkens zwischen
den Eigentümern untereinander und gegebenenfalls mit
der Gemeinde möglich sind.

5.2 Umlegung (§§ 45 bis 79)

Die Änderungen im Ersten Abschnitt des Vierten Teils
des Ersten Kapitels dienen einer anwenderfreundlichen
und klaren Strukturierung des Umlegungsrechts; das be-
trifft insbesondere die unterschiedlichen Voraussetzun-
gen und Rechtsfolgen der Umlegung im Geltungsbereich
von Bebauungsplänen auf der einen Seite und der im Zu-
sammenhang bebauten Ortsteile auf der anderen Seite. 

5.2.1 Zweck der Umlegung (§ 45)

In § 45 als Eingangsnorm des Umlegungsrechts werden
der Zweck und der Anwendungsbereich der Umlegung
beschrieben. 

Mit dem Investitionserleichterungs- und Wohnbauland-
gesetz wurde die Umlegung auch innerhalb der im Zu-
sammenhang bebauten Ortsteile im Sinne des § 34 er-
möglicht. Der Wortlaut der neu gefassten Vorschrift des
§ 45 entspricht mit einer klarstellenden redaktionellen
Änderung hinsichtlich des Anwendungsbereichs auch
innerhalb der im Zusammenhang bebauten Ortsteile dem
§ 45 Abs. 1 BauGB a. F. Es wird verdeutlicht, dass sich
auch für diese Gebiete aus einem einfachen Bebauungs-
plan im Sinne des § 30 Abs. 3 die erforderlichen hinrei-
chenden Kriterien für die Umlegung ergeben können.

Die Sonderregelung des bisherigen Absatzes 2 für in
Aufstellung befindliche Bebauungspläne wird nunmehr
im systematischen Zusammenhang des § 47 geregelt.

5.2.2 Zuständigkeit und Voraussetzung (§ 46)

Der neu gefasste § 46 Abs. 1 regelt die Anordnungs-
befugnis der Gemeinde für die Umlegung nunmehr aus-
drücklich auch für im Zusammenhang bebaute Ortsteile
nach § 34. Damit wird der redaktionelle Mangel beho-
ben, dass nach dem Wortlaut des alten Rechts für die
Umlegung innerhalb eines im Zusammenhang bebauten
Ortsteils keine Anordnungsbefugnis der Gemeinde ge-
regelt war. 

5.2.3 Umlegungsbeschluss (§ 47)

§ 47 Abs. 1 ist dahingehend ergänzt worden, dass der
Umlegungsbeschluss erst nach vorheriger Anhörung der
Grundstückseigentümer gefasst wird (parallele Rege-
lung zur Beteiligungsregelung des § 66 Abs. 1 Satz 1).

In § 47 Abs. 2 ist aus systematischen Gründen die Rege-
lung des bisherigen § 45 Abs. 2 BauGB a. F. übernom-
men worden.

5.2.4 Bekanntmachung des Umlegungsbeschlusses (§ 50
Abs. 1)

Die Regelung des § 50 Abs. 1 Satz 2 BauGB a. F., dass
von der Bekanntmachung des Umlegungsbeschlusses
abgesehen werden kann, wenn die Beteiligten einver-
standen sind, ist aufgehoben worden. Diese Vorschrift
hatte keine praktische Bedeutung erlangt.

5.2.5 Verfügungs- und Veränderungssperre (§ 51 Abs. 2 und 3)

Die Änderung des § 51 Abs. 2, wonach die dort geregel-
ten Vorhaben von der Veränderungssperre nicht berührt
werden, stellt eine Folgeänderung zu der klarstellenden
Änderung im § 14 Abs. 3 zum Vertrauensschutz bei
nachträglichen Veränderungssperren dar. 

In § 51 Abs. 3 Satz 2 ist eine Änderung des Verweises er-
forderlich geworden. Durch die Umgestaltung der Vor-
schriften über die Grundstücksteilung und der deshalb
vorgenommenen Übernahme der Regelungen über die
Genehmigungsfrist und das Zeugnis über die Genehmi-
gungsfiktion in § 22 Abs. 5 (ursprünglich in § 19 Abs. 3
Satz 2 bis 5 und § 20 Abs. 2 BauGB a. F. geregelt) wird
in § 51 Abs. 3 Satz 2 nunmehr auf § 22 Abs. 5 Satz 2 bis 5
verwiesen. Die Vorschrift des § 51 BauGB a. F. verwies
nach dem Wortlaut des § 20 Abs. 2 BauGB a. F. zusätz-
lich darauf, dass ein Zeugnis auch dann hätte erteilt wer-
den müssen, wenn eine Genehmigung nicht erforderlich
war (Negativattest). Diese Regelung ist jedoch entbehr-
lich, da im Umlegungsrecht ein entsprechender Anwen-
dungsfall nicht gegeben ist. Denn die Fälle, für die im
Umlegungsverfahren eine Grundbuchsperre besteht,
sind aus dem für das Bestehen einer Grundbuchsperre
neben dem Umlegungsvermerk allein maßgeblichen
Katalog des § 51 Abs. 1 ersichtlich.
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5.2.6 Umlegungsgebiet (§ 52 Abs. 3)

Die Neufassung des § 52 Abs. 3 verdeutlicht, dass es sich
auch im Falle der unwesentlichen Änderung des Umle-
gungsgebiets um eine Änderung des Umlegungs-
beschlusses handelt, die indes in entsprechend einfach
gelagerten Fällen, in denen Rechte sonstiger Beteiligter
nicht betroffen sind, bereits mit ihrer Bekanntgabe an die
Eigentümer der betroffenen Grundstücke wirksam wird,
und dient damit dem besseren Verständnis der Vorschrift. 

5.2.7 Bestandskarte und Bestandsverzeichnis (§ 53 Abs. 2)

Die Regelung des § 53 Abs. 2 Satz 3 BauGB a. F., wo-
nach auf die Auslegung des Bestandsverzeichnisses und
der Bestandskarte verzichtet werden konnte, wenn alle
Beteiligten einverstanden waren, ist aufgehoben wor-
den. Die Vorschrift hatte keine praktische Bedeutung er-
langt, zumal dem Bedarf der Verwaltungspraxis an einer
Vermeidung von entbehrlichen Verfahrensschritten be-
reits durch die Regelung des § 53 Abs. 3 Rechnung ge-
tragen wird, wonach in Fällen geringer Bedeutung - zum
Beispiel wenn nur wenige Grundstücke betroffen sind -
auf die Auslegung verzichtet werden kann. 

5.2.8 Benachrichtigungen und Umlegungsvermerk (§ 54
Abs. 2)

Nach § 54 Abs. 2 Satz 2 ist § 22 Abs. 6 entsprechend an-
zuwenden. Danach darf das Grundbuchamt Eintragun-
gen nur vornehmen (Grundbuchsperre), wenn der Ge-
nehmigungsbescheid oder ein Zeugnis über die Geneh-
migungsfiktion (§ 22 Abs. 5 Satz 5) vorgelegt wird. Ist
dennoch eine Eintragung vorgenommen worden, kann
die Gemeinde um Eintragung eines Widerspruchs ersu-
chen, der unter den in § 22 Abs. 6 Satz 3 geregelten Vo-
raussetzungen wieder gelöscht werden kann. Insoweit ist
zu beachten, dass für die dem Wortlaut des § 22 Abs. 6
nach ebenfalls geregelte Freistellungserklärung der Ge-
meinde im Umlegungsrecht kein Anwendungsbereich
besteht, da sich der Umfang des Genehmigungsvorbe-
halts ausschließlich nach § 51 Abs. 1 richtet und daher
§ 22 Abs. 8 im Umlegungsrecht keine Anwendung fin-
det. Eine Freistellungserklärung hat die Gemeinde ge-
mäß § 22 Abs. 8 dann zu erteilen, wenn die Vorausset-
zungen für den Genehmigungsvorbehalt einer Satzung
zur Sicherung von Gebieten mit Fremdenverkehrsfunk-
tion entfallen sind. In der Umlegung kann der Genehmi-
gungsvorbehalt des § 51 Abs. 1 demgegenüber nur dann
entfallen, wenn der Umlegungsbeschluss aufgehoben
oder entsprechend geändert wird. In diesem Fall kann das
Grundbuchamt um Löschung des Umlegungsvermerks
im Grundbuch ersucht werden, so dass auch aus dem
Grundbuch ersichtlich ist, dass eine Grundbuchsperre
nicht mehr besteht und demnach auch keine Freistel-
lungserklärung zu deren Überwindung erforderlich ist.

Die entsprechende Anwendung des § 22 Abs. 6 ent-
spricht den Regelungen im Zusammenhang mit der Ge-
nehmigung in Gebieten mit Fremdenverkehrsfunktio-
nen (§ 22 Abs. 6 Satz 1 und 2), der sanierungsrechtlichen

beziehungsweise erhaltungsrechtlichen Genehmigung
(§ 145 Abs. 6 beziehungsweise § 173 Abs. 1). 

5.2.9 Umlegungsmasse und Verteilungsmasse (§ 55 Abs. 2
Satz 1)

Die Neuregelung des § 55 Abs. 2 Satz 1 erstreckt die ge-
setzliche Ermächtigung für den Vorwegabzug von Flä-
chen aus der Umlegungsmasse auf die im Zusammen-
hang bebauten Ortsteile. Bisher war lediglich ein Vor-
wegabzug von Flächen in Bebauungsplangebieten
innerhalb des Umlegungsgebietes möglich. Durch die
Einbeziehung des im Zusammenhang bebauten Orts-
teils wird der Anwendungsbereich der Vorschrift praxis-
gerecht erweitert. Somit können Flächen für Erschlie-
ßungsanlagen und sonstige, den Bewohnern dienende
Einrichtungen, wie zum Beispiel Kinderspielplätze oder
Schutzvorkehrungen vor Emissionen, auch in im Zu-
sammenhang bebauten Ortsteilen vorweg ausgeschie-
den werden. Die Änderung ist eine Konsequenz des mit
dem Bau- und Raumordnungsgesetz 1998 eingeführten
Verzichts auf das Vorliegen eines Bebauungsplans als
Voraussetzung für die Herstellung von Erschließungs-
anlagen (§ 125 Abs. 2). Sie soll eine städtebaulich sinn-
volle Bodenordnung im unbeplanten Innenbereich auch
dann ermöglichen, wenn zugleich die Änderung oder
Herstellung von Erschließungsmaßnahmen erforderlich
wird. Dabei kann sich die Erforderlichkeit der Inan-
spruchnahme bestimmter Flächen aus einfachen Bebau-
ungsplänen (§ 30 Abs. 3) oder sonst aus Gründen der ge-
ordneten städtebaulichen Entwicklung zur Verwirk-
lichung einer nach § 34 zulässigen Nutzung, zum Bei-
spiel bei qualifizierten Anhaltspunkten aufgrund der ört-
lichen Situation oder Festsetzungen von Innenbereichs-
satzungen nach § 34 Abs. 4 Satz 1 Nr. 2 oder 3, ergeben.

5.2.10 Verteilung nach Flächen (§ 58 Abs. 1 Satz 4)

Der neue § 58 Abs. 1 Satz 4 bestimmt, dass der Umle-
gungsvorteil in Geld auszugleichen ist, soweit dieser
den Flächenbeitrag nach § 58 Abs. 1 Satz 1 übersteigt.
Durch die Neuregelung werden die Verteilungsmaßstä-
be der Wertumlegung und der Flächenumlegung in wirt-
schaftlicher Hinsicht gleichgestellt. Zugleich wird der
Deckungsbeitrag für die Verfahrens- und Sachkosten
(gemäß § 78) bei der Flächenumlegung erhöht, um den
Gemeinden, die auch bisher traditionell die Flächenum-
legung bevorzugten, einen Anreiz zu geben, dieses be-
währte Verfahren auch künftig beizubehalten.

5.2.11 Zuteilung und Abfindung (§ 59)

Nach § 59 Abs. 2 Satz 1 ist, soweit unter Berücksichti-
gung der öffentlich-rechtlichen Vorschriften eine Zutei-
lung der nach §§ 57 und 58 errechneten Anteilsflächen
nicht möglich ist, ein Geldausgleich vorzunehmen. 

Mit der Änderung wurde auf die gesonderte Hervor-
hebung des Bebauungsplans als Hinderungsgrund für
eine Zuteilung nach der alten Fassung des Baugesetz-
buchs verzichtet, da sich eine solche Situation bezüglich



der Unmöglichkeit der Flächenzuteilung auch bei Um-
legungsverfahren in einem im Zusammenhang bebauten
Ortsteil nach § 34 ergeben kann. 

In der neuen Fassung des § 59 Abs. 2 Satz 3 ist geregelt,
dass sich der Geldausgleich nach dem Verkehrswert be-
misst, soweit die Zuteilung den Sollanspruch mehr als
nur unwesentlich überschreitet und dadurch die baupla-
nungsrechtlich zulässige Nutzung ermöglicht. Der bis-
herige Wortlaut „bebauungsplanmäßige Nutzung“ ist
durch die „bauplanungsrechtlich zulässige Nutzung“ 
ersetzt worden. Die Zuteilung der Grundstücksflächen
kann neben dem Bebauungsplangebiet auch innerhalb
eines im Zusammenhang bebauten Ortsteils zu einer we-
sentlichen Überschreitung des Soll-Anspruchs führen,
so dass auch diese Fälle als von der bisherigen Regelung
im Rahmen einer entsprechenden Auslegung des Geset-
zestextes erfasst angesehen wurden. Durch die Neufas-
sung wird die Regelung auch auf zulässige Nutzungen
nach § 34 erstreckt.

Auch die Änderung in § 59 Abs. 3 trägt der Erleichte-
rung der Umlegung in einem im Zusammenhang bebau-
ten Ortsteil Rechnung. Die bisherige ausdrückliche An-
knüpfung an das Vorliegen eines Bebauungsplans ist
entfallen, da sie keine zwingende Voraussetzung für 
eine vom Eigentümer beantragte Abfindung mit ander-
weitigen Rechten ist.

Mit den Änderungen der Absätze 5 und 8 des § 59 wird
verdeutlicht, dass diese Absätze im Unterschied zu den
anderen Absätzen des § 59 nur im Geltungsbereich eines
Bebauungsplans anwendbar sind. 

5.2.12 Aufhebung, Änderung und Begründung von Rechten 
(§ 61 Abs. 1 Satz 2)

Die neue Fassung des § 61 Abs. 1 Satz 2 regelt, dass so-
wohl im Geltungsbereich eines Bebauungsplans als auch
innerhalb eines im Zusammenhang bebauten Ortsteils
nach § 34 Flächen für überwiegend den Bewohnern die-
nende Anlagen festgelegt und ihre Rechtsverhältnisse
geregelt werden können. Damit wird eine Harmonisie-
rung zu der Änderung des § 55 Abs. 2, die die Möglich-
keit der Vorwegausscheidung von Flächen auch auf den
im Zusammenhang bebauten Ortsteil ausdehnt, erreicht.

5.2.13 Vorzeitige Besitzeinweisung (§ 77 Abs. 1 Satz 1)

Durch die Neufassung des § 77 Abs. 1 Satz 1 wird ver-
deutlicht, dass die Vorschrift ausschließlich im Gel-
tungsbereich eines Bebauungsplans Anwendung findet.

5.3 Vereinfachte Umlegung (§§ 80 bis 84)

Das im Zweiten Abschnitt des Vierten Teils des Ersten
Kapitels des Baugesetzbuchs bisher in den §§ 80 ff.
BauGB a. F. geregelte Grenzregelungsverfahren ist zu ei-
nem vereinfachten Umlegungsverfahren fortentwickelt
worden. Dabei wird dem vergleichsweise geringen Ver-
fahrensaufwand des bisherigen Grenzregelungsrechts ein
größerer Anwendungsbereich gegeben, um den Anforde-

rungen der Praxis im Sinne eines vereinfachten „kleinen“
Umlegungsverfahrens besser gerecht zu werden.

5.3.1 Zweck, Anwendungsbereich, Zuständigkeiten (§ 80)

In § 80 Abs. 1 ist der Anwendungsbereich dahingehend
weiter gefasst worden, dass im Gegensatz zur bisherigen
Grenzregelung nicht nur die Herbeiführung einer ord-
nungsmäßigen Bebauung und die Beseitigung bau-
rechtswidriger Zustände, sondern, wie in der Umlegung,
eine auch unter wirtschaftlichen Gesichtspunkten
zweckmäßige Neuordnung der Grundstücke nach Lage,
Form und Größe ermöglicht werden soll. Hierzu dient
der Verweis auf den neu gefassten § 45. 

Zudem gelten für die vereinfachte Umlegung auch die
Voraussetzungen des § 46 Abs. 1. Demnach muss die
Umlegung zur Verwirklichung eines Bebauungsplans
oder aus Gründen einer geordneten städtebaulichen Ent-
wicklung zur Verwirklichung der innerhalb eines im Zu-
sammenhang bebauten Ortsteils zulässigen Nutzung
nach § 34 erforderlich sein. Einer Anordnung durch die
Gemeinde bei der vereinfachten Umlegung bedarf es
nicht (§ 80 Abs. 2 Satz 2).

Erweitert wurde der Tatbestand des § 80 Abs. 1 BauGB
a. F. auch dahingehend, dass in die vereinfachte Um-
legung nicht nur unmittelbar aneinander grenzende
Grundstücke sondern auch in enger Nachbarschaft 
liegende Grundstücke einbezogen werden können. 

Nach § 80 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 BauGB a. F. konnte eine
Grenzregelung demgegenüber nur dann durchgeführt
werden, wenn die Grundstücke oder Grundstücksteile
„benachbart“ waren (das heißt in enger Auslegung 
unmittelbar aneinander grenzten). 

Die nachfolgende Abbildung veranschaulicht die er-
weiterten Möglichkeiten der vereinfachten Umlegung.
Obwohl es sich bei dem in der Abbildung dargestellten
Beispiel um eine einfach zu vollziehende Bodenord-
nung handelt, reicht es gerade nicht aus, die Grundstü-
cke beziehungsweise Grundstücksteile lediglich zwi-
schen den unmittelbaren Nachbarn auszutauschen. Für
eine sinnvolle Bodennutzung ist es vielmehr erforder-
lich, völlig neue Baugrundstücke zu bilden. Dies wird
nunmehr durch das vereinfachte Umlegungsverfahren
erleichtert.

Wie im bisherigen Recht dürfen auch im Rahmen der
vereinfachten Umlegung die auszutauschenden Grund-
stücke beziehungsweise Grundstücksteile nicht selbst-
ständig bebaubar sein. Durch die Formulierung in § 80
Abs. 1 Satz 2 („auszutauschenden oder einseitig zuzutei-
lenden Grundstücke oder Grundstücksteile“) wird ver-
deutlicht, dass nur die für die Bodenordnung benötigten
Wechselflächen nicht selbstständig bebaubar sein dür-
fen. Demnach kann der Teil eines bebauten Grundstücks,
welcher selbstständig nicht bebaubar ist, als Wechselflä-
che einem anderen Grundstück zugeteilt werden, auch
wenn der beim ursprünglichen Eigentümer verbleibende
Grundstücksteil selbstständig bebaubar ist.
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Der neu eingefügte § 80 Abs. 2 verdeutlicht, dass wie bei
der bisherigen Grenzregelung die Vorschriften des Ersten
Abschnitts nur eingeschränkt anwendbar sind. Damit ist
sichergestellt, dass zusätzliche Anforderungen an das
vereinfachte Umlegungsverfahren nicht gestellt werden. 

Für die Durchführung der vereinfachten Umlegung be-
darf es im Unterschied zur bisherigen Grenzregelung
der Vorgabe von Verteilungsmaßstäben, um die Gleich-
behandlung der Eigentümer zu sichern. In dem neu ein-
gefügten § 80 Abs. 3 Satz 1 wird ein einfach zu handha-
bender Zuteilungsmaßstab geregelt, der den Grundprin-
zipien der Verteilungsmaßstäbe und Zuteilungsgrund-
sätze in der Umlegung gemäß §§ 56 bis 59 (Zuteilung in
gleicher oder gleichwertiger Lage entsprechend dem
Verhältnis der früheren Grundstückswerte) entspricht. 

Wie im bisherigen Grenzregelungsverfahren dürfen
auch im vereinfachten Umlegungsverfahren durch die
Neuordnung bewirkte Grundstückswertminderungen
nur unerheblich sein (vgl. § 80 Abs. 3 Satz 2). Von die-
sen Zuteilungsgrundsätzen darf im Vereinbarungswege
mit Zustimmung der Eigentümer abgewichen werden
(vgl. § 80 Abs. 3 Satz 3, § 56 Abs. 2). 

Die Änderungen in § 80 Abs. 4 und 5 sind lediglich 
redaktioneller Natur infolge der Einführung der neuen
Absätze 2 und 3 sowie der geänderten Bezeichnung als
„Vereinfachte Umlegung“.

5.3.2 Geldleistungen (§ 81)

In § 81 Abs. 1 Satz 1 BauGB a. F. ist hinsichtlich des von
dem Eigentümer zu leistenden Geldausgleichs zwischen
„Wertänderungen der Grundstücke, die durch die

Grenzregelung bewirkt wurden“ und „Wertunterschie-
den ausgetauschter Grundstücksteile“ unterschieden
worden. Mit der Neufassung des § 81 Abs. 1 Satz 1 wird
für die Ausgleichspflicht durch die Grundstückseigentü-
mer in der vereinfachten Umlegung wie in der Umle-
gung (§ 57 Satz 4) ein einheitlicher Maßstab geregelt.
Dieser Maßstab stellt auf sämtliche Vorteile hinsichtlich
der Grundstücke ab, die durch das vereinfachte Umle-
gungsverfahren entstanden sind. Damit werden sowohl
Wertänderungen, die sich infolge der Änderungen des
Bodenwerts, wie auch sonstige Wertzuwächse, die sich
aus der Veränderung des Bestands ergeben, erfasst. 

5.3.3 Beschluss über die vereinfachte Umlegung (§ 82)

In § 82 Abs. 1 Satz 1 wird eine verfahrensrechtliche Er-
gänzung vorgenommen, wonach die Gemeinde den in
§ 82 geregelten Beschluss über die vereinfachte Umle-
gung vor Beschlussfassung mit den Eigentümern zu er-
örtern hat. Dadurch wird dem erweiterten Anwendungs-
bereich der vereinfachten Umlegung gegenüber der
Grenzregelung im Hinblick auf die Beteiligung und In-
formation der Betroffenen Rechnung getragen.

Im neuen § 82 Abs. 2 Satz 2 wird geregelt, dass die Be-
teiligten zusammen mit der Zustellung des ihre Rechte
betreffenden Auszugs aus dem Beschluss gemäß § 82
Abs. 2 Satz 1 darauf hinzuweisen sind, dass der Be-
schluss bei einer zu benennenden Stelle eingesehen wer-
den kann. Dies entspricht der Regelung in § 69 Abs. 1
Satz 2. 

5.3.4 Bekanntmachung und Rechtswirkungen der vereinfach-
ten Umlegung (§ 83)

Die neue Formulierung des § 83 Abs. 3 Satz 2 verdeut-
licht, dass das Grundstück oder der Grundstücksteil nur
dann zum Bestandteil eines anderen Grundstücks wird,
wenn es diesem im Beschluss über die vereinfachte Um-
legung zugeteilt wird. 

6 Besonderes Städtebaurecht

6.1 Änderung der Zuständigkeit für sanierungsrechtli-
che Genehmigungen

Geänderte Vorschriften: § 145 Abs. 1 und 6

6.1.1 Änderung der Zuständigkeit

Im Interesse einer bürgerfreundlichen Praxis erfolgte ei-
ne Zuständigkeitskonzentration des sanierungs- und
bauordnungsrechtlichen Genehmigungsverfahrens. Für
Vorhaben, die die Errichtung, Änderung oder Nutzungs-
änderung von baulichen Anlagen zum Inhalt haben und
für die eine baurechtliche Genehmigung oder an ihrer
Stelle eine Zustimmung erforderlich ist, wird die sanie-
rungsrechtliche Genehmigung durch die Baugenehmi-
gungsbehörde beziehungsweise Bauaufsichtsbehörde
erteilt. Bei der bauaufsichtlichen Entscheidung ist die
Konzentrationswirkung des § 67 Abs. 1 Satz 2 BbgBO



zu beachten. Für das Baugenehmigungsverfahren sind
vom Antragsteller auch die für die sanierungsrechtliche
Beurteilung des Vorhabens erforderlichen Antragsunter-
lagen einzureichen.

a) Hinsichtlich der Genehmigungsfrist beziehungs-
weise Genehmigungsfiktion (§ 145 Abs. 1 in Ver-
bindung mit § 22 Abs. 5 Satz 2 bis 6) ist zu beachten,
dass diese sich nur auf die eingeschlossene sanie-
rungsrechtliche Genehmigung und nicht auf die
Baugenehmigung bezieht.

Im Fall der Zuständigkeitskonzentration nach neuem
Recht gilt, dass die Bauaufsichtsbehörde über den
sanierungsrechtlichen Genehmigungstatbestand in-
nerhalb eines Monats nach Eingang der prüffähigen
Antragsunterlagen im Einvernehmen mit der Ge-
meinde zu entscheiden hat. Die Genehmigung gilt
als erteilt, wenn sie nicht innerhalb der Frist versagt
wird (§ 22 Abs. 5 Satz 2 und 4). Die Genehmigungs-
fiktion als Folge des Verstreichens der Genehmi-
gungsfrist tritt im Fall der Zuständigkeitskonzentra-
tion unabhängig davon ein, ob die Entscheidung
unterblieb, weil die Bauaufsichtsbehörde die Ange-
legenheit noch nicht abschließend bearbeiten konnte
oder weil die Gemeinde ihre Einvernehmenserklä-
rung nicht rechtzeitig abgab. Über die Genehmi-
gungsfiktion hat die Bauaufsichtsbehörde auf Antrag
eines Beteiligten ein Zeugnis auszustellen (§ 22
Abs. 5 Satz 5).

§ 22 Abs. 5 Satz 3 sieht vor, dass die Monatsfrist ver-
längert werden kann, wenn die Prüfung des Antrags
in dieser Zeit nicht abgeschlossen werden kann,
höchstens jedoch um drei Monate. Die Bauauf-
sichtsbehörde (beziehungsweise die Gemeinde bei
nicht vorliegender Zuständigkeitskonzentration) hat
dies dem Antragsteller vor Ablauf der Frist in einem
Zwischenbescheid mitzuteilen. Der Zwischen-
bescheid ist als unselbstständige Verfahrenshand-
lung kein Verwaltungsakt und kann deshalb nicht
selbstständig angefochten werden. Im Falle der Zu-
ständigkeitskonzentration nach neuem Recht kann
von dieser Verlängerungsmöglichkeit bei entspre-
chender Sachlage zum Beispiel zur Klärung des ge-
meindlichen Einvernehmens Gebrauch gemacht
werden. Nach § 22 Abs. 5 Satz 6 gilt das Einverneh-
men der Gemeinde als erteilt, wenn es nicht binnen
zwei Monaten verweigert wird. Der Fristbeginn
richtet sich nach dem Eingang des Ersuchens bei der
Gemeinde. Die abweichende Regelung des § 22
Abs. 5 Satz 6 hat keine Bedeutung für Baugenehmi-
gungsverfahren in Brandenburg, da Bauanträge
nach § 62 Abs. 1 Satz 2 BbgBO bei der Bauauf-
sichtsbehörde einzureichen sind.

Nach dem vorher Gesagten ergibt sich regelmäßig
eine Fristenkollision: Die sanierungsrechtliche Ge-
nehmigung gilt gemäß § 145 Abs. 1 in Verbindung
mit § 22 Abs. 5 Satz 3 als erteilt, wenn sie nicht
innerhalb eines Monats versagt wird. Über die Ge-

nehmigung entscheidet die Bauaufsichtsbehörde im
Einvernehmen mit der Gemeinde. Dafür hat die Ge-
meinde jedoch zwei Monate Zeit (§ 22 Abs. 5
Satz 6). Bei Ausschöpfung dieser Frist durch die Ge-
meinde wäre die sanierungsrechtliche Genehmi-
gung regelmäßig fingiert. Die Bauaufsichtsbehörde
hat hier die Möglichkeit, die Frist zur Bearbeitung
der sanierungsrechtlichen Genehmigung nach § 22
Abs. 5 Satz 3 zu verlängern und sollte dies dem Bau-
antragsteller zusammen mit der Bestätigung des
Eingangs des Bauantrags nach § 63 Abs. 1 BbgBO
mitteilen. Die Genehmigungsfrist darf höchstens
um drei Monate nach Ablauf der Regelfrist von 
einem Monat verlängert werden.

Die Sanierungsgenehmigung ist antragsbedürftig.
Der Baugenehmigungsantrag selbst enthält nicht zu-
gleich, auch nicht konkludent, den Antrag auf die sa-
nierungsrechtliche Genehmigung (BVerwG, Urteil
vom 15. Januar 1982 - 4 C 94.79, BauR 1982, 251).
Wird die Sanierungsgenehmigung nicht beantragt,
können auch nicht die Rechtsfolgen der sanierungs-
rechtlichen Genehmigungsfiktion ausgelöst werden
(§ 145 Abs. 1 Satz 3 in Verbindung mit § 22). Die Mo-
natsfrist nach § 22 Abs. 5 Satz 2 zur Entscheidung
über den sanierungsrechtlichen Genehmigungstatbe-
stand wird nicht in Gang gesetzt. Die Baugenehmi-
gungsbehörde sollte jedoch nach dem Bundesverwal-
tungsgericht den Antragsteller der Baugenehmigung
alsbald auf die Erforderlichkeit der Sanierungsgeneh-
migung und den danach erforderlichen Genehmi-
gungsantrag hinweisen.

b) Die Ersetzung des gemeindlichen Einvernehmens
durch die Bauaufsichtsbehörde sieht das Baugesetz-
buch nicht vor, sie wäre auch im Hinblick auf § 145
Abs. 3 Nr. 1 und die Absätze 4 und 5 im Einzelfall
problematisch. Unter einem Einvernehmen ist die
Zustimmung zu verstehen.

Wird die Genehmigung nach § 145 Abs. 5 versagt,
unter Auflagen, befristet, bedingt erteilt oder vom
Abschluss eines städtebaulichen Vertrages abhängig
gemacht, richtet sich Widerspruch oder Klage gegen
die Bauaufsichtsbehörde. Zuständig für den Wider-
spruchsbescheid ist ebenfalls die Bauaufsichts-
behörde.

c) Durch den Verweis in § 169 Abs. 1 Nr. 3 auf die sa-
nierungsrechtlichen Genehmigungsvorschriften er-
streckt sich diese Änderung auf das Recht der Ent-
wicklungsmaßnahmen.

6.1.2 Auswirkungen auf das grundbuchrechtliche Verfahren
(§ 145 Abs. 6)

In Satz 1 wird § 22 Abs. 6 über die Grundbuchsperre für
entsprechend anwendbar erklärt. Darüber hinaus wird in
Satz 2 zum Beispiel für den Fall einer allgemein erteilten
Genehmigung nach § 144 Abs. 3 beziehungsweise einer
Genehmigungsfreistellung nach § 144 Abs. 4 das für den
Grundbuchvollzug erforderliche Zeugnis geregelt.
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6.2 Wegfall der Bestätigungspflicht für Sanierungs- und
Entwicklungsträger

Geänderte Vorschriften: § 157 Abs. 1, § 158

Das Bestätigungsverfahren für Sanierungs- und Ent-
wicklungsträger durch die Landesbehörden wurde voll-
ständig abgeschafft. Für einmal erteilte Bestätigungen ist
§ 43 Abs. 2 desVerwaltungsverfahrensgesetzes für das
Land Brandenburg (VwVfGBbg) zu beachten. Die Lan-
desbehörden erteilen künftig keine Bestätigungen mehr.

Die materiellen Voraussetzungen der Tätigkeit haben
sich jedoch nicht verändert. Das bedeutet für Kommu-
nen, die sich eines Sanierungs- oder Entwicklungsträ-
gers bedienen wollen, dass sie dessen Eignung vor Ver-
tragsschluss selbst kontrollieren müssen. Darüber hi-
naus sollten sie während der Laufzeit des Vertrages kon-
tinuierlich überprüfen, ob die Voraussetzungen des
§ 158 weiterhin vorliegen. Bei bereits geschlossenen
Vertragsverhältnissen sollten zusätzliche Berichts-
pflichten (zum Beispiel jährliche Vorlage des Prüf-
berichts der Geschäftstätigkeit, Mitteilungen über per-
sonelle Veränderungen der zur Vertretung berufenen
Personen sowie der leitenden Angestellten) vertraglich
vereinbart werden.

6.3 Änderungen im Bereich des Entwicklungsmaßnah-
merechts (§§ 165 bis 171); Wegfall der Genehmi-
gungspflicht für Entwicklungssatzungen 

Geänderte Vorschriften: § 165 Abs. 7 und 8 sowie § 203
Abs. 3 und § 246 Abs. 1 und 1a

Die förmliche Festlegung eines städtebaulichen Ent-
wicklungsbereichs durch Entwicklungssatzung ist künf-
tig bundesrechtlich nicht mehr genehmigungspflichtig.
Hiervon unberührt bleibt eine etwaige rechtliche Über-
prüfung im Rahmen der Kommunalaufsicht oder der
fördernden Stelle bei der Feststellung der Fördervoraus-
setzungen. Im Übrigen können die Länder gemäß § 246
Abs. 1a Satz 1 Halbsatz 1 nunmehr bestimmen, dass
Entwicklungssatzungen vor ihrem Inkrafttreten der hö-
heren Verwaltungsbehörde anzuzeigen sind. Von dieser
Möglichkeit hat jedoch das Land Brandenburg keinen
Gebrauch gemacht.

Bisher war im Rahmen des Genehmigungsverfahrens
von der Gemeinde ein Bericht über die Gründe, die die
förmliche Festlegung des entwicklungsbedürftigen Be-
reichs rechtfertigen, beizufügen. Der Wegfall des Ge-
nehmigungsverfahrens entbindet die Gemeinde nicht
von der Pflicht, in darlegbarer Weise die Gründe zu prü-
fen, die die förmliche Festlegung des entwicklungs-
bedürftigen Bereichs rechtfertigen; vielmehr ist nun-
mehr nach § 165 Abs. 7 Satz 2 eine entsprechende Be-
gründung der Entwicklungssatzung beizufügen.

Da die Genehmigungspflicht entfallen ist, war die Re-
gelung des § 165 Abs. 7 Satz 2 a. F. entbehrlich und auf-
zuheben. Weitere Folgeänderungen ergaben sich für
§ 165 Abs. 8 Satz 1 und 2 sowie für § 203 Abs. 3.

6.4 Verankerung des Stadtumbaus und der Sozialen
Stadt im Baugesetzbuch (§§ 171a bis 171e)

6.4.1 Verhältnis zu anderen städtebaurechtlichen Instrumen-
ten

Mit den Neuregelungen werden für den Stadtumbau und
die Soziale Stadt jeweils eigenständige Regelungen zur
Verfügung gestellt. 

Im Verhältnis zu den geltenden städtebaulichen Vor-
schriften - insbesondere des Besonderen Städtebau-
rechts - ist zu berücksichtigen, dass bereits diese den Ge-
meinden ein planerisches und durchführungsbezogenes
Instrumentarium zur Steuerung der Stadtentwicklung
zur Verfügung stellen. Insoweit zeigt sich jedoch, dass es
dieser Instrumente für Gebiete des Stadtumbaus und der
Sozialen Stadt in vielen Fällen nicht oder nicht in vollem
Umfang bedarf, auch wenn sie im Einzelfall sinnvoll
eingesetzt werden können. 

Für die Bauleitplanung besteht hinsichtlich des Stadt-
umbaus zum Beispiel vielfach kein Planungserfordernis
im Sinne des § 1 Abs. 3. Denn sowohl der Rückbau als
auch die Modernisierung und Sanierung von Gebäuden
verlangen zum Beispiel nicht unbedingt die Änderung
des planungsrechtlichen Zulässigkeitsmaßstabs. Auch
das Sanierungs- beziehungsweise Entwicklungsmaß-
nahmerecht kommt im Rahmen der Aufgaben des Stadt-
umbaus in Betracht. Die Praxis der Städtebauförderung
hat sich dem Bedarf angepasst, den Stadtumbau auch
außerhalb von nach dem Besonderen Städtebaurecht
förmlich festgesetzten Gebieten in solchen Gebieten zu
fördern, die allein durch Beschluss der Gemeindevertre-
tung zu Stadtumbaugebieten erklärt worden sind. 

Grundsätzlich bedarf es weder beim Stadtumbau nach
den §§ 171a ff. noch bei der Sozialen Stadt nach § 171e
eines förmlichen Verfahrens und hoheitlicher Eingriffe,
wie der Verfügungs- und Veränderungssperre nach
§§ 144, 145 oder der Erhebung von Ausgleichsbeiträgen
nach den §§ 153 ff.

6.4.2 Überblick über die Neuregelungen

Die §§ 171a bis 171d enthalten folgende, aufeinander
aufbauende Regelungen:

- Beschreibung der Stadtumbaumaßnahmen als Maß-
nahmen, die sowohl anstelle als auch ergänzend zu
sonstigen Maßnahmen nach dem Baugesetzbuch
(insbesondere Sanierung und Entwicklung) durch-
geführt werden können (§ 171a Abs. 1); 

- Beschreibung der Voraussetzungen sowie der Ziele
von Stadtumbaumaßnahmen (§ 171a Abs. 2 und 3);

- Festlegung eines Stadtumbaugebiets aufgrund eines
Gemeinderatsbeschlusses verbunden mit einem un-
ter Einbeziehung der Beteiligten erstellten städte-
baulichen Entwicklungskonzept (§ 171b);

- Verpflichtung der Gemeinde zur zügigen Durchfüh-
rung (§ 171a Abs. 1) und Betonung der Notwendig-



keit des einvernehmlichen Vorgehens einschließlich
städtebaulicher Verträge („Stadtumbauvertrag“),
zum Beispiel mit den Wohnungsunternehmen
(§ 171c);

- Verknüpfung der Gebietsfestlegung mit den Förder-
bestimmungen der §§ 164a und 164b (§ 171b Abs. 4);

- Ermächtigung der Gemeinden zum Erlass einer Sat-
zung, mit der im Stadtumbaugebiet kontraprodukti-
ve Entwicklungen - wie der Rückbau oder auch die
Modernisierung an falscher Stelle - nach Einzelfall-
prüfung unterbunden werden können (§ 171d).

Ähnlich wird bei der Sozialen Stadt (§ 171e) das Ver-
hältnis zu den sonstigen Instrumenten des Baugesetz-
buchs, die Beschreibung der Voraussetzungen und Maß-
nahmen, die Gebietsfestlegung, die Mitwirkung der Be-
teiligten, die Verknüpfung mit den Förderbestimmungen
einschließlich der Bündelung des Mitteleinsatzes gere-
gelt. 

6.4.3 Die einzelnen Vorschriften zum Stadtumbau

6.4.3.1 Stadtumbaumaßnahmen (§ 171a)

§ 171a mit der Überschrift „Stadtumbaumaßnahmen“
enthält Regelungen über den Zweck, die Aufgabe und
den Anwendungsbereich von Stadtumbaumaßnahmen.

a) In Absatz 1 wird vergleichbar mit dem Sanierungs-
recht (§ 136 Abs. 1) der Charakter von Stadtumbau-
maßnahmen als eine Gesamtmaßnahme, deren ein-
heitliche und zügige Durchführung im öffentlichen
Interesse liegt, festgelegt. Wie im Sanierungsrecht er-
fordert die Durchführung von Stadtumbaumaßnah-
men danach ein qualifiziertes öffentliches Interesse,
das sich aus den jeweiligen Zielen und Zwecken der
Maßnahme (Absätze 2 und 3) ergeben muss. Zum
Anwendungsbereich der Vorschriften wird bestimmt,
dass Stadtumbaumaßnahmen auch anstelle von oder
ergänzend zu sonstigen Maßnahmen nach dem Bau-
gesetzbuch durchgeführt werden können. Dies trägt
den Überschneidungsmöglichkeiten und möglichen
Anwendungserfordernissen weiterer städtebaulicher
Instrumente Rechnung. Es wird zugleich verdeutlicht,
dass auch die alleinige Anwendung der §§ 171a ff.
selbst für den Fall ausreichend sein kann, dass bei-
spielsweise wegen vorhandener städtebaulicher Miss-
stände die Einleitung eines Sanierungsverfahrens
möglich wäre. Die Gemeinde wird so in die Lage ver-
setzt, ausschließlich nach den neuen Vorschriften
über den Stadtumbau vorzugehen, soweit sie dies für
zweckmäßig erachtet, es sich gemäß Absatz 1 um ei-
ne städtebauliche Gesamtmaßnahme handelt, die im
öffentlichen Interesse liegt, und die in Absatz 2 ge-
nannte Zielsetzung es erfordert.

b) Vergleichbar mit § 136 Abs. 2 („städtebauliche
Missstände“) beschreibt Absatz 2 Stadtumbaumaß-
nahmen und deren Zielsetzung im Sinne von Anpas-
sungsmaßnahmen zur Herstellung nachhaltiger
städtebaulicher Strukturen in von erheblichen Funk-

tionsverlusten betroffenen Gebieten (Satz 1). Als ge-
setzliches Beispiel für erhebliche städtebauliche
Funktionsverluste wird ein dauerhaftes Überange-
bot an baulichen Anlagen für bestimmte Nutzungen,
namentlich für Wohnzwecke, genannt (Satz 2). Ih-
nen steht gleich ein dauerhaftes Überangebot an
baulichen Anlagen zum Beispiel für Handel und Ge-
werbe. Mit dieser Zielrichtung wird insbesondere
auch den besonderen Umständen des Stadtumbaus
in den so genannten „Rückbaugebieten“ Rechnung
getragen. Insoweit sind einerseits „Anpassungen“
zur Herstellung nachhaltiger städtebaulicher Struk-
turen ausreichend, andererseits genügt für die An-
wendung der Vorschriften zum Stadtumbau auch,
dass erhebliche städtebauliche Funktionsverluste 
lediglich zu „erwarten“ sind. Dies ist der Fall, wenn
aufgrund von feststellbaren Entwicklungen und aus-
reichend belastbaren Prognosen erhebliche Funk-
tionsverluste zu erwarten sind.

c) Die Ziele und Aufgaben des Stadtumbaus werden in
Absatz 3 beispielhaft konkretisiert. Diese Beispiele
sollen die wesentlichen Handlungserfordernisse be-
schreiben, zum Beispiel dass

1. die Siedlungsstruktur den Erfordernissen der
Entwicklung von Bevölkerung und Wirtschaft
angepasst wird, 

2. die Wohn- und Arbeitsverhältnisse sowie die
Umwelt verbessert werden,

3. innerstädtische Bereiche gestärkt werden,
4. nicht mehr bedarfsgerechte bauliche Anlagen

einer neuen Nutzung zugeführt werden,
5. einer anderen Nutzung nicht zuführbare bauli-

che Anlagen zurückgebaut werden,
6. freigelegte Flächen einer nachhaltigen städte-

baulichen Entwicklung oder einer hiermit ver-
träglichen Zwischennutzung zugeführt werden,

7. innerstädtische Altbaubestände erhalten werden. 

Diese Aufgabenbestimmung stellt keine Ermächti-
gungsnorm dar. Zur hoheitlichen Umsetzung einzel-
ner Maßnahmen ist vielmehr auf die hierfür jeweils
einschlägige Ermächtigungsgrundlage zurückzu-
greifen. Bedarf es zum Beispiel der Umsetzung über
städtebauliche Gebote, sind dementsprechend die
Voraussetzungen nach den §§ 175 ff. zu beachten.

Absatz 3 bestimmt ferner, dass Stadtumbaumaßnah-
men dem Wohl der Allgemeinheit „dienen“ (Satz 1).
Die Vorschrift hat ähnlich wie die Parallel-Regelung
im Sanierungsrecht (§ 136 Abs. 4 Satz 1) lediglich
programmatische Bedeutung. Stadtumbaumaßnah-
men müssen daher nicht etwa - wie bei einer Enteig-
nung - aus Gründen des Wohls der Allgemeinheit
„erforderlich“ sein. Insoweit unterscheiden sich die
Voraussetzungen für die Anwendung des Stadtum-
baurechts auch von der Rechtslage bei der Festle-
gung eines Entwicklungsbereichs, bei dem das All-
gemeinwohlerfordernis wegen seiner enteignungs-
rechtlichen Vorwirkung im Gegensatz zum Sanie-
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rungs- beziehungsweise Stadtumbaurecht ausdrück-
lich geregelt ist (§ 165 Abs. 3 Satz 1 Nr. 2). Der 
gesetzliche Programmsatz über die Allgemeinwohl-
dienlichkeit von Stadtumbaumaßnahmen verdeut-
licht jedoch wie im Sanierungsrecht den hohen 
Stellenwert, den der Gesetzgeber dem Stadtumbau
als einer öffentlichen Aufgabe beimisst, und kann 
damit als gesetzgeberische Wertentscheidung auch
im Zusammenhang mit anderen Auslegungsfragen
von Bedeutung sein.

6.4.3.2 Stadtumbaugebiet, städtebauliches Entwicklungskon-
zept (§ 171b)

§ 171b regelt neben der Gebietsfestlegung für das Stadt-
umbaugebiet die Anforderung an das städtebauliche
Entwicklungskonzept sowie die Anwendung der förder-
rechtlichen Bestimmungen der §§ 164a und 164b. 

a) Absatz 1 bestimmt, dass die Gemeinde das Stadt-
umbaugebiet durch einfachen Beschluss festlegt. In
seinem räumlichen Umfang ist das Gebiet so festzu-
legen, dass sich die Stadtumbaumaßnahmen zweck-
mäßig durchführen lassen. Die Gebietsabgrenzung
ist daher maßgeblich unter Vollziehbarkeitsgesichts-
punkten vorzunehmen. Insoweit bildet vor allem die
Anforderung des § 171a Abs. 1 bezüglich der „ein-
heitlichen und zügigen Durchführung“ einen Maß-
stab. Bei der Auslegung des Merkmals der zügigen
Durchführung kann - wie im Sanierungsrecht - eine
absolute zeitliche Grenze nicht festgelegt werden.
Die Dauer des Verfahrens wird zwangsläufig von
den jeweils zu bewältigenden Problemen abhängig
sein, wobei die neuen Vorschriften weniger ein
förmliches als ein konsensuales Vorgehen bezwe-
cken. Auch bei diesem Ansatz empfiehlt es sich,
nach einer ersten Planungsphase beispielgebende
Maßnahmen zu realisieren. 

b) Im Übrigen soll sich die Gebietskulisse aus dem in
Absatz 2 geregelten städtebaulichen Entwicklungs-
konzept ergeben, in dem die Ziele und Maßnahmen
im Stadtumbaugebiet schriftlich darzustellen sind.
Absatz 2 Satz 1 bezeichnet das von der Gemeinde
aufzustellende städtebauliche Entwicklungskonzept
als „Grundlage“ für den Beschluss über das Stadt-
umbaugebiet. Hieran zeigt sich, dass die Gebiets-
festlegung neben den Anforderungen, die sich aus
§ 171a für den Stadtumbau ergeben, im Wesent-
lichen auch durch die planerischen („konzeptionel-
len“) stadtentwicklungspolitischen Vorstellungen
der Gemeinde bestimmt ist, die in dem städtebauli-
chen Entwicklungskonzept (vergleichbar den Zielen
und Zwecken der Sanierung, § 140 Nr. 3) ihren
Niederschlag finden. 

Die stadtentwicklungspolitischen Erfordernisse und
Vorstellungen der Gemeinde sind letztlich auch der
Maßstab für Umfang und Inhalt des städtebaulichen
Entwicklungskonzepts selbst. Grundsätzlich wird
das städtebauliche Entwicklungskonzept gemeinde-

weit aufzustellen sein. Dies folgt jedenfalls bei klei-
nen und mittleren Gemeinden „aus der Natur der 
Sache“, insbesondere aus der Notwendigkeit, die
stadträumlichen und sonstigen Verflechtungen an-
gemessen zu berücksichtigen. Erforderlich wird da-
mit lediglich die Erfassung der für die jeweilige
Stadtumbaumaßnahme in dem betreffenden Gebiet
und in ihren Auswirkungen sowie in ihrer Bedeu-
tung auf und für das übrige Stadtgebiet bedeutsamen
Aspekte des Stadtumbaus, wie zum Beispiel die
Auslastung der vorhandenen Infrastruktur. Vor 
allem bei begrenzten Maßnahmen sind daher in der 
Regel nur entsprechend geringe Anforderungen an
das Entwicklungskonzept zu stellen. 

Die sich in der Praxis regelmäßig ergebende Notwen-
digkeit, das städtebauliche Entwicklungskonzept im
Laufe der Zeit fortzuschreiben und anzupassen, ist im
Gesetz nicht ausdrücklich geregelt. Einer solchen Re-
gelung bedarf es hier jedoch ebenso wenig, wie es im
Sanierungsrecht einer Regelung über die Fortschrei-
bung der Ziele und Zwecke der Sanierung (das Sanie-
rungskonzept) bedürfte. Als materielle Anforderung
an das städtebauliche Entwicklungskonzept ist
schließlich die Beachtung des Abwägungsgebots ge-
regelt, wobei Inhalt und Umfang der Abwägungs-
pflicht sich unter Berücksichtigung der planerischen
Gestaltungsfreiheit der Kommune sowie des infor-
mellen Charakters des Stadtentwicklungskonzepts
nur situationsangepasst bestimmen lassen. Dabei
schränkt der informelle Charakter des städtebaulichen
Entwicklungskonzepts, das heißt das Fehlen einer un-
mittelbaren Rechtswirkung seiner Inhalte gegenüber
Dritten, die Reichweite des Abwägungsgebots, zum
Beispiel im Vergleich zu den bodenrechtlich unmittel-
bar verbindlichen Festsetzungen eines Bebauungs-
plans, entsprechend ein. Dies kann insbesondere, un-
ter Beachtung der rechtsstaatlichen Grenzen, vor allem
des Diskriminierungsverbots, die Abwägungsbedürf-
tigkeit privater Belange betreffen.

Die Zuständigkeit für das städtebauliche Entwick-
lungskonzept liegt bei der Gemeinde beziehungs-
weise der Gemeindeverwaltung. 

c) Verfahrensmäßig ist für die Vorbereitung und Durch-
führung der Stadtumbaumaßnahmen in Absatz 3 die
Betroffenenbeteiligung durch den Verweis auf § 137
und die Beteiligung öffentlicher Aufgabenträger
durch den Verweis auf § 139 vorgeschrieben. Diese
Beteiligungspflichten erfassen auch die Aufstellung
des städtebaulichen Entwicklungskonzepts.

Der Kreis der zu Beteiligenden richtet sich jeweils
nach der Betroffenheit der Bürger (§ 137) bezie-
hungsweise danach, inwieweit die Träger öffent-
licher Belange (§ 139) berührt sein können. Als
Maßstab für den Umfang der Beteiligung sind die
beabsichtigten Ziele und Maßnahmen im Stadt-
umbaugebiet heranzuziehen.
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d) Nach Absatz 4 sind die §§ 164a und 164b im Stadt-
umbaugebiet entsprechend anzuwenden. Damit
wird die bisherige Praxis der Städtebauförderung
nahtlos weitergeführt.

6.4.3.3 Stadtumbauvertrag (§ 171c)

Die gesetzliche Regelung über den Stadtumbauvertrag
folgt der Erkenntnis aus der Praxis des Stadtumbaus,
dass vertragliche Lösungen zur Bewältigung des Stadt-
umbaus - insbesondere hinsichtlich des erforderlichen
Rückbaus - regelmäßig vorzuziehen sind. In Satz 1 wird
dementsprechend herausgestellt, dass die Gemeinde zur
Umsetzung ihres städtebaulichen Entwicklungskon-
zepts die Möglichkeiten nutzen soll, soweit erforderlich,
Stadtumbaumaßnahmen auf der Grundlage von städte-
baulichen Verträgen im Sinne des § 11 insbesondere mit
den beteiligten Eigentümern durchzuführen. Als Ver-
tragsgegenstände werden dann in Satz 2 der Vorschrift
„insbesondere“ die Durchführung des Rückbaus, der
Verzicht auf die Geltendmachung von Planungsschäden
sowie der Ausgleich von Lasten zwischen den beteilig-
ten Eigentümern genannt. Durch die „Soll“-Vorschrift
wird die Gemeinde somit verpflichtet, soweit erforder-
lich und nicht besondere Umstände vorliegen, die gege-
benen Möglichkeiten zu städtebaulichen Verträgen zu
nutzen. Auch wenn damit kein Kontrahierungszwang
verbunden ist, hat die Gemeinde folglich die Möglich-
keiten vertraglicher Regelungen mit den potenziell Be-
teiligten auszuloten (zum Beispiel anlässlich der Betei-
ligung der Betroffenen im Rahmen der Aufstellung des
städtebaulichen Entwicklungskonzepts) und im Rah-
men des Zumutbaren auch zu nutzen. Hierbei wird sich
die Zumutbarkeit insbesondere nach der Eignung des je-
weils vorgeschlagenen vertraglichen Regelungsinhalts
zur Verwirklichung des dem Stadtumbau insgesamt zu-
grunde liegenden Konzepts beurteilen. 

Die beispielhaft genannten Regelungsgegenstände des
Stadtumbauvertrags, die insbesondere auch durch § 11
Abs. 1 Satz 2 Nr. 1 bis 3 ergänzt werden, berücksichti-
gen einige spezifische Probleme beim Stadtumbau und
sind deshalb ausdrücklich aufgeführt. Dabei dient ihre
Aufzählung auch der Verdeutlichung, dass die genann-
ten vertraglichen Regelungen grundsätzlich von Rechts
wegen nicht zu beanstanden sind, und soll so Rechts-
sicherheit für entsprechende Vereinbarungen schaffen.
Für den Gesetzgeber wegen ihres rechtsstaatlichen Ge-
halts indessen grundsätzlich nicht ausräumbare Schran-
ken vertraglicher Gestaltung ergeben sich freilich aus
den ergänzend anwendbaren Vorschriften des § 11
Abs. 2, wonach auch für Stadtumbauverträge das Ange-
messenheitsgebot und das Koppelungsverbot zu beach-
ten sind. Insoweit gelten also die allgemeinen Grundsät-
ze für öffentlich-rechtliche Verträge. Insbesondere hin-
sichtlich der Beurteilung der Angemessenheit wird es
indes hilfreich sein, dass bereits das städtebauliche Ent-
wicklungskonzept, beziehungsweise die darin konkreti-
sierten Maßnahmen, zu dessen Umsetzung der Vertrag
dienen soll, nach § 171b Abs. 2 Satz 3 dem Gebot ge-
rechter Abwägung unterliegt. Aus dem Angemessen-

heitsgebot ergeben sich somit keine weitergehenden An-
forderungen bezogen auf die in diesem Sinne abwä-
gungsgerechten Stadtumbaumaßnahmen selbst - wie
zum Beispiel der Rückbau bestimmter Gebäude - auch
soweit diese Gegenstand vertraglicher Regelungen sind. 

6.4.3.4 Sicherung von Durchführungsmaßnahmen (§ 171d)

§ 171d enthält die Ermächtigung für die Gemeinden
zum Erlass einer Satzung über die Sicherung von
Durchführungsmaßnahmen des Stadtumbaus. Absatz 1
enthält eine der Umstrukturierungssatzung (vgl. § 172
Abs. 1 Satz 1 Nr. 3) vergleichbare Regelung, die als Sat-
zungszweck neben der sozialverträglichen Durchfüh-
rung generell die Sicherung von Stadtumbaumaßnah-
men bezeichnet. Mit der Satzung werden die sogleich
unter Buchstabe a näher erläuterten Vorhaben einer Ge-
nehmigungspflicht unterzogen. Absatz 3 sieht eine Ver-
sagungsmöglichkeit für die Genehmigung vor, um einen
den städtebaulichen und sozialen Belangen Rechnung
tragenden Ablauf der Stadtumbaumaßnahme aufgrund
des städtebaulichen Entwicklungskonzepts oder eines
Sozialplans zu sichern. 

a) Hinsichtlich der Gebietskulisse der Satzung gilt
nach Absatz 1, dass das Satzungsgebiet ein nach
§ 171b Abs. 1 festgelegtes Stadtumbaugebiet oder
Teile davon umfassen kann. Macht die Gemeinde
hiervon Gebrauch, weil sie ein entsprechendes Si-
cherungserfordernis für gegeben hält, sollen die in
§ 14 Abs. 1 bezeichneten Vorhaben und sonstigen
Maßnahmen der Genehmigung bedürfen. Damit
können Vorhaben im Sinne des § 29, die Beseitigung
baulicher Anlagen und auch sonstige erhebliche
oder wesentlich wertsteigernde Veränderungen von
Grundstücken und baulichen Anlagen der Genehmi-
gungspflicht unterworfen werden. Sinn der Vor-
schrift ist es, ein Steuerungsinstrument hinsichtlich
der genannten Maßnahmen zur Verfügung zu stel-
len. Dies betrifft beispielsweise Investitionen an fal-
scher Stelle oder auch die Beseitigung von bau-
lichen Anlagen, soweit diese mit dem städtebau-
lichen Entwicklungskonzept oder einem Sozialplan
(zurzeit) nicht vereinbar sind. Bezweckt ist also eine
„Ablaufsicherung“. Eine zeitliche Befristung des
Genehmigungsvorbehalts ist gesetzlich, wie auch
im Recht der Erhaltungssatzung, nicht geregelt. Ei-
ne Befristung ist hingegen durch den Verweis auf
§ 15 Abs. 1 in den Fällen des § 171d Abs. 2 vorge-
sehen, wonach Baugesuche bis zu zwölf Monaten
zurückgestellt werden können, wenn der Beschluss
über die Aufstellung der Satzung nach § 171d Abs. 1
gefasst ist.

Mit der Satzung nach § 171d Abs. 1 wird nur ein Ge-
nehmigungsvorbehalt eingeführt und es erfolgt
noch keine konkrete Entscheidung über die Zuläs-
sigkeit oder Unzulässigkeit einzelner Maßnahmen.
Wie bei der Erhaltungssatzung besteht daher bei der
Satzung nach § 171d eine entsprechend einge-
schränkte Abwägungspflicht. Die Entscheidung
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beim Satzungserlass bezieht sich daher nur auf die
Berücksichtigung und Gewichtung der städtebau-
lichen und sozialen Belange. Die Berücksichtigung
der konkret betroffenen Eigentümerinteressen er-
folgt im Rahmen des Genehmigungsverfahrens. 

b) Für das Genehmigungsverfahren selbst ist in Ab-
satz 3 geregelt, dass die Genehmigung nur aus den
oben bereits genannten städtebaulichen oder sozial-
planerischen Gründen versagt werden darf. Damit
besteht ein Rechtsanspruch auf Erteilung der Ge-
nehmigung, wenn solche Belange der beantragten
Maßnahme nicht entgegenstehen. Die Genehmi-
gung ist nach Absatz 3 Satz 2 ferner zu erteilen,
wenn auch unter Berücksichtigung des Allgemein-
wohls ein Absehen von dem Vorhaben oder der
Maßnahme wirtschaftlich nicht zumutbar ist. Diese
Vorschrift entspricht § 172 Abs. 4 Satz 2. 

c) Zur Erleichterung der Durchführung von Stadt-
umbaumaßnahmen beziehungsweise deren Siche-
rung ist weiter vorgesehen, dass in den Satzungsge-
bieten nach § 171d die Auskunftspflicht nach § 138
Anwendung findet (Absatz 4). Zusätzlich wird in
Absatz 4 auf die Vorschriften über das Geneh-
migungsverfahren, den Übernahmeanspruch und
die Ausnahmen gemäß §§ 173 und 174 verwiesen. 

d) Schließlich ist im Zusammenhang mit der Satzung
nach § 171d auf weitere Ergänzungen des Baugesetz-
buchs hinzuweisen, die ebenfalls der Ablauf-
sicherung dienen beziehungsweise auch nur Folgeän-
derungen darstellen. Dies betrifft die Einbeziehung
der Satzung nach § 171d in das Allgemeine Vorkaufs-
recht (§ 24 Abs. 1 Satz 1 Nr. 4), die Enteignungszwe-
cke (§ 85 Abs. 1 Nr. 7) und den Katalog der Ord-
nungswidrigkeiten (§ 213 Abs. 1 Nr. 4). Damit soll
jeweils auch in diesen Beziehungen der neue Sat-
zungstyp mit der Erhaltungssatzung (beziehungs-
weise Umstrukturierungssatzung) harmonisiert wer-
den. Als Folgeänderung wird in § 180 der Stadtumbau
als eine Maßnahme aufgeführt, die zu einer Pflicht
zur Aufstellung eines Sozialplans führen kann.

6.4.4 Die Vorschriften zur Sozialen Stadt (§ 171e)

Mit § 171e ist bezweckt, die Programmziele des im Jah-
re 1999 eingeleiteten Bund-Länder-Programms Soziale
Stadt wirkungsvoll zu unterstützen und dabei insbeson-
dere geeignete Beteiligungs- und vor allem Mitwir-
kungsmöglichkeiten zu verankern und die Bündelung
des Mitteleinsatzes zu verbessern. In § 171e werden die-
se Zwecke mit einer gesetzlichen Formulierung des An-
wendungsbereichs sowie des Gebietsbezuges in das be-
sondere Städtebaurecht integriert und somit ihr boden-
rechtlicher Bezug verdeutlicht. 

a) Absatz 1 beschreibt dementsprechend die Maßnah-
men der Sozialen Stadt als städtebauliche Gesamt-
maßnahme, für die ein qualifiziertes öffentliches
Interesse („deren einheitliche und zügige Durchfüh-
rung im öffentlichen Interesse liegen“) vorliegen

muss, das sich insbesondere aus den weiteren Kon-
kretisierungen der Ziele und Zwecke in Absatz 2 er-
geben kann. Auch die Maßnahmen der Sozialen
Stadt können anstelle oder ergänzend zu sonstigen
Maßnahmen nach dem Baugesetzbuch durchgeführt
werden.

b) In Absatz 2 Satz 1 werden die Maßnahmen als städ-
tebauliche Maßnahmen zur Stabilisierung und Auf-
wertung von durch soziale Missstände benachteilig-
ten Gebieten („Ortsteile oder andere Teile des Ge-
meindegebiets“), in denen ein besonderer Entwick-
lungsbedarf besteht, definiert. Absatz 2 Satz 2 be-
schreibt die gebietsbezogenen sozialen Missstände
im Sinne einer erheblichen Benachteiligung des 
Gebiets aufgrund der Zusammensetzung und wirt-
schaftlichen Situation der darin lebenden und arbei-
tenden Menschen. Insofern wird bewusst eine Stig-
matisierung der Gebiete durch negativ besetzte 
Begriffe vermieden. Soziale Missstände können 
angenommen werden, wenn das betreffende Gebiet
zum Beispiel durch hohe Arbeitslosigkeit, wirt-
schaftliche Probleme, Integrationsdefizite und Ver-
nachlässigung der Bausubstanz sowie der öffent-
lichen Räume betroffen ist. In solchen Gebieten
wird in der Regel auch der von Absatz 2 geforderte
besondere Entwicklungsbedarf vorliegen, der in
Satz 3 im Sinne einer Regelvermutung „insbesonde-
re“ für den Fall angenommen wird, dass es sich um
benachteiligte innerstädtische oder innenstadtnahe
gelegene Gebiete oder verdichtete Wohn- und
Mischgebiete handelt, in denen es einer aufeinander
abgestimmten Bündelung von investiven und sonsti-
gen (nicht-investiven) Maßnahmen bedarf.

c) Die erforderliche Gebietsfestlegung einschließlich
ihrer planerisch-konzeptionellen Grundlage ist in
den Absätzen 3 und 4 geregelt. Auch die Gebiete der
Sozialen Stadt sind danach räumlich so festzulegen,
dass sich die Maßnahmen zweckmäßig durchführen
lassen (Absatz 3 Satz 2). Das Entwicklungskonzept
hat die Ziele und Maßnahmen schriftlich darzustel-
len (zu den fachlichen Zielen und Maßnahmen vgl.
ARGEBAU: Leitfaden zur Ausgestaltung der Ge-
meinschaftsinitiative Soziale Stadt, Fassung vom
1. März 2000, http://www.sozialestadt.de/veroef-
fentlichungen/arbeitspapiere). Ferner ist die Beteili-
gung der Betroffenen (§ 137) und der öffentlichen
Aufgabenträger (§ 139) vorgesehen. 

Gesetzlich vorformuliertes Ziel für die Entwick-
lungskonzepte sind insbesondere Maßnahmen, die
der Verbesserung der Wohn- und Arbeitsverhältnisse
sowie der Schaffung und Erhaltung sozial stabiler Be-
wohnerstrukturen dienen (Absatz 4 Satz 2). Ähnlich
der Neufassung des § 1 Abs. 6 Nr. 2  trägt das Ziel der
Erhaltung sozial stabiler Bewohnerstrukturen dem
Umstand Rechnung, dass letztendlich unabhängig
von der Frage der Zusammensetzung der Wohnbevöl-
kerung im Ergebnis ausgewogene und konfliktarme
Wohnverhältnisse anzustreben sind.
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d) Hinsichtlich der Erstellung des Entwicklungskon-
zepts einschließlich seiner Umsetzung verpflichten
Absatz 4 Satz 1 sowie Absatz 5 die Gemeinde, die
aktive Mitwirkung der Beteiligten durch Beratung
und Unterstützung zu fördern. Im Gesetz wird hier-
zu ausdrücklich die Einrichtung einer gemeinsamen
Koordinierungsstelle (etwa im Sinne eines „Quar-
tiersmanagements“) genannt. Nach der Intention
des Gesetzes sollen auch bei der Sozialen Stadt ins-
besondere städtebauliche Verträge zum Einsatz ge-
bracht werden, die ein partnerschaftliches, konsen-
suales Vorgehen unter Einschluss der sonstigen
Maßnahmenträger (etwa Organisationen der Wohl-
fahrtspflege und Jugendhilfe, staatliche und kirchli-
che Stellen usw.) sicherstellen. Auch auf diesem We-
ge soll die für die Gebiete der Sozialen Stadt insge-
samt angestrebte Bündelung von Maßnahmen und
Finanzierungsmitteln erreicht werden. Hierzu ent-
hält Absatz 6 weitere Regelungen. Danach sind in
den Gebieten der Sozialen Stadt die förderrecht-
lichen Bestimmungen der §§ 164a und 164b ent-
sprechend anzuwenden. Vor allem wird durch den
Verweis auf Absatz 2 Satz 3 hervorgehoben, dass
§ 164a Abs. 1 Satz 2 über den Einsatz von Finanzie-
rungs- und Fördermitteln auf anderer gesetzlicher
Grundlage in den Gebieten der Sozialen Stadt ins-
besondere auch auf die sonstigen (nicht-investiven)
Maßnahmen anzuwenden ist.

6.5 Sonstige und redaktionelle Änderungen

6.5.1 Beteiligung und Mitwirkung öffentlicher Aufgabenträger 

Geänderte Vorschriften: § 139 Abs. 2 - Ergänzung um
Verweis auf Verfahrensvorschriften des § 4 Abs. 2 und
des § 4a Abs. 1 bis 4 und 6

Als Folge der Änderungen zur Öffentlichkeits- und Be-
hördenbeteiligung in § 4 Abs. 2 und § 4a Abs. 1 bis 4
und 6 ist § 139 Abs. 2 entsprechend angepasst worden
und verweist nunmehr auf die neuen Regelungen.

6.5.2 Genehmigungspflichtige Vorhaben und Rechtsvorgänge 

Geänderte Vorschrift: § 144 Abs. 4 Nr. 3 

Die Änderung in § 144 Abs. 4 Nr. 3 übernimmt die Klar-
stellung, die § 14 Abs. 3 zum Umfang des Vertrauens-
schutzes bei der Veränderungssperre vornimmt. Nach
§ 14 Abs. 3 wird Bestandsschutz unabhängig vom Be-
ginn des Vorhabens gewährt, was auch für Vorhaben in
förmlich festgelegten Sanierungsgebieten gilt. 

6.5.3 Bemessung von Ausgleichsbeträgen 

Geänderte Vorschrift: § 153 Abs. 2 

Wenn in einem förmlich festgelegten Sanierungsgebiet
der Eigentümer seinen Beitrag zur Finanzierung der Sa-
nierungskosten durch den Ausgleichsbetrag - sei es
durch eine Vereinbarung nach § 154 Abs. 3 Satz 2 oder
durch vorzeitige Festsetzung nach § 154 Abs. 3 Satz 3 -
bereits geleistet hat, stellt der neue § 154 Abs. 2 Satz 2

klar, dass bei einer anschließenden rechtsgeschäftlichen
Veräußerung von Grundstücken oder Erbbaurechten be-
ziehungsweise deren Bestellung keine Preisprüfung im
Sinne von § 153 Abs. 1 mehr nötig ist. Nach Entrichtung
des Ausgleichsbetrages können diese Rechtsgeschäfte
nämlich die Durchführung der Sanierung nicht mehr 
erschweren.

6.5.4 Erfüllung der Aufgaben als Sanierungsträger 

Geänderte Vorschrift: § 159 Abs. 2

Bislang stellte § 159 Abs. 2 Satz 2 BauGB a. F. klar, dass
Verträge über die Aufgabenübertragung auf Sanierungs-
träger nicht der Form des § 313 des Bürgerlichen Ge-
setzbuches (BGB) bedurften. Inhaltlich hat sich durch
die neue Bezugnahme auf § 311b BGB hieran nichts ge-
ändert. Durch das am 1. Januar 2002 in Kraft getretene
Schuldrechtsmodernisierungsgesetz wurde die Rege-
lung des alten § 313 BGB in den neuen § 311b BGB
übernommen.

6.5.5 Erhaltungssatzung 

Geänderte Vorschriften: § 172 Abs. 1 Satz 6 - Redaktio-
nelle Anpassung an das Wohnungseigentumsgesetz

Die Änderung übernimmt die geänderten Begriffe aus
dem Wohnungseigentumsgesetz (WEG). 

Die Landesregierungen werden nach § 172 Abs. 1 Satz 4
ermächtigt, die Begründung von Wohnungseigentum
oder Teileigentum (§ 1 WEG) von Gebäuden, die ganz
oder teilweise dazu bestimmt sind, Wohnzwecken zu
dienen, einer Genehmigungspflicht zu unterziehen.
Brandenburg hat von dieser Ermächtigung keinen Ge-
brauch gemacht. Bei Anwendung dieser Länderermäch-
tigung würde jedoch gemäß § 172 Abs. 1 Satz 6 der neu
gefasste § 22 Abs. 2 Satz 3 und 4, Abs. 6 und 8 zu be-
achten sein. Das Grundbuchamt wird danach von der
Gemeinde über den räumlichen Anwendungsbereich der
Satzung unterrichtet, was die Praxis für die Grundbuch-
ämter erleichtert.

6.5.6 Verkehrswert 

Geänderte Vorschrift: § 194 - Ergänzung um das Wort
„Marktwert“

Die Ergänzung der Überschrift dient der Klarstellung,
dass es keinen Bedeutungsunterschied zwischen den
Begriffen Verkehrswert und Marktwert, der insbesonde-
re bei Gemeinschaftsrechtsakten (vgl. Richtlinie
91/674/EWG des Rates vom 19. Dezember 1991, ABl.
EG Nr. L 374 S. 7; Mitteilung der Kommission, ABl. EG
Nr. C 209 S. 3) vorrangig gebraucht wird, gibt.

6.5.7 Kaufpreissammlung 

Geänderte Vorschrift: § 195 - Redaktionelle Folgeände-
rung der geänderten Umlegungsvorschriften

Nunmehr wird die neue Bezeichnung des Beschlusses
über eine vereinfachte Umlegung verwendet.
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7 Planerhaltung

7.1 Beachtlichkeit der Verletzung von Vorschriften über
die Aufstellung des Flächennutzungsplans und der
Satzungen (§ 214 Abs. 1 bis 3)

§ 214 Abs. 1 Satz 1 enthält einen abschließenden Kata-
log derjenigen Verfahrens- und Formvorschriften, deren
Verletzung für die Rechtswirksamkeit des Flächennut-
zungsplans und der Satzungen nach dem Baugesetzbuch
beachtlich ist:

- Nach der neuen Nummer 1 des § 214 Abs. 1 Satz 1
liegt ein grundsätzlich beachtlicher Verfahrensfeh-
ler vor, wenn entgegen § 2 Abs. 3 die von der Pla-
nung berührten Belange nicht zutreffend ermittelt
oder bewertet worden sind, die der Gemeinde be-
kannt waren oder hätten bekannt sein müssen. Sol-
che Fehler, die bislang als Mängel im Abwägungs-
vorgang behandelt wurden, liegen vor, wenn die von
der Planung berührten Belange entweder überhaupt
nicht oder nicht zutreffend ermittelt oder bewertet
worden sind, obwohl sie nach Lage der Dinge hätten
ermittelt und bewertet werden müssen, oder wenn
die Bedeutung der ermittelten Belange verkannt
worden ist. Solche Fehler können nicht mehr als
Mängel der Abwägung geltend gemacht werden
(§ 214 Abs. 3 Satz 2 Halbsatz 1).

- Die Nummer 2 des § 214 Abs. 1 Satz 1 entspricht im
Wesentlichen der bisherigen Nummer 1 und benennt
diejenigen Vorschriften über die Öffentlichkeits-
und Behördenbeteiligung, deren Verletzung grund-
sätzlich beachtlich ist.

- Die Nummer 3 des § 214 Abs. 1 Satz 1 entspricht im
Wesentlichen der bisherigen Nummer 2 und zählt
diejenigen Vorschriften über die Begründung des
Flächennutzungsplans und der Satzungen sowie ih-
rer Entwürfe auf, deren Verletzung grundsätzlich
beachtlich ist.

- Nummer 4 entspricht der bisherigen Nummer 3 des
§ 214 Abs. 1 Satz 1 und enthält essentielle Gel-
tungsvoraussetzungen für den Flächennutzungsplan
und die Satzungen, deren Fehlen für die Rechts-
wirksamkeit des Flächennutzungsplans oder der
Satzung immer beachtlich ist, da ohne ihr Vorliegen
der Flächennutzungsplan oder die Satzung über-
haupt nicht zustande kommt.

Werden andere als die in § 214 Abs. 1 Satz 1 genannten
Verfahrens- und Formvorschriften über die Aufstellung
des Flächennutzungsplans und der Satzungen nicht ein-
gehalten, hat dies von vornherein keinen Einfluss auf die
Rechtswirksamkeit des Flächennutzungsplans und der
Satzungen. Außerdem enthält § 214 Abs. 1 Satz 1 weite-
re, so genannte interne Unbeachtlichkeitsregeln, wo-
nach eine Verletzung der in den Nummern 1 bis 3 ge-
nannten Vorschriften nicht generell, sondern nur unter
bestimmten Voraussetzungen beachtlich ist. Danach

sind insbesondere folgende Verfahrens- und Formfehler
unbeachtlich:

- Ein von der Planung berührter Belang ist in für die
Planungsentscheidung nur unwesentlichen Punkten
nicht zutreffend ermittelt oder bewertet worden
(§ 214 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1).

- Ein nicht zutreffend ermittelter oder bewerteter Be-
lang hat das Ergebnis des Verfahrens nicht beein-
flusst oder die nicht zutreffende Ermittlung oder Be-
wertung eines Belangs ist als Mangel nicht offen-
sichtlich (§ 214 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1).

Hinweis: Der Regelung des § 214 Abs. 3 Satz 2
Halbsatz 2 zur Erheblichkeit bestimmter Mängel im
Abwägungsvorgang kommt nur noch ergänzende
Bedeutung zu; sie soll lediglich sicherstellen, dass,
auch soweit die Begriffe der Ermittlung und Bewer-
tung - etwa auch bei einengender Auslegung - nicht
alle Anforderungen an das Abwägungsgebot erfas-
sen, die durch den bisherigen § 214 Abs. 3 Satz 2 er-
reichte Bestandskraft der Flächennutzungspläne und
Satzungen erhalten bleibt.

- Einzelne Personen, Behörden oder sonstige Träger
öffentlicher Belange wurden nicht beteiligt und die
entsprechenden Belange waren unerheblich oder
sind in der Entscheidung berücksichtigt worden
(§ 214 Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 Halbsatz 2).

- Bei der öffentlichen Bekanntmachung nach § 3
Abs. 2 fehlen nur einzelne Angaben dazu, welche
Arten umweltbezogener Informationen verfügbar
sind (§ 214 Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 Halbsatz 2).

- Im vereinfachten Verfahren nach § 13 wurde die An-
gabe nach § 13 Abs. 3 Satz 2 darüber, dass von einer
Umweltprüfung abgesehen wird, unterlassen (§ 214
Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 Halbsatz 1 und 2).

- Die Voraussetzungen für die Durchführung der Be-
teiligung nach den Vorschriften des § 4a Abs. 3
Satz 4 oder des § 13 wurden verkannt (§ 214 Abs. 1
Satz 1 Nr. 2 Halbsatz 2).

- Die Begründung des Flächennutzungsplans oder der
Satzung oder ihres Entwurfs - mit Ausnahme des
Umweltberichts - ist unvollständig (§ 214 Abs. 1
Satz 1 Nr. 3 Halbsatz 2) oder der Umweltbericht als
gesonderter Teil der Begründung ist nur in unwe-
sentlichen Punkten unvollständig (§ 214 Abs. 1
Satz 1 Nr. 3 Halbsatz 3). Anhaltspunkte für unwe-
sentliche Unvollständigkeiten des Umweltberichts
liegen zum Beispiel insbesondere vor, wenn der
Umweltbericht zwar nicht ausdrücklich die in den
Nummern 1 und 3 Buchstabe a und c der Anlage ge-
nannten Anforderungen enthält, die Begründung
des Flächennutzungsplans oder der Satzung oder ihr
Entwurf aber an anderer Stelle diesbezüglich vor-
liegt (diese Angaben sind im Allgemeinen ohnehin
Bestandteil der Begründung eines Flächennut-
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zungsplans oder einer Satzung oder ihres Entwurfs).
Eine wesentliche und daher beachtliche Unvollstän-
digkeit des Umweltberichts liegt hingegen vor, wenn
die Angaben über die geplanten Maßnahmen zur
Überwachung der erheblichen Auswirkungen der
Durchführung des Bauleitplans auf die Umwelt
nach Nummer 3 Buchstabe b der Anlage zu § 2
Abs. 4 und § 2a fehlen.

Zu den in § 214 Abs. 1 Satz 1 nicht genannten und daher
von vornherein unbeachtlichen Verfahrens- und Form-
fehlern gehören insbesondere:

- Fehler bei der Festlegung des Umfangs und Detail-
lierungsgrades der Ermittlung und Bewertung der
Belange des Umweltschutzes durch die Gemeinde
nach § 2 Abs. 4 Satz 2. 

- Fehler bei der Durchführung der frühzeitigen Öf-
fentlichkeits- und Behördenbeteiligung nach § 3
Abs. 1 und § 4 Abs. 1.

Darüber hinaus stehen folgende Fehler nicht im Zu-
sammenhang mit dem Zustandekommen eines Bauleit-
plans und sind infolgedessen auch nicht in § 214 ge-
nannt und daher für die Rechtswirksamkeit des Bauleit-
plans unbeachtlich:

- Fehler in der zusammenfassenden Erklärung nach
§ 6 Abs. 5 und § 10 Abs. 4.

- Fehler bei der Überwachung der erheblichen Aus-
wirkungen der Durchführung des Bauleitplans auf
die Umwelt nach § 4c.

Unbeachtlich für die Rechtswirksamkeit der Bauleitplä-
ne sind des Weiteren - wie nach bisheriger Rechtslage -
die in § 214 Abs. 2 genannten Verletzungen der Vor-
schriften über das Verhältnis des Bebauungsplans und
des Flächennutzungsplans.

7.2 Ergänzendes Verfahren (§ 214 Abs. 4)

Mit der Regelung des ergänzenden Verfahrens in § 214
Abs. 4 sind keine grundsätzlichen inhaltlichen Ände-
rungen gegenüber der bisherigen Regelung in § 215a
verbunden. In einem ergänzenden Verfahren können wie
bisher Mängel des Flächennutzungsplans oder der Sat-
zung behoben werden.

Eine Neuregelung enthält § 214 Abs. 4 insofern, als der
Flächennutzungsplan oder die Satzung nicht mehr nur
bei Verstößen gegen Verfahrens- oder Formvorschriften
im Sinne des § 214 Abs. 1 oder nach Landesrecht rück-
wirkend in Kraft gesetzt werden können. Die Rückwir-
kung darf allerdings nur bis zu dem Zeitpunkt zurückrei-
chen, in dem der Flächennutzungsplan oder die Satzung
- hätte er oder sie nicht an Fehlern gelitten - frühestens
hätte in Kraft treten können, also auf das Datum der ers-
ten (vermeintlich wirksamen) Bekanntmachung.

Die Gemeinde hat zu entscheiden, ob der Fehler rück-
wirkend behoben werden kann. Eine rückwirkende In-

kraftsetzung des Flächennutzungsplans oder der Sat-
zung kann zum Beispiel in Betracht kommen, wenn das
Vertrauen des Bürgers in die Unwirksamkeit des ungül-
tigen Plans oder der ungültigen Norm nicht schutzwür-
dig ist. Dies gilt vor allem - wie schon nach bisherigem
Recht - bei der Berichtigung formeller Fehler. Nach der
neuen Rechtslage kann die Gemeinde nach den genann-
ten Grundsätzen auch materiell-rechtliche Mängel des
Flächennutzungsplans oder der Satzung rückwirkend
beheben.

7.3 Frist für die Geltendmachung der Verletzung von
Vorschriften (§ 215)

Bestimmte Fehler, die für die Rechtswirksamkeit der
Pläne und Satzungen nicht schon von vornherein nach
§ 214 unbeachtlich sind, müssen innerhalb von zwei Jah-
ren seit Bekanntmachung des Flächennutzungsplans
oder der Satzung schriftlich gegenüber der Gemeinde
unter Darlegung des die Verletzung begründenden Sach-
verhalts geltend gemacht werden (§ 215 Abs. 1), sonst
werden sie unbeachtlich. Voraussetzung des Unbeacht-
lichwerdens ist, dass bei der Inkraftsetzung des Flä-
chennutzungsplans oder der Satzung der Hinweis nach
§ 215 Abs. 2 erfolgt ist.

Die zweijährige Rügefrist gilt für folgende Fehler:

- Eine nach § 214 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 bis 3 beachtliche
Verletzung der dort bezeichneten Verfahrens- und
Formvorschriften (§ 215 Abs. 1 Nr. 1). Fehler im
Sinne der Nummer 1 des § 214 Abs. 1 Satz 1 unter-
lagen nach bisherigem Recht als Mängel des Abwä-
gungsvorgangs einer siebenjährigen Rügefrist; für
Fehler im Sinne der Nummern 2 und 3 des § 214
Abs. 1 Satz 1 galt nach bisherigem Recht eine ein-
jährige Rügefrist.

- Eine unter Berücksichtigung des § 214 Abs. 2 be-
achtliche Verletzung der Vorschriften über das Ver-
hältnis des Bebauungsplans und des Flächennut-
zungsplans (§ 215 Abs. 1 Nr. 2). Solche Fehler blie-
ben nach bisherigem Recht immer beachtlich.

- Nach § 214 Abs. 3 Satz 2 unter Umständen beacht-
liche Mängel des Abwägungsvorgangs, soweit die
Begriffe der Ermittlung und Bewertung nicht alle
Anforderungen an das Abwägungsgebot erfassen
(§ 215 Abs. 1 Nr. 3). Solche Fehler unterlagen nach
bisherigem Recht einer siebenjährigen Rügefrist.

Eine Verletzung der in Nummer 4 des § 214 Abs. 1
Satz 1 genannten Vorschriften ist immer beachtlich, da
in diesen Fällen der Flächennutzungsplan oder die Sat-
zung überhaupt nicht zustande kommt.

Nicht durch Zeitablauf geheilt werden Mängel im Ab-
wägungsergebnis, wenn also der Ausgleich zwischen
den von der Planung berührten Belangen in einer Weise
vorgenommen wird, die zur objektiven Gewichtigkeit
einzelner Belange außer Verhältnis steht. Eine solche,
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schlechterdings nicht haltbare Planungsentscheidung
verstößt gegen das Abwägungsgebot des § 1 Abs. 7, das
als Ausdruck des Rechtsstaatsgebots eine gerechte Ab-
wägung der berührten Interessen verlangt. Ein solcher
Plan ist daher aus verfassungsrechtlichen Gründen un-
gültig. Dabei ist zu berücksichtigen, dass das Abwä-
gungsgebot des § 1 Abs. 7 nicht bereits dadurch verletzt
ist, dass sich die zur Planung berufene Gemeinde in der
Kollision zwischen verschiedenen Belangen für die Be-
vorzugung des einen und damit notwendig für die Zu-
rückstellung eines anderen Belangs entscheidet. Inner-
halb des durch das Abwägungsgebot vorgegebenen Rah-
mens ist das Vorziehen und Zurücksetzen bestimmter
Belange eine wesentliche planerische Entscheidung
über die städtebauliche Entwicklung und Ordnung und
damit ein Kernstück der kommunalen Planungshoheit.

Ist bei der Inkraftsetzung des Flächennutzungsplans
oder der Satzung der Hinweis nach § 215 Abs. 2 nicht
oder fehlerhaft erfolgt, wird die Frist für das Unbeacht-
lichwerden beziehungsweise die Heilung nicht in Gang
gesetzt. Ein fehlerhafter Hinweis liegt auch vor, wenn in
Verkennung des § 233 Abs. 2 Satz 1 (siehe Nummer 8.1)
nicht die neue Frist von einheitlich zwei Jahren angege-
ben wird, sondern die alten Fristen von einem bezie-
hungsweise sieben Jahren.

Wurde der Hinweis nicht oder nicht gesetzeskonform
gegeben, kann die nach § 215 mögliche Heilung durch
Nachholung des Hinweises erfolgen. Dies kann erreicht
werden, indem entweder eine deklaratorische Neube-
kanntmachung des vorbereitenden Bauleitplans oder der
Satzung erfolgt - verbunden mit einer Erläuterung, dass
die Neubekanntmachung der Nachholung des Hinwei-
ses nach § 215 Abs. 2 dient. Daneben kann der Hinweis
„isoliert“ nachgeholt werden. Er wäre dann in gleicher
Weise wie der Plan oder die Satzung zu publizieren und
es muss unmissverständlich erkennbar sein, auf welche
Satzung oder welchen Flächennutzungsplan (welche
Änderung, Ergänzung, Aufhebung) sich der Hinweis be-
zieht (vgl. Stock, in: Ernst/Zinkahn/Bielenberg, Bauge-
setzbuch-Kommentar, § 215 Rdnr. 57, 66. Lfg. vom
Mai 2001).

8 Überleitungsrecht

8.1 Überleitungsvorschrift zur Planerhaltung (§ 233
Abs. 2)

Gemäß § 233 Abs. 2 Satz 1 sind die Vorschriften zur Plan-
erhaltung auch auf Flächennutzungspläne und Satzun-
gen, die auf der Grundlage bisheriger Fassungen des
Baugesetzbuchs in Kraft getreten sind, entsprechend an-
zuwenden. Die Vorschriften zur Planerhaltung gelten 
also in der jeweils neuesten Fassung auch für die auf der
Grundlage bisheriger Fassungen des Baugesetzbuchs in
Kraft getretenen Flächennutzungspläne und Satzungen
(siehe auch Nummer 7.3). 

Nach dem neuen Satz 2 sind unbeschadet des Satzes 1
auf der Grundlage bisheriger Fassungen dieses Gesetzes

unbeachtliche oder durch Fristablauf unbeachtliche Feh-
ler bei der Aufstellung von Flächennutzungsplänen und
Satzungen auch weiterhin für die Rechtswirksamkeit
dieser Flächennutzungspläne und Satzungen unbeacht-
lich. Demnach bleiben Fehler, die nach bisherigem
Recht unbeachtlich sind, auch weiterhin unbeachtlich.

Gemäß dem neuen Satz 3 des § 233 Abs. 2 sind abwei-
chend von Satz 1 für vor dem Inkrafttreten einer Geset-
zesänderung in Kraft getretene Flächennutzungspläne
und Satzungen die vor dem Inkrafttreten der Gesetzesän-
derung geltenden Vorschriften über die Geltendmachung
der Verletzung von Verfahrens- und Formvorschriften,
von Mängeln der Abwägung und von sonstigen Vor-
schriften einschließlich ihrer Fristen weiterhin anzuwen-
den. Für Flächennutzungspläne und Satzungen, die vor
dem Inkrafttreten einer Gesetzesänderung in Kraft gesetzt
worden sind, gelten danach insbesondere die alten Fristen
zur Geltendmachung von Fehlern einschließlich der Sie-
benjahresfrist des § 215 Abs. 1 Nr. 2 a. F.

Bedeutung hat § 233 Abs. 2 insbesondere für Flächennut-
zungspläne und Satzungen, zu deren Aufstellung ein Ver-
fahren auf der Grundlage bisheriger Fassungen des Bau-
gesetzbuchs eingeleitet worden ist und das nach einer
Neufassung des Baugesetzbuchs nach dem zuvor gelten-
den Recht zum Abschluss gebracht wird, sowie für vor
dem Inkrafttreten einer Gesetzesänderung in Kraft getre-
tene Flächennutzungspläne und Satzungen, bei denen die
Rügefrist für Fehler erst nach der Neufassung des Bauge-
setzbuchs abläuft. Die auf der Grundlage bisheriger Fas-
sungen des Baugesetzbuchs bereits wirksamen oder über-
geleiteten Flächennutzungspläne und Satzungen bleiben
davon unberührt und gelten gemäß § 233 Abs. 3 fort.

8.2 Überleitungsvorschrift für die Grenzregelung (§ 239)

Die Vorschrift des § 239 regelt die Überleitung des bis-
herigen Grenzregelungsrechts und ersetzt damit die
durch Zeitablauf entbehrlich gewordene bisherige Über-
leitungsregelung des § 239 für die Bodenordnung.

§ 239 regelt, dass die bisherigen Vorschriften über die
Grenzregelung weiterhin anzuwenden sind, wenn die
Gemeinde den Beschluss über die Grenzregelung nach
§ 82 BauGB a. F. noch vor Inkrafttreten der neuen Re-
gelungen zur vereinfachten Umlegung (§§ 80 ff.) gefasst
hat. Maßgebend ist somit der Zeitpunkt, in dem die Ge-
meinde nach § 82 Abs. 1 Satz 1 BauGB a. F. durch Be-
schluss die neuen Grenzen sowie die Geldleistung nach
§ 81 Abs. 1 BauGB a. F. festgesetzt hat. Die Überlei-
tungsregelung stellt damit sicher, dass bereits weitge-
hend durchgeführte Grenzregelungsverfahren nach dem
bisherigen Recht abgewickelt werden können.

8.3 Überleitungsvorschriften für das EAG Bau (§ 244)

Die Vorschrift des § 244 ist neu eingefügt worden. Sie
enthält Überleitungsvorschriften für das Europarechts-
anpassungsgesetz Bau.
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8.3.1 Überleitungsvorschriften für das Bauleitplanverfahren

§ 244 Abs. 1 dient der Umsetzung der mit Artikel 13
Abs. 3 der Plan-UP-Richtlinie vorgegebenen Über-
gangsfrist für die Anwendung der Richtlinie. Danach
soll § 233 Abs. 1 Satz 1 - also „altes Recht“ - nur auf Ver-
fahren für Bauleitpläne und Satzungen nach § 34 Abs. 4
Satz 1 und § 35 Abs. 6 anwendbar sein, die vor dem
21. Juli 2004 eingeleitet worden sind und bis zum 20. Ju-
li 2006 abgeschlossen sein werden. Wird ein Verfahren
nicht rechtzeitig zu Ende gebracht, wäre nachträglich
ein Umweltbericht zu erstellen und die Verfahrens-
schritte der Öffentlichkeits- und Behördenbeteiligung
nach § 3 Abs. 2 und § 4 Abs. 2 zu wiederholen.

§ 244 Abs. 2 soll wiederum sicherstellen, dass Bebau-
ungsplanverfahren, die nach der unmittelbaren Geltung
der Projekt-UVP-Änderungsrichtlinie am 14. März
1999 eingeleitet worden sind und die nicht von der Plan-
UP-Richtlinie erfasst werden, nach den Bestimmungen
des so genannten Artikelgesetzes vom 27. Juli 2001
(BGBl. I S. 1950) zu Ende geführt werden. Gemeint ist
also die Fassung des Baugesetzbuches, die bis zum In-
krafttreten des EAG Bau galt. Danach sind Bebauungs-
planverfahren, die die planungsrechtliche Zulässigkeit
von Vorhaben vorbereiten, die in Anlage 1 zum UVPG
oder in der Anlage zum BbgUVPG genannt sind, einer
Umweltverträglichkeitsprüfung (UVP) beziehungs-
weise einer Vorprüfung des Einzelfalls (Screening) zu
unterziehen. Das gilt insbesondere für die in Nummer 18
der Anlage 1 zum UVPG genannten Vorhaben. Nach
§ 2a BauGB a. F. ist bei diesen UVP-pflichtigen Bebau-
ungsplänen ebenfalls ein Umweltbericht in die Planbe-
gründung aufzunehmen. Die in der UVP gewonnenen
Erkenntnisse sind in der Abwägung zu berücksichtigen
(§ 1a Abs. 2 BauGB a. F.). Üblich - aber nicht zwingend
erforderlich - ist ein Scoping-Termin (§ 5 UVPG).2

Für Bauleitplanverfahren, die noch vor dem 14. März
1999 eingeleitet worden sind und die vor dem 20. Juli
2006 abgeschlossen werden, gilt die allgemeine Regel
des § 233 Abs. 1. Das heißt, sie können nach den für sie
geltenden „alten“ BauGB-Vorschriften, also zum Bei-
spiel der Fassung vor Inkrafttreten des oben erwähnten
Artikelgesetzes, zu Ende geführt werden.

Förmlich eingeleitet wird ein Verfahren in der Regel
durch den Aufstellungsbeschluss. Liegt kein Aufstel-
lungsbeschluss vor, ist der erste dokumentierte förmli-
che Verfahrensschritt ausschlaggebend (zum Beispiel
frühzeitige Bürgerbeteiligung). Abgeschlossen ist das
Verfahren mit der Bekanntmachung nach § 10 Abs. 3.

8.3.2 Überleitungsvorschriften für die Überwachung von
Bauleitplänen nach § 4c

§ 244 Abs. 3 enthält eine Überleitungsvorschrift zu den
Regelungen des § 4c zur Überwachung der Bauleitpläne 

2 Ausführliche Informationen dazu gibt der Einführungserlass zur UVP in der
Bebauungsplanung, Runderlass Nr. 23/1/2002 des Ministeriums für Stadtent-
wicklung, Wohnen und Verkehr vom 1. März 2002 (ABl. S. 430).

und des § 4 Abs. 3 zur Unterrichtungspflicht der Behör-
den über erhebliche, insbesondere unvorhergesehene
nachteilige Auswirkungen auf die Umwelt. Diese Rege-
lungen sind zwingend nur auf solche Bauleitpläne anzu-
wenden, die nach den Vorschriften des Baugesetzbuchs
in der Fassung des EAG Bau zu Ende geführt worden
sind; zu diesen Bauleitplänen müssen im Umweltbericht
auch die geplanten Maßnahmen zur Überwachung der
erheblichen Auswirkungen der Durchführung des Bau-
leitplans auf die Umwelt beschrieben werden (Num-
mer 3 Buchstabe b der Anlage).

8.3.3 Überleitungsvorschriften für die Überprüfung von Flä-
chennutzungsplänen nach § 5 Abs. 1 Satz 3

§ 244 Abs. 4 enthält eine Überleitungsvorschrift zur Re-
gelung des § 5 Abs. 1 Satz 3 zur Überprüfung von Flä-
chennutzungsplänen. Danach ist § 5 Abs. 1 Satz 3 auf
Flächennutzungspläne, die vor dem Inkrafttreten des
EAG Bau aufgestellt worden sind, erstmals ab 1. Januar
2010 anzuwenden. Dies betrifft insbesondere Flächen-
nutzungspläne, die vor dem 1. Januar 1995 erstmalig
oder erneut aufgestellt worden sind und für die ohne die-
se Überleitungsregelung ab 20. Juli 2004 die Überprü-
fungspflicht unmittelbar anwendbar wäre. Unberührt
von der speziellen Überprüfungspflicht bleibt die Ver-
pflichtung der Gemeinden, die Flächennutzungspläne
im Rahmen ihrer allgemeinen Aufgabenerfüllung zu er-
gänzen, zu ändern oder gegebenenfalls neu aufzustellen,
sobald und soweit dies nach § 1 Abs. 3 erforderlich ist.

8.3.4 Überleitungsvorschriften für den Wegfall der Genehmi-
gung von Grundstücksteilungen

§ 244 Abs. 5 enthält ergänzend zur Aufhebung der Vor-
schriften über die Genehmigungspflicht für Grundstücks-
teilungen eine spezielle Überleitungsvorschrift für Tei-
lungsgenehmigungssatzungen nach § 19 Abs. 1 in der bis-
herigen Fassung, die vor dem Inkrafttreten des EAG Bau
wirksam beschlossen und bekannt gemacht worden sind.
Die Gemeinden werden in Satz 1 ermächtigt, Teilungs-
genehmigungssatzungen, die vor dem Inkrafttreten des
EAG Bau wirksam beschlossen und bekannt gemacht
worden sind, durch Satzung aufzuheben und diese ortsüb-
lich bekannt zu machen (Satz 2). Wahlweise können sie 
- wie nach § 19 Abs. 1 Satz 3 in der bisherigen Fassung -
die Bekanntmachung in Form der Ersatzverkündung ent-
sprechend § 10 Abs. 3 Satz 2 bis 5 vornehmen. 

Unbeschadet davon ordnet Satz 3 die Nichtanwendbar-
keit der Satzungen an; darauf ist zur erhöhten Transpa-
renz in der Rechtsanwendungspraxis gemäß Satz 4 bis
zum 31. Dezember 2004 ortsüblich hinzuweisen. Für die
Gemeinden dürfte es sich jedoch anbieten, anstelle der
ortsüblichen Bekanntgabe des Hinweises auf die Nicht-
anwendbarkeit der Satzungen unverzüglich die Mög-
lichkeit zur Aufhebung der Satzungen zu nutzen. Da
aufgrund der Umgestaltung der Vorschriften über die
Teilung von Grundstücken die Rechtsgrundlage für ei-
nen gegebenenfalls auf Antrag der Gemeinde nach § 20
Abs. 3 in der bisherigen Fassung im Grundbuch einge-
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tragenen Widerspruch entfällt, hat die Gemeinde gemäß
Satz 5 darüber hinaus das Grundbuchamt um Löschung
des von ihr veranlassten Widerspruchs zu ersuchen.

8.3.5 Überleitungsvorschriften zur Sicherung von Gebieten
mit Fremdenverkehrsfunktionen nach § 22

Die Überleitungsvorschrift des § 244 Abs. 6 zur Siche-
rung von Gebieten mit Fremdenverkehrsfunktionen
stellt sicher, dass den Gemeinden, die von dem Instru-
mentarium des § 22 vor Inkrafttreten des EAG Bau Ge-
brauch gemacht haben, ein ausreichender Zeitraum zur
Umstellung, insbesondere für die nach neuem Recht
vorgesehene Mitteilung an das Grundbuchamt, ver-
bleibt, und enthält im Einzelnen folgende Regelungen:

Satz 1 regelt, dass die bisherige Fassung des § 22 für 
eine auf der Grundlage des § 22 BauGB a. F. wirksam 
erlassene Satzung in dem Übergangszeitraum bis zum
30. Juni 2005 weiterhin anwendbar bleibt.

Nach Satz 2 ist auf diese Satzung, die aufgrund bishe-
rigen Rechts erlassen wurde, der § 22 neuer Fassung an-
zuwenden und somit der Genehmigungsvorbehalt auch
nach neuem Recht über den 30. Juni 2005 hinaus wirk-
sam, wenn beim Grundbuchamt vor Ablauf des Über-
gangszeitraums bis zum 30. Juni 2005 eine den Anfor-
derungen des § 22 Abs. 2 Satz 3 und 4 entsprechende
Mitteilung der Gemeinde eingegangen ist. Die Mittei-
lung nach § 22 Abs. 2 Satz 3 und 4 muss den Beschluss
über die Satzung, das Datum ihres Inkrafttretens 
sowie die genaue Bezeichnung der betroffenen Grund-
stücke enthalten, wobei von der genauen Bezeichnung
der betroffenen Grundstücke abgesehen werden kann,
wenn die gesamte Gemarkung betroffen ist und die 
Gemeinde dies dem Grundbuchamt ebenfalls mitteilt.

Nach Satz 3 ist die nach der Satzung aufgrund alter Ge-
setzesfassung bestehende Genehmigungspflicht ab dem
1. Juli 2005 nicht mehr anwendbar, wenn die Mitteilung
der Gemeinde an das Grundbuchamt nach Satz 2 nicht
fristgerecht erfolgt ist. Will die Gemeinde nach dem
30. Juni 2005 die Rechtswirkungen des neuen § 22 her-
beiführen, muss sie eine neue Satzung gemäß § 22
Abs. 1 und 2 Satz 1 und 2 erlassen und die Mitteilung
gegenüber dem Grundbuchamt nach § 22 Abs. 2 Satz 3
und 4 vornehmen.

Satz 4 enthält die erforderliche Überleitungsregelung
für vor dem Inkrafttreten der Neuregelung des § 22 aus-
gesprochene Aussetzungen der Zeugniserteilung (§ 22
Abs. 6 Satz 3 BauGB a. F., wonach die Baugenehmi-
gungsbehörde auf Antrag der Gemeinde die Erteilung
eines Zeugnisses, dass eine Genehmigung nicht erfor-
derlich ist, für einen Zeitraum bis zu zwölf Monaten aus-
zusetzen hat, wenn zu befürchten ist, dass der Siche-
rungszweck des Genehmigungsvorbehalts durch eine
Eintragung unmöglich gemacht oder wesentlich er-
schwert würde), die, soweit sie nicht schon früher durch

Fristablauf unwirksam geworden sind, längstens bis zum
30. Juni 2005 wirksam sein sollen. Mit der Festlegung
eines einheitlichen Stichtages für die Satzungen wie für
das Aussetzungsverfahren wird erreicht, dass spätestens
ab dem 1. Juli 2005 keine Negativatteste für entspre-
chende Grundbucheintragungen mehr erforderlich sind.

Nach Satz 5 hat die Baugenehmigungsbehörde das
Grundbuchamt um Löschung eines Widerspruchs im
Grundbuch, der auf Antrag der Baugenehmigungsbe-
hörde nach § 20 Abs. 3 BauGB a. F. oder auf Grundlage
von § 244 Abs. 6 Satz 1 oder 4 in Verbindung mit § 20
Abs. 3 BauGB a. F. veranlasst wurde, zu ersuchen, wenn
die Satzung, die aufgrund bisherigen Rechts erlassen
wurde, nicht mehr anwendbar ist oder die Aussetzung
der Zeugniserteilung unwirksam wird.

8.3.6 Überleitungsvorschriften zur Rückbauverpflichtung
nach § 35 Abs. 5

§ 244 Abs. 7 enthält eine Überleitungsvorschrift zur Re-
gelung des § 35 Abs. 5 Satz 2 zur Rückbauverpflichtung
für bestimmte Vorhaben im Außenbereich. Danach gilt
§ 35 Abs. 5 Satz 2 nicht für die Zulässigkeit eines Vor-
habens, das die Nutzungsänderung einer baulichen An-
lage zum Inhalt hat, deren bisherige Nutzung vor dem
Inkrafttreten des EAG Bau zulässigerweise aufgenom-
men wurde. Die Abgabe einer Verpflichtungserklärung,
das Vorhaben nach dauerhafter Aufgabe der zulässigen
Nutzung zurückzubauen und Bodenversiegelungen zu
beseitigen, ist also keine Zulässigkeitsvoraussetzung,
wenn eine bauliche Anlage bereits vor Inkrafttreten des
EAG Bau zulässigerweise genutzt wurde und nunmehr
lediglich die bisherige Nutzung geändert werden soll.

8.4 Überleitungsvorschriften für den Stadtumbau und
die Soziale Stadt (§ 245)

a) § 245 Abs. 1 enthält das Überleitungsrecht für die
neuen Vorschriften zum Stadtumbau (§§ 171a bis
171d). Darin wird bestimmt, dass auch ein vor dem
Inkrafttreten des EAG Bau nach Maßgabe der Ver-
waltungsvereinbarungen über die Städtebauförde-
rung beschlossenes Gebiet für Stadtumbaumaßnah-
men sowie ein hierfür aufgestelltes städtebauliches
Entwicklungskonzept als Gebiet beziehungsweise
Konzept im Sinne des § 171b übergeleitet wird. Das
neue Recht ist daher auch auf diese Gebiete an-
wendbar, ohne dass es neuer Beschlüsse oder Ver-
fahrensschritte der Gemeinde bedürfte. Zugleich
wird verdeutlicht, dass es auch in förderrechtlicher
Hinsicht aus Anlass der gesetzlichen Neuregelungen
keiner zusätzlichen Beschlüsse oder Verfahrens-
schritte der Gemeinde bedarf.

b) § 245 Abs. 2 enthält für Gebiete und Entwicklungs-
konzepte der Sozialen Stadt eine mit Absatz 1 iden-
tische Regelung.



9 Schlussvorschriften (Länderermächtigung zur An-
zeigepflicht, genehmigungspflichtige Bauleitpläne) 

Infolge der Abschaffung der Zustimmungserfordernisse
bei der Veränderungssperre (§ 17 Abs. 2 und 3 a. F.) 
sowie der Genehmigungserfordernisse für die Ergän-
zungssatzung (§ 34 Abs. 5 Satz 2 a. F.), die Außenbe-
reichssatzung (§ 35 Abs. 6 Satz 6 a. F.) und die Entwick-
lungssatzung (§ 165 Abs. 7 a. F.) sind auch die hierfür
bisher in § 246 Abs. 1 vorgesehenen Sonderregelungen
für einzelne Länder entbehrlich geworden und daher
entfallen.

Als weitere Folge der Abschaffung der Genehmigungs-
erfordernisse für die Ergänzungssatzung (§ 34 Abs. 5
Satz 2 a. F.), die Außenbereichssatzung (§ 35 Abs. 6
Satz 6 a. F.) und die Entwicklungssatzung (§ 165
Abs. 7 a. F.) werden die Länder in § 246 Abs. 1a er-
mächtigt zu bestimmen, dass die Satzungen vor ihrem
Inkrafttreten der höheren Verwaltungsbehörde anzuzei-
gen sind. Im Land Brandenburg wird von dieser Er-
mächtigung kein Gebrauch gemacht werden.

Genehmigungspflichtig sind danach noch

- Flächennutzungspläne einschließlich Änderungen
und Ergänzungen im vereinfachten Verfahren,

- selbstständige Bebauungspläne (§ 8 Abs. 2 Satz 2),

- vorgezogene Bebauungspläne (§ 8 Abs. 3 Satz 2),
- vorzeitige Bebauungspläne (§ 8 Abs. 4).
- Selbstständige, vorgezogene und vorzeitige Bebau-

ungspläne sind auch im Falle der vereinfachten Än-
derung nach § 13 genehmigungspflichtig.

Genehmigungsfrei sind

- Bebauungspläne, die aus dem Flächennutzungsplan
entwickelt sind,

- Klarstellungssatzungen (§ 34 Abs. 4 Satz 1 Nr. 1),
- Entwicklungssatzungen (§ 34 Abs. 4 Satz 1 Nr. 2),
- Ergänzungssatzungen (§ 34 Abs. 4 Satz 1 Nr. 3),
- Außenbereichssatzungen (§ 35 Abs. 6),
- Satzungen über die Veränderungssperre (§ 16) ein-

schließlich Verlängerungen (§ 17 Abs. 1 und 2) und
erneuter Beschluss nach Auslaufen (§ 17 Abs. 3),

- Fremdenverkehrssatzungen (§ 22),
- Vorkaufsrechtssatzungen (§ 25),
- Erschließungsbeitragssatzungen (§ 132),
- Kostenerstattungssatzungen (§ 135c),
- Sanierungssatzungen (§ 143),
- Satzungen über Entwicklungsbereiche (§ 165),
- Anpassungsgebietssatzungen (§ 170),
- Satzungen zur Sicherung von Durchführungsmaß-

nahmen in Stadtumbaugebieten (§ 171d),
- Erhaltungssatzungen (§ 172).
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